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Vorwort des Bürgermeisters 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

das integrierte, gemeindliche Entwicklungskonzept der Stadt Arnstein, kurz IGEK 

genannt, ist ein Papier, in dem die zukünftige Entwicklung unserer Einheitsgemeinde 

unter Beachtung der demografischen Entwicklung (Bevölkerungsrückgang bei einer 

zunehmenden Zahl älterer Menschen) und der Kommunalfinanzen skizziert wird.  

Grundlage hierfür ist eine genaue Bestandsanalyse von z.B. öffentlichen Einrichtun-

gen (u.a. Schulen, Kitas, Sport-/ Freizeiteinrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser), 

von Versorgungsmöglichkeiten (z.B. Lebensmittel, Ärzte, Bankdienstleistungen), des 

Wohnungsbestandes, von ÖPNV- und Internetversorgung und dem Zustand öffentli-

cher Straßen und Verkehrswege auf Ebene der einzelnen Ortschaften (Kapitel 1). Im 

Kapitel 2 wird die Bestandsanalyse mit der 6. Bevölkerungsprognose, die bis in das 

Jahr 2030 reicht, in Bezug gebracht. Hierbei wird u.a. die Entwicklung der Haushalts-

größe und die daraus resultierenden Wohnungsnachfrage, die Entwicklung der 

Nachfrage nach Kita-, Schul- und Hortplätzen, nach Einrichtungen der Seniorenbe-

treuung, nach Freizeiteinrichtungen, Friedhofsplätzen und der ÖPNV-/ Internetver-

sorgung geprüft. In Kapitel 3 werden Probleme und Chancen herausgestellt, wobei 

für jede Ortschaft Stärken (positiver Indikator), kein unmittelbares Handlungserfor-

dernis (weder noch) und Schwächen (dringendes Handlungserfordernis) identifiziert 

werden. In Kapitel 4 wird ein Leitbild für die Stadt Arnstein unter Beachtung der 

Funktion jeder Ortschaft und Instrumente zur Umsetzung des Leitbildes erarbeitet. In 

Kapitel 5 werden schließlich einzelne Maßnahmen mit Kosten auf Ortschaftsebene 

identifiziert, um die Schwächen abzubauen. Hierbei wird auch auf mögliche Förder-

programme hingewiesen, wie auch eine Priorisierung in drei Gruppen vorgenommen 

wird (kurz-, mittel- und langfristiges Handlungserfordernis). In Kapitel 6 werden die 

einzelnen Maßnahmen mit Kosten zusammengestellt und entsprechend der Priorität 

gegliedert (kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen). Insgesamt ergibt sich, bei Be-

achtung des Investitionspauschale sowie unter Inanspruchnahme von Fördermitteln 

ein Gesamtdurchführungszeitraum von 36 Jahren, hiervon für kurzfristige Maßnah-

men: 16 Jahre, für mittelfristige Maßnahmen: neun Jahre und für langfristige Maß-

nahmen: 11 Jahre. Der Gesamtdurchführungszeitraum geht damit über die Laufzeit 

der 6. Bevölkerungsprognose, das Jahr 2030, deutlich hinaus. Wichtig scheint mir, 

auf das Erfordernis der regelmäßigen Fortschreibung des IGEKs hinzuweisen: So 

fällt z.B. die 6. Bevölkerungsprognose vom August 2016 günstiger als die davorlie-

gende. Prognose aus, wodurch es der Stadt Arnstein voraussichtlich möglich ist, bei-

de Grundschulen bis in das Jahr 2030 offen zu halten. Da das IGEK von der ständi-

gen Fortschreibung lebt, möchte ich Sie ermutigen, Ihre Anregungen und Ideen ein-

zubringen. Seitens der Stadt stehen Ihnen hierfür meine Mitarbeiter aus der Bauver-

waltung gern zur Verfügung. 

Ihr Frank Sehnert 

Bürgermeister  
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Übersicht zum Verfahren 

Das Integrierte Gemeindliche Entwicklungskonzept der Stadt Arnstein (IGEK Arnstein 

2030) wurde zunächst auf Grundlage der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose 

des Statistischen Landesamtes im Entwurf vorbereitet und auf dieser Grundlage mit 

der Verwaltung inhaltlich abgestimmt. Nach Veröffentlichung der 6. Regionalisierten 

Bevölkerungsprognose wurden die nun bis in das Jahr 2030 prognostizierte Einwoh-

nerentwicklung in den Entwurf übernommen. Hierbei vollzieht sich der Einwohner-

rückgang insgesamt langsamer als in der Vorgängerprognose noch angenommen 

wurde. 

Insgesamt gliedert sich die Beteiligung in vier Phasen: 

1. Auftaktveranstaltung 

2. Erste Stufe der Bürger-, Ortschafts- sowie Träger-/Behördenbeteiligung 

3. Zweite Stufe der Bürger-, Ortschafts- sowie Träger-/Behördenbeteiligung 

4. Beschluss durch Stadtrat 

Zu jeder Phase wurde die lokale Presse informiert, die mit ihren Artikeln neben den 

kommunalen Möglichkeiten zur Information im Amtsblatt bzw. auf der Internetseite 

der Stadt wesentlich zur Information der Bürger mit beigetragen hat. 

Der chronologische Verfahrensablauf verdeutlicht die einzelnen Schritte noch 

einmal deutlich: 

¶ 23.11.2016: Auftaktveranstaltung mit Stadt- und Ortschaftsräten im OT Sylda 

¶ 23.11.2016: Veröffentlichung des Entwurfs (Stand: November 2016) mit Prä-

sentation auf der Internetseite der Stadt 

¶ 07.12.2016: Frühzeitige Behörden-/Trägerbeteiligung mit Entwurf (1. Beteili-

gungsstufe) 

¶ 23.12.2016: Information im Amtsblatt Nr. 12/2016 über die Bürgerversamm-

lung am 11./12.01.2017 (1.Beteiligungsstufe) 

¶ 07.01.2017: Information der Mitteldeutschen Zeitung über die Bürgerversamm-

lungen am 11./12.01.2017 (1. Beteiligungsstufe) 

¶ 11.01.2017: Bürgerveranstaltung im OT Stadt Sandersleben (Anhalt) mit an-

schließender Diskussion (1. Beteiligungsstufe) 

¶ 12.01.2017: Bürgerveranstaltung im OT Sylda mit anschließender Diskussion 

(1. Beteiligungsstufe) 

¶ 11.01.2017: Veröffentlichung des Bürgerfragebogens auf der Internetseite (1. 

Beteiligungsstufe). 

¶ 16.01.2017: Pressemittteilung der Mitteldeutschen Zeitung über die Bürger-

veranstaltungen am 11./12.01.2017 (1. Beteiligungsstufe)1 

                                                           
1
 http://www.mz-web.de/hettstedt/einkaufen-im-jahr-2030-arnstein-will-rahmenbedingungen-fuer-mobile-

haendler-verbessern-25531758 (Stand: 16.01.2017) 

http://www.mz-web.de/hettstedt/einkaufen-im-jahr-2030-arnstein-will-rahmenbedingungen-fuer-mobile-haendler-verbessern-25531758
http://www.mz-web.de/hettstedt/einkaufen-im-jahr-2030-arnstein-will-rahmenbedingungen-fuer-mobile-haendler-verbessern-25531758
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¶ 20.01.2017: Veröffentlichung des Bürgerfragebogens im Amtsblatt Nr. 1/2017 

(1. Beteiligungsstufe) 

¶ Beantwortung von Bürgerhinweisen und ïanfragen mit E-Mail/Schreiben der 

Verwaltung vom 21.03.2017 (1. Beteiligungsstufe) 

¶ 27.02.2017: Aufforderung der Ortschaften zur Diskussion des Entwurfs mit 

Schreiben der Verwaltung (1. Beteiligungsstufe) 

¶ 21.04.2017: Einladung zu den Bürgerversammlungen am 10./11.05.2017 im 

Rathaus Stadt Sandersleben (Anhalt) und im Dorfgemeinschaftshaus Sylda im 

Amtsblatt Nr. 4/2017 (2. Beteiligungsstufe) 

¶ 21.04.2017: Veröffentlichung des Bürgerfragebogens im Amtsblatt Nr. 4/2017 

(2. Beteiligungsstufe) 

¶ 24.04.2017: Veröffentlichung des Bürgerfragebogens auf der Internetseite (2. 

Beteiligungsstufe) 

¶ 24.04.2017: Der fortgeschriebene Entwurf des IGEKs wird auf der Internetsei-

te der Stadt online gestellt (2. Beteiligungsstufe) 

¶ 03.05.2017: Aufforderung der Ortschaften zur Diskussion des Entwurfs mit 

Schreiben der Verwaltung (2. Beteiligungsstufe) 

¶ 09.05.2017: Pressemitteilung der Mitteldeutschen Zeitung über die Bürgerver-

anstaltungen am 10./11.05.2017 (2. Beteiligungsstufe) 

¶ 10.05.2017: Bürgerveranstaltung im OT Stadt Sandersleben (Anhalt) mit an-

schließender Diskussion (2. Beteiligungsstufe) 

¶ 11.05.2017: Bürgerveranstaltung im OT Sylda mit anschließender Diskussion 

(2. Beteiligungsstufe) 

¶ 17.05.2017: Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung ĂAlles neu in Arnsteinñ2 

¶ 24.08.2017: Beschluss der Abwägungsvorschläge und der Beschlussfassung 

des IGEKs im Bauausschuss der Stadt Arnstein 

¶ 07.09.2017: Beschluss der Abwägungsvorschläge und der Beschlussfassung 

des IGEKs im Stadtrat der Stadt Arnstein 

¶ 22.09.2017: Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse über die Abwägung 

und den Selbstbindungsbeschluss des IGEKs im Amtsblatt Nr. 9/2017 der 

Stadt Arnstein 

¶ 15.09.2017: Anschreiben der Träger öffentlicher Belange/Behörden zur Mittei-

lung des Abwägungsergebnisses aus der 2. Beteiligungsstufe 

¶ 15.09.2017: Anschreiben der Bürger/innen zur Mitteilung des Abwägungser-

gebnisses aus der 2. Beteiligungsstufe 

¶ 15.09.2017: Information der Ortschaftsräte zur Mitteilung des Ergebnisses der 

Abwägung aus der 2. Beteiligungsstufe 

  

                                                           
2
 http://www.mz-web.de/hettstedt/alles-neu-in-arnstein--stadt-stellt-umfassendes-modernisierungskonzept-

vor-26914294 (Stand: 07.07.2017). 

http://www.mz-web.de/hettstedt/alles-neu-in-arnstein--stadt-stellt-umfassendes-modernisierungskonzept-vor-26914294
http://www.mz-web.de/hettstedt/alles-neu-in-arnstein--stadt-stellt-umfassendes-modernisierungskonzept-vor-26914294
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Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) ï Bürgergespräch  

 
Foto: Stadt Arnstein 
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1. Bestandsanalyse 

1.1. Gliederung der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein 

Die Stadt Arnstein umfasst 6.795 Einwohner (EW) auf einer Fläche von etwa 121,71 

km², was einer Einwohnerdichte von rd. 56 EW/km² entspricht (Stand: 31.12.2016). 

Damit gehört die Stadt Arnstein zu den eher schwächer besiedelten Gebietskörper-

schaften im Land Sachsen-Anhalt mit einem Durchschnitt von 110 EW/km² und liegt 

auch unterhalb der des zugehörigen Landkreises Mansfeld-Südharz mit ca. 99 

EW/km². Verwaltungssitz der Einheitsgemeinde ist die Ortschaft Quenstedt, die etwa 

in der Mitte des Stadtgebietes verkehrsgünstig an der B 180 liegt. 

Die Stadt Arnstein befindet sich im Norden des Landkreises Mansfeld-Südharz und 

grenzt an folgende Gemeinden an (Nachbargemeinden): 

¶ Stadt Aschersleben (Salzlandkreis) im Norden 

¶ Stadt Könnern (Salzlandkreis) im Osten 

¶ Städte Gerbstedt, Hettstedt und Mansfeld (Landkreis Mansfeld-Südharz) im 

Süden 

¶ Stadt Falkenstein (Landkreis Harz) im Westen 

Stadt Arnstein - Lage der Stadt im Landkreis Mansfeld-Südharz 

Quelle: Wikimedia Commons, Urheberrechtsinhaber: TUBS  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Arnstein_in_MSH.svg
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Mit den Städten Aschersleben, Seeland und Falkenstein besteht seit Juni 2016 eine 

Kooperationsvereinbarung, deren Schwerpunkt in der Entwicklung der touristischen 

Infrastruktur und der Kommunalentwicklung in den Bereichen Kultur, Verkehr und 

wirtschaftliche Zusammenarbeit liegen soll.3 

Die Stadt Arnstein entstand im Zuge der Gemeindegebietsreform Sachsen-Anhalt 

zum 01.01.2010 durch den freiwilligen Zusammenschluss von 10 ehemals eigen-

ständigen Gemeinden der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Wipper-Eine. Die 

Gemeinden Arnstedt und Wiederstedt, die zunächst durch die Stadt Arnstein mitver-

waltet wurden, wurden zum 01.09.2010 in die neu gegründete Stadt Arnstein einge-

meindet. So besteht die Stadt Arnstein, die ihren Namen von der gleichnamigen Burg 

im Ortsteil Harkerode ableitet, heute aus 12 Ortschaften mit insgesamt 16 Ortsteilen. 

Stadt Arnstein - Ortschaften und Ortsteile 

Ortschaft  
Einwohner (31.12.2016) 

Ortsteile 
(absolut) (in %) 

Alterode 437 6,4 Alterode 

Arnstedt 501 7,4 Arnstedt 

Bräunrode 408 6,0 Bräunrode, Friedrichrode, Willerode 

Greifenhagen 232 3,4 Greifenhagen 

Harkerode 292 4,3 Harkerode 

Quenstedt 788 11,6 Pfersdorf, Quenstedt 

Stadt Sandersleben (Anhalt) 1.604 23,6 Roda, Sandersleben 

Stangerode 308 4,5 Stangerode 

Sylda 441 6,5 Sylda 

Ulzigerode 176 2,6 Ulzigerode 

Welbsleben 602 8,9 Welbsleben 

Wiederstedt 1.014 14,9 Wiederstedt 

Summe: 6.795 100,00  
Quelle: Stadt Arnstein, Einwohnermeldeamt 

Die Verteilung der 6.795 Einwohner auf die 12 Ortschaften erfolgt höchst unter-

schiedlich. Fast die Hälfte aller Einwohner der Stadt leben in lediglich drei Ortschaf-

ten, hiervon 23,6 Prozent (1.604 EW) in der Stadt Sandersleben (Anhalt), der mit Ab-

stand größten Ortschaft der Stadt Arnstein, gefolgt von Wiederstedt mit 14,9 Prozent 

(1.014 EW) und Quenstedt mit 11,6 Prozent (788 EW). In den drei kleinsten Ort-

schaften, Ulzigerode, Greifenhagen und Harkerode, leben gerade einmal gut 10 Pro-

zent der Einwohner Arnsteins. Die 12 Ortschaften lassen sich aufgrund der Vertei-

lung vier verschiedenen Größenklassen zuordnen, wobei der Abstand zwischen der 

größten und der zweigrößten Ortschaft (Stadt Sandersleben (Anhalt) und Wie-

derstedt) bereits 590 Einwohner beträgt.  

                                                           
3
 https://www.arnstein-harz.de/news/13/338935/aktuelles/bürgermeister-unterzeichnet-

kooperationsvereinbarung-mit-nachbargemeinden.html (Stand: 10.08.2016).  

https://www.arnstein-harz.de/news/13/338935/aktuelles/bürgermeister-unterzeichnet-kooperationsvereinbarung-mit-nachbargemeinden.html
https://www.arnstein-harz.de/news/13/338935/aktuelles/bürgermeister-unterzeichnet-kooperationsvereinbarung-mit-nachbargemeinden.html
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Stadt Arnstein - Einwohnergrößenklassen (Stand: 31.12.2016) 

Einwohner (EW) Ó 1500 EW 1.499 ï 500 EW 499 ï 350 EW < 350 EW 

Ortschaften 
Stadt Sandersle-

ben (Anhalt) 

Arnstedt 
Quenstedt 

Wiederstedt 
Welbsleben 

Alterode 
Bräunrode 

Sylda 
 

Greifenhagen 
Harkerode 
Stangerode 
Ulzigerode 

Quelle: eigene Darstellung 

Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht noch einmal die unterschiedliche Einwoh-

nerverteilung auf die 12 Ortschaften: 

Stadt Arnstein - Prozentuale Verteilung der Einwohner auf die Ortschaften 2016 

 
Quelle: Stadt Arnstein, Einwohnermeldeamt | eigene Darstellung  

Die räumliche Verteilung der Siedlungsfläche der Ortschaften im Stadtgebiet ist 

relativ gleichmäßig. Aufgrund der unterschiedlichen Einwohnerstärken, leben 4.509 

Einwohner der Stadt Arnstein (= 66,4 %) in den fünf nördlichen Ortschaften 

(Arnstedt, Quenstedt, Stadt Sandersleben (Anhalt), Welbsleben, Wiederstedt).  

  

Alterode; 6,40 
Arnstedt; 7,40 

Bräunrode; 6,00 

Greifenhagen; 
3,40 

Harkerode; 
4,30 Quenstedt; 11,60 

Sandersleben 
(Anhalt); 23,60 

Stangerode; 4,50 

Sylda; 6,50 

Ulzigerode; 
2,60 

Welbsleben; 8,90 

Wiederstedt; 14,90 
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Stadt Arnstein - Lage der Ortschaften mit Ortsteilen 

 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Districts_of_Arnstein_(Mansfelder_Land).svg | Urheber: Pomfuttge 

Im Folgenden werden die Ortschaften der Stadt Arnstein kurz vorgestellt: 

Die Ortschaft Alterode feierte im Jahr 2016 ihre 800-Jahrfeier. Zwischen 1404 und 

1524 befand sie sich in Besitz des Wiederstedter Nonnenklosters. Ihrer Siedlungs-

struktur nach handelt es sich um die mittelalterliche Form des Haufendorfs, die sich 

in der unregelmäßigen Ansiedlung von Gehöften und dem verzweigtem Erschlie-

ßungsnetz westlich und östlich der Eine widerspiegeln. Neben Kirche, Pfarrhaus und 

der alten Schule weist Alterode auch einige Bauerngehöfte und Wohnhäuser auf, die 

unter Denkmalschutz stehen. Von besonderer Bedeutung ist die Heimvolkshoch-

schule in Trägerschaft der evangelischen Kirche. Durch ihre Nutzung als Veranstal-

tungsort von Seminaren und zu Bildungszwecken erfährt Alterode eine in Teilen 

überregionale Bedeutung. 

Die Historie Arnstedts reicht über 1.000 Jahre zurück. Im Zuge des Dreißigjährigen 

Krieges wurde der Ort vollständig zerstört und war für einige Jahre unbewohnt. Auch 

der Wiederaufbau ab 1650 erfolgte nach den strukturellen Merkmalen eines Haufen-

dorfes. Arnstedt verfügt über verschiedene Baudenkmale, unter anderem die 1886 

wiedererbaute Kirche.  

Erstmals 1060 erwähnt, bildete Bräunrode gemeinsam mit Friedrichrode und Wille-

rode ab 1742 eine Gemeinde. Entsprechend ihrer landwirtschaftlichen Auslegung 

stand die Bewirtschaftung der Gutshöfe sowie klein- und mittelständischen Bauern-

höfe im Zentrum der wirtschaftlichen Aktivitäten. Die landwirtschaftliche Prägung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Districts_of_Arnstein_(Mansfelder_Land).svg
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zeigt sich auch an der Liste der Denkmalschutzbauten, zu der mehrere Bauernhäu-

ser und die Gutshöfe in Friedrichrode und Willerode zählen.  

Am südlichen Rand der Einheitsgemeinde liegend befindet sich der Ortsteil Greifen-

hagen, der in seinen Siedlungsstrukturen eine charakteristische Zweiteilung auf-

weist: Das in den anderen Ortsteilen weitverbreitete Haufendorf findet sich im Ober-

dorf wieder, während das Unterdorf durch die Anordnung als Doppelzeilendorf ge-

prägt ist, bei der sich die Gehöfte in einer klaren Bauflucht beidseitig entlang der 

Dorfstraße als vorgelagerten Erschließungsstraße aneinanderreihen. Erstmalig 1184 

erwähnt, weist der Ortsname auf den reichen Waldbestand zur Zeit seiner Gründung 

hin. Die Erwerbsgrundlage der Landwirtschaft wurde zunehmend durch die Arbeit in 

Kupferschieferschächten sowie den Industriewerken in den nahe gelegenen Städten 

Hettstedt und Mansfeld ergänzt. 

Die geschichtliche Entwicklung Harkerodes ist eng verbunden mit der Burg Arnstein, 

die als mittelalterliche Befestigung bereits im 6. Jahrhundert zum Schutz gegen her-

anziehende germanische Stämme gebaut wurde. Die Erweiterung zu einer romani-

schen Burg erfolgte im 12. Jahrhundert. Heute wird der ehemalige Stammsitz der 

Herren von Arnstein als Burgruine gesichert und wird in seiner touristischen Funktion 

durch die Ausweisung als Bestandteil der Straße der Romanik Sachsen-Anhalt ge-

stärkt. Weitere Bauwerke von übergeordneter Bedeutung sind das sogenannte Un-

terschloss mit Verwaltergebäude und Vierseithof sowie die 1832 erbaute Dorfkirche. 

Sie zählt als der einzige Bau im Harzvorland, der nach Plänen von Karl Friedrich 

Schinkel errichtet wurde.  

Nur wenige Kilometer südlich von Aschersleben befindet sich der Ortsteil Quenstedt, 

der zugleich den Verwaltungssitz der Einheitsgemeinde Arnstein bildet. Urkundlich 

erstmals 992 in Zusammenhang mit der Gründung des Klosters Walbeck erwähnt, 

weisen archäologische Funde auf eine weitaus frühere Erstbesiedlung der näheren 

Umgebung Quenstedts hin. So stellt die etwa 800 Meter südwestlich des Ortsteils 

gelegene Schalkenburg eine Fundstelle dar, die auf eine Besiedlung der Jungstein-

zeit bis zur Eisenzeit hindeutet. Größere Bedeutung erhielt Quenstedt durch das mit-

telalterliche Stadtrecht. Eine Besonderheit stellt die auf dem alten Friedhof befindli-

che sogenannte Reformationslinde dar, die der Legende nach 1520 anlässlich der 

Einführung der Reformation in der Gemeinde gepflanzt wurde. Neben dem Friedhof 

und der Kirche stehen auch verschiedene Bauernhöfe und Bauernhäuser auf der 

Liste des Denkmalschutzes.  

Den östlichen Abschluss der Einheitsgemeinde bildet zugleich die größte Ortschaft, 

die Stadt Sandersleben (Anhalt). Als einzige Ortschaft zählt sie historisch begrün-

det zur Region Anhalt und darf diesen Zusatz seit 2007 wieder im Namen führen. Der 

Zusatz ĂStadtñ darf seit dem Jahr 2014 wieder offiziell gef¿hrt werden. Die Erster-

wähnung entstammt dem Jahr 1046. Eine Erstbesiedlung fand, ähnlich wie in Qu-

enstedt, vermutlich weitaus früher statt. So weisen Bodenfunde auf eine ununterbro-

chene Besiedlung bereits seit der Jungsteinzeit hin. Der urkundliche Nachweis des 
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Stadtrechts geht auf das Jahr 1340 zurück und dauerte bis zur Eingemeindung im 

Jahr 2010 an. Die Stadt Sandersleben (Anhalt) war zu jener Zeit mit Stadtmauer und 

Toren gesichert. Ebenso in diese Zeit fiel der wirtschaftliche Aufstieg infolge der Her-

ausbildung des Mansfelder Bergbaureviers. In unmittelbarer Umgebung Sandersle-

bens wurde bereits 1438 Kupferbergbau betrieben, von dem die Stadt in den darauf-

folgenden Jahrhunderten profitierte. Ebenso auf das 15. Jahrhundert ist die Errich-

tung eines Hospitals zur gesundheitlichen Versorgung in der Stadt datiert. In der 

Stadt selbst zählte neben Landwirtschaft das Handwerks- und Handelsgewerbe zu 

den wichtigsten Wirtschaftszweigen dieser Zeit. Ab 1563 war die Stadt im Besitz ei-

ner Brauerei. 1556 bis 1559 erfolgte der Bau des heutigen Rathauses. Am zuneh-

menden Bedeutungsgewinn als Handelsplatz hatten auch die Mitglieder der jüdi-

schen Gemeinde großen Anteil, die 1794 einen Bevölkerungsanteil von über 10 Pro-

zent erreichte. Die 1830 errichtete neue Synagoge in der Stadt Sandersleben (An-

halt) wurde 1938 von den Nationalsozialisten zerstört. Im darauffolgenden Jahr be-

stand auch die jüdische Gemeinde nicht mehr. Neben der jüdischen Gemeinde wur-

de die städtische Gesellschaft durch eine katholische Kirchengemeinde geprägt, die 

Ende des 19. Jahrhunderts eine eigene Kirche sowie Schule errichtete. Die sozial 

und gesellschaftlich bis heute engagierte Espenhahn-Stiftung gründete sich 1930. 

Als Haltepunkt der Eisenbahnstrecken Aschersleben-Könnern bzw. weiterführend 

Halle-Halberstadt in 1871 sowie Güsten-Sangerhausen bzw. in Weiterführung Erfurt-

Magdeburg in 1879 wurde die Stadt Sandersleben (Anhalt) zu einem Verkehrskno-

tenpunkt mit überregionaler Anbindung. Heute verfügt die Ortschaft Stadt Sandersle-

ben (Anhalt) über mehr eine Vielzahl an Baudenkmälern und als einzige Ortschaft 

der Einheitsgemeinde über ein städtebauliches Sanierungsgebiet gemäß §§ 136ff 

BauGB. In der Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) ist eine der beiden Grundschu-

len der Stadt Arnstein beheimatet. 

Die Ortschaft Stangerode bildet den westlichen Abschluss der Einheitsgemeinde 

und ist und wurde erstmals 1216 urkundlich erwähnt. Ab 1420 wurde sie Bestandteil 

des Amtes Arnstein. Stangerode besaß seit 1720 über eine eigene Schule, in der bis 

1975 unterrichtet wurde. Weiterhin bedeutsam sind die 1887 erbaute Dorfkirche und 

1901 errichtete Friedhofskapelle, welche in die Denkmalliste des Landes Sachsen-

Anhalt aufgenommen wurden. Die besonderen wirtschaftlichen Schwerpunkte liegen 

in Stangerode auf der Holzverarbeitung und Tourismusindustrie, die durch die Errich-

tung eines Sporthotels Ende der 1990er Jahre an Bedeutung gewonnen hat. 

In unmittelbarer Umgebung der Burgruine Arnstein befindet sich der Ortsteil Sylda. 

Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Ortschaft in Zusammenhang mit dem Kloster 

Walbeck im Jahr 992. Im 13. Jahrhundert war Sylda der Sitz eines niederen Adels-

geschlechtes. Das Wahrzeichen bildet die 1888 restaurierte Feldsteinkirche. Neben 

ihr zählen 11 weitere Objekte als Baudenkmale, darunter der Gutshof. Aufgrund der 

Nähe zur Burgruine gehört der Ortsteil ebenso zur Straße der Romanik Sachsen-

Anhalt.  
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Den nordwestlichen Abschluss der Gemeindegrenze bildet der Ortsteil Ulzigerode, 

der sich über insgesamt drei Täler erstreckt. Bereits im 9. Jahrhundert durch Kaiser 

Karl V. urkundlich erwähnt, sind nur wenige nachweislich historisch-bedeutsame Ge-

bäude erhalten. Hierzu zählen insbesondere die Dorfkirche und das 1900 errichtete 

Gutshaus. Sie sind Bestandteile der Denkmalliste. 

Die nördliche Gemeindegrenze ergibt sich aus der Lage des Ortsteils Welbsleben,  

ca. 7 km südlich von Aschersleben. In früheren Zeiten wurde der Ort Niederwelbsle-

ben genannt; das davon im Westen gelegene Oberwelbsleben stellt heute eine Wüs-

tung dar. Aus der urkundlichen Ersterwähnung von 964/965 geht hervor, dass der 

Ort längere Zeit vor 952 existiert haben muss und es sich um keine Neugründung 

handeln konnte. Für die mittelalterlichen Strukturen bedeutsam ist die Welbslebener 

Kirche aus dem 12. Jahrhundert. 1387 wurde Niederwelbsleben von der Herrschaft 

Arnstein an die Grafen von Mansfeld verkauft. Welbsleben besitzt einige Kultur-

denkmäler, darunter Kirche, Mühlenhof und ein Gasthof. Mit der Harkeröder Straße, 

Kirche, Querstraße sowie dem Ortskern sind große Teile des örtlichen Siedlungsge-

bietes als Denkmalbereiche ausgewiesen. Der Ortsteil profitiert heute von seiner ver-

kehrsinfrastrukturell günstigen Erschließung durch die Kreuzung zweier Landstraßen, 

zu denen die Ost-West-Verbindung von Quenstedt nach Ermsleben sowie die Nord-

Süd-Achse von Aschersleben nach Harkerode gehören. In Welbsleben ist eine der 

beiden Grundschulen der Stadt Arnstein beheimatet. 

Nordöstlich der Stadt Hettstedt liegt Wiederstedt, das die Ortschaft Stadt Sandersle-

ben (Anhalt) mit den weiteren, ausschließlich westlich gelegenen Ortsteilen verbin-

det. 948 in einer Urkunde von Otto I. erstmals erwähnt, gründete sich das Kloster 

Oberwiederstedt in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Über den Beweggrund 

einer Schuldenlast, verbunden mit der Verpfändung durch die Grafen von Mansfeld, 

gelangte das Amt mit seinem Kupferberg zu Beginn des 17. Jahrhunderts an die Fa-

milie von Hardenberg, deren Besitztum es bis 1945 blieb. Heute ist Wiederstedt über-

regional bekannt durch die touristische Vermarktung des Schlosses Oberwiederstedt 

als Geburtsort des Romantik-Dichters Novalis, in dem sich eine Forschungsstätte für 

Frühromantik und das Novalis-Museum befinden, sowie der ansässigen Kirche als 

Taufkirche von Novalis. Weiterhin als Kulturdenkmäler von Bedeutung sind insbe-

sondere die sogenannte Nonnenscheune mit den Resten der Klosteranlage sowie 

die Pfarrkirche in Unterwiederstedt.  

Die Stadt Arnstein entstand im Zuge der Gemeindegebietsreform 2010 aus dem Zu-

sammenschluss von 12 ehemals eigenständigen Gemeinden der Verwaltungsge-

meinschaft Wipper-Eine. Die Flächengemeinde weist bei einer Größe von 121,71 

km² und 6.795 EW eine Einwohnerdichte von lediglich 56 EW/km² auf und ist bei wei-

ter rückläufigen Einwohnerzahlen damit etwa nur halb so dicht besiedelt wie das 

Land Sachsen-Anhalt mit ca. 110 EW/km². Die zukünftige Entwicklung wird durch 

weiter abnehmende Einwohnerzahlen und die sich daraus ergebenen Konsequen-

zen, unter anderem für den Betrieb von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, 

verbunden sein. Die Stadt verfügt über ein reiches historisches und baukulturelles 
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Erbe, von dem das Schloss Oberwiederstedt als Geburtsort von Novalis überregiona-

le Bekanntheit erreichte. Weiter bildet das östliche Vorharzland, gerade in den westli-

chen Ortschaften der Stadt, einen sehr attraktiven Landschaftsraum, der auf kurzem 

Wege aus dem Ballungsraum Leipzig-Halle erreicht werden kann. Risiken und Chan-

cen für die zukünftige Entwicklung der Stadt liegen damit eng beieinander. Aufgabe 

des IGEKs ist es, beide zu identifizieren und zu quantifizieren, damit Investitionsent-

scheidungen in die richtige Richtung gelenkt werden. 
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1.2.  Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung 

1.2.1 Landschaftsräumliche Einordnung/Geologie 

Die Stadt Arnstein gehört überwiegend zu der Landschaftseinheit Ăºstliches Harz-

vorlandñ (Ziffer 4.5) und wird damit durch Hügel und Taleinschnitte gegliedert, auf 

denen Löß-Schwarzerden und Übergänge zur Löß-Rendzina vorkommen. Der Boden 

wird überwiegend für den Ackerbau genutzt.4  

Der östliche Teil des Stadtgebietes (Ortschaften Stadt Sandersleben (Anhalt), Wie-

derstedt, Quenstedt) liegt in einem untergegangenen Altbergbaugebiet. Einzelne 

Stollen führen bis in die Ortslagen von Sandersleben und Quenstedt.  

Stadt Arnstein - Übersicht Altbergbau 

 
Quelle: Landesamt für Geologie und Bergwesen, Anlage zur Stellungnahme vom 17.01.2017 

Der östliche Bereich mit den Ortschaften Arnstedt, Stadt Sandersleben (Anhalt) und 

Wiederstedt liegt in einem Gebiet, in dem im Untergrund wasserlösliche Gipsgesteine 

(Gips, Anhydrid) verbreitet sind, die einer natürlichen Auflösung/Ablaugung (Subrosi-

on) unterliegen. Als Folge der Subrosion können an der Erdoberfläche Erdfälle oder 

lokale Senkungen auftreten. Im Karstkataster des Landesamtes für Geologie und 

Bergwesen sind in diesem Bereich drei Erdfälle verzeichnet: Zwei Ereignisse traten 

in den Jahren 1980 und 2009 mit Durchmessern von 5,2 und 3,5 m auf einem Feld 

                                                           
4
 Landschaftsprogramm des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg 1993 
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südwestlich der Straße Arnstedt-Wiederstedt auf. Ein weiterer Erdfall ereignete sich 

im Jahr 2003 im Bereich der ehemaligen Dorfstelle Mumesdorf (östlich Sandersle-

ben) mit einem Durchmesser von 2,5 m. Die Eintrittswahrscheinlichkeit für Erdfälle 

oder lokale Senkungen wird durch das Landesamt für Geologie und Bergwesen ge-

nerell als gering bezeichnet, dennoch empfiehlt das Landesamt im Falle der Planung 

von Neubebauungen in diesem Gebiet standortbezogenen Stellungnahmen einzuho-

len.5 

1.2.2 Wesentliche Festlegungen der Raumordnung und Regionalplanung 

Der Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2010 (LEP 2010)6 legt 

die raumordnerischen Grundzüge zur Entwicklung des Landes Sachsen-Anhalt fest, 

die auf der nachgeordneten Planungsebene durch regionale Entwicklungspläne 

(REP) weiter differenziert werden. Die Stadt Arnstein gehört zur Regionalen Pla-

nungsgemeinschaft Halle, so dass der gleichnamige Regionale Entwicklungsplan 

aus dem Jahr 2010 (REP 2010) zu beachten ist.7 Der REP wird gegenwärtig neu 

aufgestellt. Hierzu hat die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemein-

schaft Halle (RPG Halle) beschlossen, den REP in Anpassung an den LEP 2010 zu 

ändern (Beschluss vom 27.03.2012). Der Entwurf zur Planänderung des REP wurde 

am 01.06.2016 beschlossen. Des Weiteren hat die Regionalversammlung beschlos-

sen, die Erfordernisse der Raumordnung des REP Halle zur Ausweisung zentraler 

Orte, Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge und großflächigen Einzelhan-

del in einem separaten sachlichen Teilplan zu behandeln. Der Entwurf wurde am 

17.12.2015 von der Regionalversammlung beschlossen und ausgelegt. Die Regio-

nalversammlung hat am 23.03.2017 die Hinweise und Anregungen aus der öffentli-

chen Beteiligung einer Abwägung unterzogen und entschieden, den nunmehr zwei-

ten Entwurf des Sachlichen Teilplans in die öffentliche Beteiligung zu geben. 

Mit den genannten Entwürfen liegen in Aufstellung befindliche Ziele der Raumord-

nung gem. § 3 Abs.1 Nr. 4 Raumordnungsgesetz vor, die nach § 4 Abs. 4 Satz 1 

Raumordnungsgesetz als Erfordernisse der Raumordnung bei Genehmigungen über 

die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen zu berücksichtigen sind. 

Zentralörtliche Funktion 

In der Stadt Arnstein ist keine Ortschaft als zentraler Ort ausgewiesen worden. Die 

Ortschaften der Stadt Arnstein gehören damit zum Einzugsbereich der sie umgebe-

nen zentralen Orte 

¶ Halle (Saale) als Oberzentrum 

                                                           
5
 Landesamt für Geologie und Bergwesen, Stellungnahme vom 17.01.2017 

6
 Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt vom 16. Februar 2011 (GVBl. 

LSA 2011, 160) 
7 Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Halle http://www.planungsregion-halle.de/ (Eintrag vom 
04.08.2015). 

http://www.planungsregion-halle.de/
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¶ Aschersleben, Lutherstadt Eisleben und Sangerhausen (Kreisstadt)  als Mit-

telzentrum 

¶ Gerbstedt, Hettstedt und Mansfeld (Landkreis Mansfeld-Südharz) sowie Alsle-

ben und Könnern (Salzlandkreis) als umgebene Grundzentren 

Darüber hinaus wird der Stadt Hettstedt entsprechend Landesentwicklungsplan 2010 

(LEP 2010) die Funktion als ĂOrt mit besonderer Bedeutung f¿r die Versorgung des 

lªndlichen Raumesñ zugewiesen. Diese Festlegung wurde in den 2. Entwurf des 

sachlichen Teilplans ĂZentrale Orte, Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge 

sowie groÇflªchiger Einzelhandel f¿r die Planungsregion Halleñ ¿bernommen.  

Die als Mittelzentrum ausgewiesene Kreisstadt Sangerhausen, ist vom Sitz der Ver-

waltung in der Ortschaft Quenstedt in etwa 45 Fahrtminuten (37 Kilometer) zu errei-

chen. Zugehöriges Oberzentrum für Arnstein ist die Stadt Halle (Saale), die von Qu-

enstedt aus in einer Stunde (60 km) mit dem Kfz erreicht werden kann.  

Planungsregion Halle ï Sachlicher Teilplan ĂZentrale Orte, Sicherung und Ent-
wicklung der Daseinsvorsorge sowie groÇflªchiger Einzelhandelñ, 2. Entwurf 
(Ausschnitt). 

 
Quelle: Regionale Planungsgemeinschaft Halle (2017) 
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Raumstruktur/Entwicklungsachsen 

Das Territorium der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein liegt sowohl außerhalb des 

Ordnungsraums (Verdichtungsraums) der Stadt Halle (Saale) als auch den ihn um-

gebenden Raum und gehört damit zum ländlichen Raum der Grundtypen (REP 2010, 

Ziff. 5.1.3): 

1. Ländliche Räume mit günstigen Produktionsbedingungen für Landwirtschaft 

und/oder Potenzialen im Tourismus in den westlichen Ortsteilen sowie 

2. Ländliche Räume außerhalb der Verdichtungsräume, aber mit relativ günstigen 

wirtschaftlichen Entwicklungspotenzialen in den östlich gelegenen Ortsteilen Wie-

derstedt und Stadt Sandersleben (Anhalt). 

Die in den Grundtypen des ländlichen Raums vollzogene Aufteilung der Einheitsge-

meinde Arnstein spiegelt sich auch in den Entwicklungsachsen ab. So befinden sich 

die östlich gelegenen Ortsteile Wiederstedt und die Ortschaft Stadt Sandersleben 

(Anhalt) im Korridor zwischen Bernburg und Sangerhausen, einer überregionalen 

Achse von Landesbedeutung.  

Landesentwicklungsplan 2010 - Raumstruktur 

 
Quelle: Landesentwicklungsplan 2010 Sachsen-Anhalt, Beikarte 1  
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Die Entwicklungsachsen stellen aufgrund ihrer Bündelungsfunktion ein geeignetes 

Entwicklungs- und Ordnungsinstrument für eine nachhaltige raumstrukturelle Ent-

wicklung Sachsen-Anhalts dar. Sie zeigen einerseits durch gute Erschließung und 

Versorgung in den von ihnen berührten Räumen Standort- und Lagevorteile auf, die 

strukturelle Entwicklungsimpulse hervorrufen können; andererseits sollen durch die 

Bündelung wichtige Ausgleichs- und Naherholungsflächen in den Achsen und Ach-

senzwischenräumen erhalten sowie Flächenzerschneidungen und Bodenverbrauch 

in der freien Landschaft so gering wie möglich gehalten werden.8  

Die Lage innerhalb solcher Entwicklungsachsen bietet günstige Voraussetzungen, 

insbesondere für die wirtschaftliche Entwicklung und im interkommunalen Wettbe-

werb. Gleichzeitig besteht die Zielsetzung darin, den schonenden Umgang mit Natur-

ressourcen zu gewährleisten und den Grad der Flächenversiegelung einzudämmen.  

Die straßenräumliche Verbindung dieser Umgebung erfolgt jedoch ausschließlich 

über die Landesstraßen L 72 (SierslebenïStaßfurt) sowie L 152 (HettstedtïAlsleben). 

Straßenräumlich größerer Bedeutung kommt der einzigen Bundesstraße im Stadtge-

biet, der B 180 zu, über die die Mittelzentren Aschersleben und Lutherstadt Eisleben 

kurzfristig erreichbar sind. 

Vorranggebiete 

Vorranggebiete sind für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen 

vorgesehen. Andere raumbedeutsame Nutzungen in diesen Gebieten sind ausge-

schlossen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht ver-

einbar sind. Vorranggebiete sind in die Regionalpläne zu übernehmen und können 

dort konkretisiert und ergänzt werden. Ortslagen und baurechtlich gesicherte Flächen 

sind von Vorranggebietsfestlegungen ausgenommen (LEP 2010, Kap. 5.3).  

In den Vorranggebieten für Natur und Landschaft sind Maßnahmen für die Erhaltung 

und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen vorgesehen. Zu ihnen gehören 

sowohl bedeutende naturschutzrechtlich oder forstrechtlich geschützte Gebiete als 

auch weitere Flächen von herausragender Bedeutung für ein landesweites ökologi-

sches Verbundsystem oder für den langfristigen Schutz von für Natur und Landschaft 

besonders wertvollen Flächen (REP 2010, Ziel 5.3.1.1.).  

Folgende Vorranggebiete für Natur und Landschaft liegen in der Stadt Arnstein 

(REP 2010, Ziel 5.3.1.3): 

¶ Brummtal mit Schalkenburg, Einetal und Arnstein: Sicherung natürlicher Fels-

bildungen mit deren entsprechenden Pioniervegetationen und naturnaher 

Oberflächengewässersysteme sowie dem Treffen von Maßnahmen zur ver-

träglichen Erholungsnutzung (Ortschaften: Alterode, Harkerode, Quenstedt 

und Welbsleben). 

                                                           
8
 Landesentwicklungsplan 2010, Begründung zu Ziffer 1.5 (Entwicklungsachsen) 
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¶ Kupferschieferhalden bei Hettstedt: Schutz der historisch gewachsenen Land-

schaft mit vielfältigen naturnahen und durch menschliche Tätigkeit überpräg-

ten Landschaftsbestandteilen (Ortschaft Arnstedt). 

¶ Saurasen: Erhaltung und Schutz der Waldgesellschaft mit der dazugehörigen 

Tier- und Pflanzenwelt sowie Herausbildung geeignete Erholungsformen zur 

verträglichen Erholungsnutzung (Ortschaft Bräunrode). 

¶ Trockenhänge im Wippertal: Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen 

Zustandes der verschiedenen Lebensräume, wie verschiedene naturnahe 

Trockenrasen- und Waldgesellschaften oder Auenbereiche (Ortschaften Stadt 

Sandersleben (Anhalt) und Wiederstedt). 

¶ Volkmannrode: Schutz der Waldgesellschaften sowie wertvoller naturnaher 

Waldlebensgemeinschaften in einzelnen Teilflächen und Weiterentwicklung 

der in der für diese Räume typischen Arten- und Formenzusammensetzungen 

(Ortschaft Stangerode). 

Die Obere Naturschutzbehörde weist darauf hin, dass das Umweltschadensgesetz 

und das Artenschutzrecht zu beachten sind. Hierbei wird insbesondere auf den § 19 

BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) i.V. mit dem Umweltschadensgesetz sowie 

auf die §§ 44 und 45 BNatSchG verwiesen.9 

Durch die Untere Naturschutzbehörde wird auf das BNatSchG verwiesen unter 

dessen Verordnung (§§ 23 ï 28, 32) sich folgende naturschutzrechtlich gesicherte 

Flächen im Stadtgebiet von Arnstein befinden:10 

FFH-Gebiete und Naturschutzgebiete (§ 32 und 23 BNatSchG) 

FFH Kupferschieferhalden bei Hettstedt FFH Brummtal bei Quenstedt, FFH Langes 

Holz und Steinberg westlich Hettstedt, NSG Steinberg, Trockenhänge im Wippertal 

bei Sandersleben, NSG Schießberg sowie NSG Saurasen mit Verordnungen über 

die einzelnen Schutzgebiete. Gemäß § 33 Abs. 1 BNatSchG sind alle Veränderun-

gen und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-

Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele und oder Schutzzweck maßgeblichen Be-

standteilen führen können, unzulässig. 

Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG) 

FND 0052 Teich mit Quellen am Tränkeberg, FND 0059 Diabasblock Mordsein. Ge-

mäß § 28 Abs. 2 BNatSchG sind die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle 

Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Natur-

denkmals führen können verboten. 

Landschaftsschutzgebiet LSG Harz (§ 26 BNatSchG) 

Entsprechend den Ausführungen des Maßnahmenplans zum Landschaftspflegeplan 

f¿r das LSG ĂHarzñ im Altkreis Hettstedt sind der Erhalt sowie die Verbesserung des 

                                                           
9
 Stellungnahme LVwA vom 27.01.2017 

10
 Stellungnahme Landkreis Mansfeld-Südharz vom 26.01.2017 
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Landschaftscharakters und des Landschaftsbildes sicher zu stellen.11 Dieser Schutz-

gedanke wird in Pkt. 3.2 dahingehend konkretisiert, dass sämtliche landschaftsver-

ändernde Maßnahmen außerhalb der Ortslagen, insbesondere Hoch- und Tiefbau-

ten, Reliefveränderungen und Abbau einschließlich Meloriationsmaßnahmen einer 

Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde bedürfen. 

Naturpark ĂHarzñ / Sachsen-Anhalt (Mansfelder Land) (§ 27 BNatSchG) 

Die Schutzgebietsverordnung ist zu beachten. 

Weiterhin befinden sich zahlreiche, nach § 30 BNatSchG i.V. § 22 NatSchG LSA, 

gesetzlich geschützte Biotope im Gebiet der Stadt Arnstein, wie z.B. Hecken- und 

Feldgehölze, Trocken- und Halbtrockenrasen oder Auengehölze entlang der Gewäs-

ser. Hier sind alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erhebli-

chen Beeinträchtigung führen können, verboten. 

Weiterhin werden durch die Untere Naturschutzbehörde folgende Hinweise gege-

ben:12 

Die ökologische Biotopverbundplanung des Landes Sachsen-Anhalt ist gem. § 21 

BNatSchG auf regionaler Ebene bei der Planung zu berücksichtigen. Außerhalb der 

im Zusammenhang bebauten Ortsteile (Außenbereich nach § 35 BauGB) ist die 

Baumschutzverordnung des Landkreises Mansfeld-Südharz (BaumSchVO) zu be-

achten.  

Innerhalb der bebauten Ortslagen (Innenbereich nach § 34 BauGB) obliegt der 

Schutz von Grünflächen und Baubestand der Kommune. Weiterhin sind im Innen- 

und Außenbereich die einschlägigen Vorschriften zum Schutz wild lebender Tier- und 

Pflanzenarten und ihrer Lebensstätten zu beachten (§§ 39, 44 BNatSchG). Darüber 

hinaus ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung im Innenbereich auch bei Vor-

haben i.S. des § 29 BauGB i.V. § 1 Abs. 2 und § 59 BauO LSA anzuwenden. Die 

Untere Naturschutzbehörde weist weiterhin darauf hin, dass zum Rückbau vorgese-

hene Gebäude/-teile im Vorfeld auf das Vorhandensein besonders geschützter Arten 

zu kontrollieren ist (z.B. Fledermäuse). 

Im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist weiterhin die naturschutzrechtliche Eingriffsrege-

lung nach §§ 13-17 BNatSchG anzuwenden. Der Verursacher eines Eingriffs ist gem. 

§ 15 Abs. 1 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Aus-

gleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). 

Vorranggebiete für Forstwirtschaft sind Waldgebiete, in denen die Bewirtschaftung 

des Waldes von besonderer Bedeutung ist (REP 2010, Kap. 5.3.3). In der Stadt Arn-

stein befinden sich die Ortschaften Alterode, Bräunrode, Greifenhagen und Stange-
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 Beschluss des Rates des Kreises Hettstedt Nr. 459-133/83 vom 14.12.1983 
12

 Landkreis Mansfeld-Südharz, Stellungnahme vom 26.01.2017 
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rode innerhalb des Vorranggebietes ĂWaldgebiete des Harzes und des Harzvorlan-

desñ (REP 2010, Ziel 5.3.3.1). 

Der Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt weist darauf hin, dass rechtzeitig vor der 

Umsetzung des Ausbaus von Rad- und Wanderwegen bzw. Beschilderungen, eine 

Abstimmung mit dem zuständigen Revierleiter erforderlich ist, wenn das Eigentum 

des Landes beansprucht wird.13 

Vorranggebiete für den Hochwasserschutz sind zur Erhaltung der Flussniederun-

gen für den Hochwasserrückhalt und den Hochwasserabfluss sowie zur Vermeidung 

von nachteiligen Veränderungen der Flächennutzung, die die Hochwasserentstehung 

begünstigen und beschleunigen, vorgesehen. Diese Gebiete sind zugleich in ihrer 

bedeutenden Funktion für Natur und Landschaft und als Teil des ökologischen Ver-

bundsystems zu erhalten (REP 2010, Ziel 5.3.4.1). In der Stadt Arnstein befinden 

sich die Vorranggebiete ĂEineñ und ĂWipperñ (REP 2010, Ziel 5.3.4.3 und 5.3.4.4). 

Innerhalb dieses Vorranggebietes befinden sich die Ortschaften Stadt Sandersleben 

(Anhalt) und Wiederstedt (Wipper) sowie Alterode, Harkerode, Welbsleben und 

Stangerode (Eine). 

Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie sind für diese raumbedeutsame 

Nutzung vorgesehen und schließen andere raumbedeutsame Nutzungen in diesen 

Gebieten aus, soweit sie mit der Nutzung der Windenergie nicht vereinbar sind. Die 

festgelegten Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie haben zugleich die 

Wirkung von Eignungsgebieten (§ 3 Abs. 7 Satz 2 LPlG LSA) (REP 2010, Ziel. 

5.8.2.1). Innerhalb der Stadt Arnstein zªhlen hierzu die Vorranggebiete ĂQuenstedtñ 

und ĂSyldañ. 

Regional bedeutsame Standorte 

Mit der Festlegung von regional bedeutsamen Standorten werden bestimmten 

Standorten Nutzungen mit Prioritätsanspruch zugewiesen. Diesen Funktionsbestim-

mungen liegt das Ziel zugrunde, aus der Vielzahl räumlich relevanter Nutzungen eine 

Nutzung, die für die Region von grundsätzlicher, entwicklungspolitischer Bedeutung 

und für den jeweiligen Raum charakteristisch ist oder künftig entwickelt werden soll, 

besonders festzulegen und damit langfristig standörtlich zu sichern. Regional be-

deutsame Standorte für festgelegte Nutzungen sind von entgegenstehenden raum-

bedeutsamen Nutzungen freizuhalten und durch interkommunale Kooperation zu 

entwickeln (REP 2010, Kap. 5.5). 

Regional bedeutsame Standorte für Kultur und Denkmalpflege werden zur Si-

cherung und Erhaltung von baulichen und landschaftlichen Kulturgütern festgelegt. In 

der Planungsregion als Teil des Kernlandes der deutschen Geschichte handelt es 

sich vorrangig um Standorte mit Baudenkmälern von herausragender Bedeutung so-

wie um Städte und Gemeinden, die aufgrund ihrer Kulturgüter und/oder ihrer ge-
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schichtlichen Entwicklung eine Bereicherung der Kulturlandschaft darstellen (REP, 

Ziel 5.5.7.2). Innerhalb der Stadt Arnstein sind als regional bedeutsame Standorte für 

Kultur und Denkmalpflege  

¶ die Haldenlandschaft des Mansfelder Kupferschieferbergbaus (Ortschaft Stadt 

Sandersleben (Anhalt)) sowie 

¶ das Schloss Oberwiederstedt als Geburtsort von Novalis sowie als internatio-

nale Forschungsstätte der Frühromantik (Ortschaft Wiederstedt) 

festgelegt worden (REP 2010, Ziel 5.5.7.3). Weiterhin als regional bedeutsame 

Standorte festgelegt sind die Orte und Objekte der ĂStraÇe der Romanikñ (REP 2010, 

Ziffer 5.5.7.3). Sie verläuft in der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein durch die Ort-

schaften Harkerode mit der Burgruine Arnstein sowie das nahe gelegene Sylda.  

Darüber hinaus befinden sich verschiedene Baudenkmale in den Ortschaften, von 

denen hier auszugsweise die Rittergüter, Schlösser, Klöster und Kirchen benannt 

werden:14  

Rittergüter: 

¶ Bräunrode, OT Friedrichrode: Friedrichrode 10, 12, 12a, 13, 14, 15, 17 

¶ Harkerode:    Lindenallee 2 

¶ Sylda:     Kastanienallee 32 

¶ Bräunrode, OT Willerode:  Bräunröder Weg 9, 10, 11 

Schlösser: 

¶ Quenstedt:    Arnsteinstraße 1 

¶ Stadt Sandersleben (Anhalt):  Schlossstraße 17, 17a, 18, 18a, 18b 

¶ Wiederstedt:    Schäfergasse 6, 7, 8 

Klöster: 

¶ Wiederstedt (Oberwiederstedt): Schäfergasse (Kloster mit Klosterkirche) 

Kirchen: 

¶ Alterode:     Einestraße 11 (St. Vitus) 

¶ Arnstedt:     Kirchweg (St. Mauritius) 

¶ Bräunrode:    Bräunröder Hauptstraße (St. Nikolai) 

¶ Harkerode:    Gartenstraße (St. Johannes) 

¶ Quenstedt:    Ringstraße 13 (St. Bonifatius) 

¶ Stadt Sandersleben (Anhalt):  Eislebener Straße 20 (Heilig Kreuz) 

¶ Stadt Sandersleben (Anhalt):  Markt 15 (St. Marien) 

¶ Stangerode:    Deistraße 40 (St. Salvator) 

¶ Sylda:     Mittelweg (St. Marien) 

¶ Ulzigerode:    Ulzigeröder Hauptstraße (St. Petri) 

¶ Welbsleben:    Am Kirchhof (St. Clementis et Julianae) 

¶ Wiederstedt:    An der Kirche 
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¶ Wiederstedt:    Schäfergasse (St. Marien) 

Regional bedeutsame Standorte für Kultur und Denkmalpflege: 

¶ Haldenlandschaft des Mansfelder Kupferschieferbergbaus (Stadt Sandersleben 

(Anhalt)) 

¶ Lichtlochhaldenzug des Quenstedter und Wiederstedter Stollens 

¶ Halden als Teil der im Zusammenhang mit dem über 800jährigen Kupferschie-

ferbergbaus entstandenen Haldenlandschaft in Sachsen-Anhalt 

¶ Schloss Oberwiederstedt als Geburtsort von Novalis (Wiederstedt) 

¶ Orte und Objekte der Straße der Romanik (Stadt Arnstein, Harkerode mit Burg 

Arnstein und Sylda) 

Weiterhin weist das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie auf eine große 

Anzahl archäologischer Kulturdenkmale (§ 2 Abs. 2 DenkmSchG LSA) im Plange-

biet hin. Hierbei handelt es sich überwiegend um ur- und frühgeschichtliche Sied-

lungsareale und Bestattungsplätze. Beispielhaft werden die Schalkenburg bei Qu-

enstedt (neolithische Palisadenringanlage, mehrperiodiger befestigter Siedlungs- und 

Bestattungsplatz), der Kahlenberg bei Quenstedt (befestigte neolithische Höhensied-

lung), eine Kammmacherwerkstatt aus der Römischen Kaiserzeit bei Quenstedt oder 

mittelalterliche Dorfwüstungen (u.a. Schwanebeke bei Stangerode, Iwerode bei Syl-

da) und Burgen (z.B. Burg Arnstein, Hoffstatt bei Welbsleben, Altenburg bei Alterode) 

benannt. Archäologische Flächendenkmale (§ 2 Abs. 2 DenkmSchG LSA) sind 

außer den historischen Altbergbaugebieten auf Kupferschiefer bei Quenstedt, 

Arnstedt, Wiederstedt und Sandersleben, auch die historischen Ortskerne aller in der 

Stadt Arnstein befindlichen Ortschaften. In diesen Arealen befinden sich Mehrheiten 

archäologischer Kulturdenkmale, überwiegend von der Urgeschichte bis zur Neu-

zeit.15 

Durch den Auf- und Ausbau eines medizinisch leistungsfähigen und hinsichtlich des 

Bau- und Ausstattungsstandards wettbewerbsfähigen Angebotes soll der Entwick-

lung des Kurwesens und des Gesundheitstourismus in den Kur- und Erholungsorten 

auf der Grundlage einer Heilbäderkonzeption des Landes Sachsen-Anhalt verstärkt 

Rechnung getragen werden (REP 2010, Grundsatz 5.5.8.1). Innerhalb der Stadt Arn-

stein ist die Ortschaft ĂStangerodeñ als regional bedeutsamer Standort für Kur- 

und Erholungsanlagen festgelegt worden (REP 2010, Ziel 5.5.8.3). 

Vorbehaltsgebiete 

In Vorbehaltsgebieten ist den bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nut-

zungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen be-

sonderes Gewicht beizumessen. Vorbehaltsgebiete sind in die Regionalpläne zu 

übernehmen und können dort konkretisiert und ergänzt werden. Ortslagen und bau-

rechtlich gesicherte Flächen sind von Vorbehaltsgebietsfestlegungen ausgenommen 

(LEP 2010, Ziffer 4).  
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In den ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft ist den Belan-

gen der Landwirtschaft als wesentlicher Wirtschaftsfaktor, Nahrungsproduzent und 

Erhalter der Kulturlandschaft bei der Abwägung mit entgegenstehenden Belangen 

ein erhöhtes Gewicht beizumessen (REP 2010, Ziel 5.7.1.1). Hierzu zählt innerhalb 

der Stadt Arnstein das Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft Ăºstliches und s¿dºst-

liches Harzvorlandñ (REP 2010, Ziel 5.7.1.2), das im Regionalen Entwicklungsplan 

weiter präzisiert wird (REP 2010, Ziel 5.7.1.2): 

¶ ĂGebiete um Sanderslebenñ  

¶ ĂGebiete des Mansfelder Berglandesñ 

Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems werden 

festgelegt, um einen Beitrag zum Aufbau ökologisch wirksamer Verbundsysteme und 

damit zu einer ausgewogenen Raumstruktur zu leisten. Sie vernetzen die ebenfalls 

zum ökologischen Verbund gehörenden Vorranggebiete für Natur und Landschaft, 

Vorranggebiete für den Hochwasserschutz und teilweise Vorranggebiete für Wasser-

gewinnung und vermeiden weitgehend die Isolation von großräumigen Biotopen oder 

ganzen Ökosystemen. Als Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen 

Verbundsystems sind im Landesentwicklungsplan die Fließgewässer im nördlichen 

und nordöstlichen Harzvorland beschrieben, wozu auch die durch das Gemeindege-

biet verlaufenden Flüsse Wipper und Eine zählen. Die Präzisierung für die Planungs-

region Halle wurde unter der Bezeichnung ĂAuslªufer des Harzesñ vorgenommen 

(REP 2010, Ziffer 5.7.3.4). In der Stadt Arnstein liegen innerhalb dieser Vorbehalts-

gebiete die Ortschaften Alterode, Bräunrode, Greifenhagen, Quenstedt, Stadt San-

dersleben (Anhalt), Stangerode, Sylda, Ulzigerode und Welbsleben. 

Zur Erhöhung des Waldanteiles und im Interesse ausgewogener Anteile von Wald, 

offenem Gelände und Bebauung in einer harmonischen Kulturlandschaft werden in 

der Planungsregion Vorbehaltsgebiete für Wiederbewaldung festgelegt. Auffors-

tungen werden dabei insbesondere auf landwirtschaftlichen Grenzertragsböden, zur 

Renaturierung von Bergbaufolgelandschaften und zur Schutzwaldbegründung vorge-

sehen. Sie sollen naturnah, standort- und funktionsgerecht erfolgen (REP 2010, Ziel 

5.7.5.1). Innerhalb der Stadt Arnstein ist das Vorbehaltsgebiet für Wiederbewaldung 

ĂAufforstung Sanderslebener Hºhe (zwei Teilflªchen)ñ im REP festgelegt worden. 

Hiervon betroffen sind die Ortschaften Arnstedt, Quenstedt und Stadt Sandersleben 

(Anhalt). 

Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung sind Gebiete, die aufgrund land-

schaftlicher und naturräumlicher Potenziale sowie der Entwicklung und/oder des Be-

standes an touristischen und kulturellen Einrichtungen für den Tourismus und die 

Erholung besonders geeignet sind (LEP LSA 4.2.5). In der Stadt Arnstein ist das 

ĂGebiet des Harzvorlandesñ mit den Ortschaften Alterode, Harkerode und Stangero-

de als Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erholung festgelegt worden (REP 2010, 

Ziel 5.7.2.5).  
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Im Entwurf zur Planänderung des REP Halle ist im Gebiet der Stadt Arnstein das 

Vorbehaltsgebiet für Hochwasserschutz Nr. 1 ĂEine-Leineñ festgesetzt worden, 

das im Gemarkungsgebiet dem Verlauf der Eine folgt. Die Festlegung dient dem vor-

sorgenden Hochwasserschutz bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 

und damit der Sensibilisierung der Planungsträger, die jeweiligen Überflutungspoten-

ziale für die vorgesehene Nutzung und damit einhergehende mögliche Schadenspo-

tenzial in die Abwägung mit einzustellen.16 

Verkehr 

Das bestehende Eisenbahnnetz ist sowohl für den Fern- als auch für den Regional- 

und Nahverkehr zu erhalten und teilweise auszubauen, um insbesondere die Er-

reichbarkeit der Ober- und Mittelzentren und der Fremdenverkehrsgebiete sowie der 

Industrie- und Gewerbestandorte und sonstiger verkehrserzeugender Anlagen im 

Personenverkehr zu verbessern und den Güterverkehr verstärkt auf der Schiene ab-

wickeln zu können. Dazu muss das Eisenbahnnetz durch Neu- und Ausbau sowie 

Modernisierung und Elektrifizierung an die gegenwärtigen und zukünftigen Anforde-

rungen angepasst werden (REP 2010, Ziel 5.9.2.1). Unter dieser Prämisse wird als 

sonstige MaÇnahme der ĂAusbau der Strecke Halle-Aschersleben-Halberstadt-

Wernigerode-Vienenburg auch f¿r Neigetechnikñ benannt (REP 2010, Ziel 5.9.2.6). 

Zur Verbesserung des Straßennetzes ist im REP 2010 (Ziel 5.9.3.4) der Neu- und 

Ausbau der B 180 (Egeln- Aschersleben-Hettstedt-Eisleben-Querfurt) als wichtige 

Maßnahme in der Planungsregion einschließlich zugehöriger Ortsumgehungen auf-

geführt. Für die Stadt Arnstein ist in diesem Zusammenhang der geplante Neubau 

der Ortsumgehung Aschersleben/Süd ï Quenstedt in den Gemarkungen Welbsleben 

und Quenstedt sowie der Ausbau der B 180 zwischen Walbeck und Quenstedt rele-

vant. Ziel ist es dabei, die Ortschaft Quenstedt vom regionalen Durchgangsverkehr 

zu entlasten und eine Steigerung der Lebensqualität zu erreichen. Derzeit läuft das 

Planfeststellungsverfahren. Das Bauvorhaben beinhaltet ebenfalls die im Landesrad-

verkehrsplan (LRVP) als vordinglicher Bedarf ausgewiesenen Radwege Walbeck-

Pfersdorf und Pfersdorf-Quenstedt. Aussagen zum Zeitpunkt der Umsetzung können 

derzeit nicht gegeben werden.17 

Neben der Ortsumgehung Quenstedt ist die Maßnahme L 157/158 (Zaschwitz ï 

Friedeburg ï Gerbstedt ï Hettstedt ï B 242) als vordringlich im REP eingestuft wor-

den (REP 2010, Ziffer 5.9.3.9). Hierbei soll für die Ortslage Greifenhagen eine Orts-

umgehung hergestellt werden. Grundsªtzlich soll im gesamten Planungsgebiet Ăder 

Anteil der Straßen mit Straßen begleitenden Radwegen im Sinne der Verbesserung 

der Verkehrssicherheit bedarfsorientiert erhöht werdenñ (REP 2010, Ziel 5.9.3.11).  

Weiterhin werden die L 72 Sandersleben ï L 85 sowie die L 227 von L 158 bis K 

2338 mit Fertigstellung bzw. Beginn im Jahr 2017 ausgebaut. Für die L 229 Welbsle-
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 Regionale Planungsgemeinschaft Halle, Stellungnahme vom 25.01.2017. 
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 Stellungnahme Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich Süd vom 23.01.2017 
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ben-Quenstedt läuft derzeit das Planfeststellungsverfahren, wobei konkrete Aussa-

gen zum weiteren Ablauf derzeit nicht möglich sind.18 

Für die flächenhafte Erschließung der Teilräume des Landes sind in Abstimmung 

zwischen den Kommunen und sonstigen Straßenbaulastträgern, funktionsgerechte, 

durchgängige Rad- und (und Fuß-)wegenetze entsprechend den Anforderungen an 

örtliche, zwischen- und überörtliche sowie freizeitorientierte und touristische Wege-

verbindungen vorzusehen. Diese sollen eine sichere und durchgängige Führung der 

Nutzerinnen und Nutzer ermöglichen und entsprechend den örtlichen Gegebenheiten 

realisiert werden (REP 2010, Ziel 5.9.4.2). Folgende überregionale Radwanderwege 

befinden sich innerhalb der Stadt Arnstein (REP 2010, Ziel 5.9.4.4): 

¶ Harzrundweg (Ortschaften Alterode, Harkerode, Stangerode) 

¶ Harzvorlandweg (Ortschaften Sylda, Welbsleben) 

Weiterhin verläuft der St. Jacobus-Pilgerweg als Bestandteil der Route (Berlin ï 

Brandenburg ï Magdeburg - Freyburg/Unstrut - Santiago di Compostella in Spanien) 

durch das Gemeindegebiet (REP 2010, Ziel 5.9.4.7). Hier quert er die Ortschaften 

Alterode, Harkerode, Ulzigerode, Sylda und Wiederstedt. 

Zur Gewährleistung einer ausreichenden Mobilität für alle Einwohnerinnen und Ein-

wohner des Landes soll in allen Teilräumen ein angemessenes Angebot des ÖPNV 

(öffentliche Personennahverkehr) sichergestellt werden. Soweit das zu erwartende 

Fahrgastaufkommen es rechtfertigt, sind der öffentliche Straßenpersonennahverkehr 

(ÖSPV: Bus und Straßenbahn) und der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) vor-

rangig zu erhalten, schrittweise barrierefrei zu gestalten und zu einer leistungsfähi-

gen Alternative zur Nutzung individueller Kraftfahrzeuge auszubauen (REP 2010, 

Grundsatz 5.9.8.1, Ziel 5.9.8.3). In der Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) gibt es 

einen Bahnhof für Personen- und Güterverkehr, über den die Anbindung der Stadt an 

den überregionalen Schienenverkehr gewährleistet ist. So verkehren in Nord-Süd-

Ausrichtung direkte Verbindungen nach Magdeburg sowie Sangerhausen bzw. Erfurt 

sowie in Ost-West-Ausrichtung Fahrtmöglichkeiten nach Halle (Saale) bzw. über 

Halberstadt und Wernigerode ins niedersächsische Goslar. Der Busverkehr wird in 

Arnstein durch die Verkehrsgesellschaft Südharz betrieben, wodurch die Verbindung 

in das Grundzentrum Hettstedt sowie die Mittelzentren Aschersleben und Eisleben 

sichergestellt wird.  

Das 121,71 km² große Gebiet der Stadt Arnstein (Harz) gehört als nördlichste Ge-

meinde dem Landkreis Mansfeld-Südharz an. Während die westlich gelegenen, stär-

ker bewaldeten Ortschaften zum Landschaftsraum des Harzes zählen, entsprechen 

die östlich gelegenen, durch landwirtschaftlich nutzbare Ackerlandflächen geprägten 

Ortschaften dem Typus des Harzvorlandes. Der Stadt Arnstein kommt keine zentral-

örtliche Funktion zu, sie nimmt damit den Status als Gebiet des ländlichen Raums ein 

und befindet sich im Einzugsbereich der sie umgebenen zentralen Orte Aschersleben 
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(Mittelzentrum) sowie Hettstedt, Gerbstedt, Mansfeld und Könnern als Grundzentren. 

In Anlehnung an die existierenden naturräumlichen Gegebenheiten sind im Stadtge-

biet vorwiegend Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ausgewiesen, die dem Schutz, Er-

halt und Ausbau der lokalen Ökosysteme, insbesondere in Gebieten mit Waldbe-

stand, dienen. Weiterhin bedeutsam sind insbesondere die Ausweisung der Vorrang-

standorte für Windenergie in zwei Ortsteilen sowie die Definition von Vorbehaltsflä-

chen einer landwirtschaftlichen Nutzung, wovon viele Ortsteile betroffen sind. Weiter-

hin bedeutsam sind die Festlegungen bezüglich des Tourismus, insbesondere auf-

grund der Lage an der Straße der Romanik und dem Standort Oberwiederstedt sowie 

die Nutzungspotenziale zu Kur- und Erholungszwecken, die insbesondere in der Ort-

schaft Stangerode an Bedeutung gewinnt. Ein verkehrsinfrastrukturelles Großprojekt 

besteht in der Ortsumgehung Aschersleben/Süd ï Quenstedt, wodurch die Belastun-

gen infolge des Verkehrsaufkommens im betroffenen Ortsteil nachhaltig reduziert 

werden sollen.  
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1.3. Einwohnerstruktur/Demografie 

Für die Ermittlung der Einwohnerentwicklung für die Jahre 1995, 2000, 2005 sowie 

für den Zeitraum von 2008 bis 2016 wurden ausschließlich gemeldete Einwohner 

mit Hauptwohnsitz in der Stadt Arnstein berücksichtigt. Die Einwohnerentwicklung 

verlief in den vergangenen 21 Jahre negativ: In diesem Zeitraum (1995 bis 2016) 

verlor die Stadt mit Gebietsstand vom 01.01.2010 insgesamt 1.929 Einwohner bzw. 

22 Prozent ihrer Bevölkerung.19 Auf Landesebene ging die Bevölkerung im Zeitraum 

von 1995 bis 2014 um rd. 502.000 Einwohner bzw. um 18 Prozent zurück.20 Die ne-

gative Einwohnerentwicklung der Stadt lag damit deutlich über dem Einwohnerverlust 

des Landes Sachsen-Anhalt.  

Stadt Arnstein - Einwohnerentwicklung auf Ortschaftsebene (1995 ï 2016) 

Jahr 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

absolute Einwohnerentwicklung 

Alterode 489 516 519 526 509 501 510 504 494 474 454 437 

Arnstedt 624 613 604 579 553 534 531 520 503 507 512 501 

Bräunrode 531 500 493 445 446 434 419 422 432 422 418 408 

Greifenhagen 268 272 271 272 270 263 259 251 250 233 233 232 

Harkerode 345 367 329 332 318 301 312 306 305 307 309 292 

Quenstedt 906 894 858 825 822 811 785 798 782 792 777 780 

Sandersleben 2462 2242 1987 1905 1846 1819 1775 1715 1665 1626 1596 1604 

Stangerode 404 409 371 351 343 332 321 315 317 318 304 308 

Sylda 518 561 528 509 499 502 482 482 475 463 450 441 

Ulzigerode 192 189 189 201 194 195 188 186 192 178 172 176 

Welbsleben 832 829 747 704 686 665 653 642 635 635 611 602 

Wiederstedt 1153 1160 1141 1106 1086 1066 1046 1041 1022 991 994 1014 

Stadt Arnstein 8724 8552 8037 7755 7572 7423 7281 7182 7072 6946 6830 6795 

indizierte Einwohnerentwicklung (Jahr 1995 Index = 100) 

Alterode 100,0 105,5 106,1 107,6 104,1 102,5 104,3 103,1 101,0 96,9 92,8 89,4 

Arnstedt 100,0 98,2 96,8 92,8 88,6 85,6 85,1 83,3 80,6 81,3 82,1 80,3 

Bräunrode 100,0 94,2 92,8 83,8 84,0 81,7 78,9 79,5 81,4 79,5 78,7 76,8 

Greifenhagen 100,0 101,5 101,1 101,5 100,7 98,1 96,6 93,7 93,3 86,9 86,9 86,6 

Harkerode 100,0 106,4 95,4 96,2 92,2 87,2 90,4 88,7 88,4 89,0 89,6 84,6 

Quenstedt 100,0 98,7 94,7 91,1 90,7 89,5 86,6 88,1 86,3 87,4 85,8 86,1 

Sandersleben 100,0 91,1 80,7 77,4 75,0 73,9 72,1 69,7 67,6 66,0 64,8 65,2 

Stangerode 100,0 101,2 91,8 86,9 84,9 82,2 79,5 78,0 78,5 78,7 75,2 76,2 

Sylda 100,0 108,3 101,9 98,3 96,3 96,9 93,1 93,1 91,7 89,4 86,9 85,1 

Ulzigerode 100,0 98,4 98,4 104,7 101,0 101,6 97,9 96,9 100,0 92,7 89,6 91,7 

Welbsleben 100,0 99,6 89,8 84,6 82,5 79,9 78,5 77,2 76,3 76,3 73,4 72,4 

Wiederstedt 100,0 100,6 99,0 95,9 94,2 92,5 90,7 90,3 88,6 85,9 86,2 87,9 

Stadt Arnstein 100,0 98,0 92,1 88,9 86,8 85,1 83,5 82,3 81,1 79,6 78,3 77,9 

Quelle: Stadt Arnstein, Einwohnermeldeamt | eigene Berechnungen  
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 Stadt Arnstein, Einwohnermeldeamt 
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 https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen-Anhalt#cite_note-19 (Stand: 10.09.2015) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen-Anhalt#cite_note-19
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Plan Einwohnerstärken der Ortschaften (2016) 
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Um die Lesbarkeit zu verbessern sind in den tabellarischen Übersichten Abnahmen 

Ărotñ, Zunahmen Ăgr¿nñ und keine Verªnderungen mit Ăgrauñ gekennzeichnet worden. 

Hierbei wird jeweils auf das betrachtete Ausgangsjahr Bezug genommen. 

Im Ergebnis ist für den betrachteten Zeitraum 1995 bis 2016 festzustellen, dass die 

Einwohnerschaft in den Ortschaften unterschiedlich zurückgegangen ist: Alterode, 

Greifenhagen und Ulzigerode konnten dem Trend des Einwohnerrückgangs ver-

gleichsweise lange trotzen. Bei den anderen Ortschaften setzte der Trend des Rück-

gangs hingegen deutlich früher ein und lag in den Ortschaften Stadt Sandersleben 

(Anhalt), Stangerode und Welbsleben über dem durchschnittlichen Einwohnerrück-

gang der Stadt Arnstein mit -22 Prozent. Hierbei hat die Stadt Sandersleben (Anhalt) 

in diesem Zeitraum die meisten Einwohner verloren (-34,8 %). In der folgenden 

Übersicht wird die Einwohnerentwicklung der vergangenen fünfzehn Jahre (2000 ï 

2015) betrachtet, da dieser Zeitraum die noch weitere Laufzeit der 6. Regionalisierten 

Bevölkerungsprognose von 2015 bis 2030 umfasst und somit für eine Referenzbe-

trachtung genutzt werden kann. 

Stadt Arnstein - Einwohnerentwicklung auf Ortschaftsebene (2000 ï 2015) 

Jahr 2000 2005 2010 2015 

absolute Einwohnerentwicklung 

Alterode 516 519 501 454 

Arnstedt 613 604 534 512 

Bräunrode 500 493 434 418 

Greifenhagen 272 271 263 233 

Harkerode 367 329 301 309 

Quenstedt 894 858 811 777 

Stadt Sandersleben (Anhalt) 2242 1987 1819 1596 

Stangerode 409 371 332 304 

Sylda 561 528 502 450 

Ulzigerode 189 189 195 172 

Welbsleben 829 747 665 611 

Wiederstedt 1160 1141 1066 994 

Stadt Arnstein 8552 8037 7423 6830 

indizierte Einwohnerentwicklung (Jahr 2000 Index = 100) 

Alterode 100,0 100,6 97,1 88,0 

Arnstedt 100,0 98,5 87,1 83,5 

Bräunrode 100,0 98,6 86,8 83,6 

Greifenhagen 100,0 99,6 96,7 85,7 

Harkerode 100,0 89,6 82,0 84,2 

Quenstedt 100,0 96,0 90,7 86,9 

Stadt Sandersleben (Anhalt) 100,0 88,6 81,1 71,2 

Stangerode 100,0 90,7 81,2 74,3 

Sylda 100,0 94,1 89,5 80,2 

Ulzigerode 100,0 100,0 103,2 91,0 

Welbsleben 100,0 90,1 80,2 73,7 

Wiederstedt 100,0 98,4 91,9 85,7 

Stadt Arnstein 100,0 94,0 86,8 79,9 

Quelle: Stadt Arnstein, Einwohnermeldeamt | eigene Berechnungen  
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In den vergangenen fünfzehn Jahren (2000 ï 2015) hat die Stadt Arnstein 1.722 

Einwohner bzw. 20,1 Prozent der Einwohnerschaft verloren. Auch in diesem Zeit-

raum waren einzelne Ortschaften unterschiedlich hoch vom Einwohnerverlust betrof-

fen: Während Ulzigerode nur neun Prozent Einwohnerverlust zu bewältigen hatte, 

belief sich der Einwohnerverlust in der Stadt Sandersleben (Anhalt) auf fast 29 Pro-

zent. 

Werden lediglich die vergangenen fünf Jahre (2011 bis 2016) betrachtet, ergibt sich 

folgendes Bild. 

Stadt Arnstein - Einwohnerentwicklung auf Ortschaftsebene (2011 ï 2016) 

Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

absolute Einwohnerentwicklung 

Alterode 510 504 494 474 454 437 

Arnstedt 531 520 503 507 512 501 

Bräunrode 419 422 432 422 418 408 

Greifenhagen 259 251 250 233 233 232 

Harkerode 312 306 305 307 309 292 

Quenstedt 785 798 782 792 777 780 

Stadt Sandersleben (Anhalt) 1775 1715 1665 1626 1596 1604 

Stangerode 321 315 317 318 304 308 

Sylda 482 482 475 463 450 441 

Ulzigerode 188 186 192 178 172 176 

Welbsleben 653 642 635 635 611 602 

Wiederstedt 1046 1041 1022 991 994 1014 

Stadt Arnstein 7281 7182 7072 6946 6830 6795 

indizierte Einwohnerentwicklung (Jahr 2011 Index = 100) 

Alterode 100,0 98,8 96,9 92,9 89,0 85,7 

Arnstedt 100,0 97,9 94,7 95,5 96,4 94,4 

Bräunrode 100,0 100,7 103,1 100,7 99,8 97,4 

Greifenhagen 100,0 96,9 96,5 90,0 90,0 89,6 

Harkerode 100,0 98,1 97,8 98,4 99,0 93,6 

Quenstedt 100,0 101,7 99,6 100,9 99,0 99,4 

Stadt Sandersleben (Anhalt) 100,0 96,6 93,8 91,6 89,9 90,4 

Stangerode 100,0 98,1 98,8 99,1 94,7 90,6 

Sylda 100,0 100,0 98,5 96,1 93,4 91,5 

Ulzigerode 100,0 98,9 102,1 94,7 91,5 93,6 

Welbsleben 100,0 98,3 97,2 97,2 93,6 92,2 

Wiederstedt 100,0 99,5 97,7 94,7 95,0 96,9 

Stadt Arnstein 100,0 98,6 97,1 95,4 93,8 93,3 

Quelle: Stadt Arnstein, Einwohnermeldeamt | eigene Berechnungen 

Hiernach haben nur noch Bräunrode, Quenstedt und Ulzigerode temporär Steigerun-

gen der Einwohnerzahlen verzeichnen können. Erklärungen hierfür sind nicht be-

kannt. 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht noch einmal visuell den unterschiedlichen 

Einwohnerrückgang in Fünfjahresschritten für den Zeitraum von 1995 bis 2015 auf 

Ebene der einzelnen Ortschaften. Hierbei wird der erhebliche Einwohnerrückgang in 
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der Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) um 866 Einwohner bzw. 35,2 Prozent der 

Einwohner des Jahres 1995, aber auch in Quenstedt (-14,2 %), Welbsleben (-26,6 

%) und Wiederstedt (-13,8 %), besonders deutlich. Lediglich Alterode (-7,2 %) hatte 

zwischen 1995 und 2015 einen Einwohnerrückgang von weniger als 10 Prozent zu 

verzeichnen.  

Stadt Arnstein - Einwohnerentwicklung auf Ortschaftsebene (1995 ï 2015) 

 
Quelle: Stadt Arnstein, Einwohnermeldeamt | eigene Darstellung 

Bei Betrachtung der Einwohnerentwicklung nach Altersgruppen wurde folgende 

Gliederung nach Lebensalterszyklen vorgenommen, die sich im Bildungsbereich am 

International Standard Classification of Education (ISCED) orientiert:21 

Lebensjahr 
von / bis  

(= vollendetes 
Lebensjahr) 

Alter 
von / bis  

(= Geburtstag) 

Lebensalterszyklus  
(Bezeichnung) 

0 bis 3 0 bis 2 Besuch der Krippe 

4 bis 6 3 bis 5 Besuch des Kindergartens 

7 bis 10 6 bis 9 Besuch der Grundschule (Primärbildung) 

11 bis 16 10 bis 15 Besuch der weiterführenden Schule (Sekundarstufe) 

17 bis 20 16 bis 19 Besuch des Gymnasiums (gymnasiale Oberstufe) 

21 bis 30 20 bis 29 Berufsausbildung/Studium/1. Berufsphase 

31 bis 40 30 bis 39 2. Berufsphase (Familiengründung) 

41 bis 65 40 bis 64 3. Berufsphase (Konsolidierung) 

66 bis 80 65 bis 79 1. Ruhestandsphase (aktiver Ruhestand) 

Ó 81 Ó 80 2. Ruhestandsphase 
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Stadt Arnstein - Einwohner der Ortschaften nach Altersgruppen im Jahr 2016 

Altersgruppen 
(Jahr) 

00 - 
02 

03 - 
05 

06 - 
09 

10 - 
15 

16 - 
19 

20 - 
29 

30 - 
39 

40 - 
64 

65 - 
79 

80+ ң 

Alterode 4 10 9 16 8 20 44 160 122 44 437 

Arnstedt 6 12 13 24 17 28 45 220 99 37 501 

Bräunrode 12 7 11 16 10 23 41 197 59 32 408 

Greifenhagen 3 4 4 10 8 19 22 102 39 21 232 

Harkerode 3 10 9 32 12 11 31 128 44 12 292 

Quenstedt 13 22 29 40 24 41 92 330 149 40 780 

Stadt Sandersleben (Anhalt) 27 34 44 61 41 106 162 665 333 131 1604 

Stangerode 6 6 8 14 11 26 23 122 63 29 308 

Sylda 9 12 17 23 21 33 51 184 58 33 441 

Ulzigerode 1 5 7 10 5 6 20 76 29 17 176 

Welbsleben 9 11 16 31 10 34 63 254 129 45 602 

Wiederstedt 21 17 28 51 11 51 123 372 259 81 1014 

Stadt Arnstein 114 150 195 328 178 398 717 2810 1383 522 6795 
Quelle: Stadt Arnstein, Einwohnermeldeamt  

Die nachfolgende Abbildung visualisiert das Ergebnis der unterschiedlichen Vertei-

lung der Altersgruppen auf die Ortschaften noch einmal. Aus Gründen der besseren 

Lesbarkeit wurden einzelne Altersgruppen zusammengefasst: 

Lebensjahr 
von / bis  

(= vollendetes 
Lebensjahr) 

Alter 
von / bis  

(= Geburtstag) 

Lebensalterszyklus  
(Bezeichnung) 

0 bis 6 0 bis 5 Besuch der Kindertageseinrichtung (Krippe + Kindergarten) 

7 bis 10 6 bis 9 Besuch der Grundschule (Primärbildung) 

11 bis 20 10 bis 19 Besuch der weiterführenden Schule (inkl. Gymnasium) 

21 bis 65 20 bis 64 Berufsphase (1. bis 3. Berufsphase) 

66 bis Ó 81 65 bis Ó 80 Ruhestand 

 

Hiernach können folgende Aussagen gemacht werden: 

¶ Eine vergleichsweise große Anzahl von Kindergartenkindern leben in den Ort-

schaften Stadt Sandersleben (Anhalt), Quenstedt und Wiederstedt. 

¶ Die Stadt Sandersleben (Anhalt), Quenstedt und Wiederstedt haben den 

höchsten Anteil an Grundschulkindern. 

¶ Die Ortschaften mit dem größten Arbeitskräftepotenzial (Altersgruppe der 21- 

bis 65-jährigen) sind die Stadt Sandersleben (Anhalt), Wiederstedt und Qu-

enstedt. 

¶ Die meisten Ruheständler leben in der Stadt Sandersleben (Anhalt), Wie-

derstedt und Quenstedt. 

¶ Gemessen am Anteil der im erwerbstätigen Alter befindlichen Bevölkerung, ist 

der Anteil von Ruheständlern in Alterode und Wiederstedt am höchsten. 
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Stadt Arnstein - Einwohner der Ortschaften nach Altersgruppen im Jahr 2016 

 
Quelle: Stadt Arnstein, Einwohnermeldeamt | eigene Darstellung 

Die erhebliche Veränderung in der Verteilung der Altersgruppen wird in der folgen-

den Abbildung durch Gegenüberstellung der Jahre 1995 und 2016 für die Stadt Arn-

stein verdeutlicht. 

Stadt Arnstein - Verteilung der Altersgruppen (1995 und 2016) 

 
Quelle: Stadt Arnstein, Einwohnermeldeamt | eigene Darstellung  
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Hiernach können für die Entwicklung der vergangenen 21 Jahren (1995 ï 2016) fol-

gende Aussagen gemacht werden: 

¶ Die Alterung der Einwohnerschaft wird durch die teilweise erhebliche Abnah-

me der Einwohner in den Altersgruppen der 0- bis 39-jährigen deutlich: Lebten 

1995 in dieser Altersgruppe noch 4.424 Einwohner in der Stadt Arnstein, wa-

ren es in 2016 nur noch 2.080. Dies entspricht einem Verlust von fast 53 Pro-

zent. 

¶ Die Verteilung der 40- bis 64-jährigen hat sich zwischen 1995 und 2016 nur 

geringfügig verändert (-141 EW). Hier sind in den kommenden Jahren jedoch 

erhebliche Rückgänge zu erwarten, da die Einwohner in den davorliegenden 

Altersgruppen bereits deutlich reduziert sind. Das bedeutet, dass auch diese 

recht große Altersgruppe in den kommenden Jahren erheblichen Änderungen 

unterworfen sein wird. 

¶ Die Altersgruppe der Ruheständler (1. und 2. Ruhestandsphase) ist in 2016 

erwartungsgemäß stärker vertreten als im Jahr 1995 (+556 EW). Durch eine 

weiter steigende Lebenserwartung sowie den stetigen Eintritt von Menschen in 

den Ruhestand aus der Gruppe der 40- bis 64-jährigen, wird die Gruppe der 

Ruheständler weiter anwachsen. 

Im Ergebnis der Einwohnerentwicklung ist folgendes festzustellen: Der Einwohner-

rückgang der Stadt Arnstein ist mit -22 Prozent im Zeitraum 1995 bis 2016 erheblich 

und liegt deutlich oberhalb des Rückgangs im Land -18 Prozent jedoch unter dem 

Einwohnerrückgang im Landkreis mit -23 Prozent.22 Hierbei haben einzelne größere 

Ortschaften der Stadt Arnstein, insbesondere die Stadt Sandersleben (Anhalt) mit 

fast -35 Prozent, deutlich höhere Rückgänge hinnehmen müssen, als andere Ort-

schaften (z.B. -10,6 % für Alterode). Auf die Altersgruppen bezogen, ist der Anteil der 

0- bis 39-jährigen deutlich im Vergleich zu 1995 gesunken, während der Anteil der 

Ruheständler gestiegen ist. Vergleichsweise konstant ist immer noch der Anteil der 

40- bis 64-jährigen, wobei auch hier durch anstehende Verrentungen in dieser Al-

tersgruppe Rückgänge zu erwarten sind.  

  

                                                           
22

 Statistisches Landesamt Sachsen-!ƴƘŀƭǘΣ {ǘŀǘƛǎǘƛǎŎƘŜ .ŜǊƛŎƘǘŜ α.ŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎ ǳƴŘ 9ǊǿŜǊōǎǘŅǘƛƎƪŜƛǘά мссн-
2007, 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose. 
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1.4. Wohnfunktion 

1.4.1 Wohnungszahl, ïstruktur und -versorgung 

Die Entwicklung des Wohnungsbestands in der Stadt Arnstein ist im Zeitraum 

zwischen 1995 und 2015 insgesamt um 139 Wohngebäude bzw. um 205 Wohnein-

heiten gestiegen. Seit dem Jahr 2010 ist diese Tendenz jedoch rückläufig, so dass 

zwischen den Jahren 2010 und 2015 insgesamt 36 Gebäude mit 55 Wohnungen 

durch Abbruch vom Markt genommen wurden. Der Abbruch entspricht etwa 1,3 Pro-

zent der Gebäude bzw. 1,5 Prozent der Wohnungen des Jahres 2015. Angaben zur 

Wohnfläche liegen für die Jahre 1995 und dann für die Jahre 2005 bis 2015 vor. In 

diesem Zeitraum (1995 bis 2015) hat sich die Wohnfläche insgesamt um 410.000 m² 

erhöht. 

Stadt Arnstein - Entwicklung des Wohnungsbestands (1995 - 2015) 

Jahr 1-R WE 2-R WE 3-R WE 4-R WE 5-R WE 6-R WE 
җт-R 
WE 

WG 
ң 

WE 
ң 

WF 
100 m² 

1995 14 102 758 1150 837 364 242 2638 3467 2930 

1996 14 102 758 1155 845 366 245 2654 3485 

 

1997 19 102 756 1159 853 374 254 2676 3517 

1998 19 102 757 1160 854 374 256 2680 3522 

1999 23 105 778 1164 867 380 258 2701 3575 

2000 23 107 787 1165 874 387 264 2725 3607 

2001 23 108 792 1168 885 389 265 2739 3630 

2002 23 109 790 1170 886 392 273 2752 3643 

2003 23 109 790 1177 896 400 274 2767 3669 

2004 26 115 792 1175 903 401 278 2780 3690 

2005 26 115 792 1177 905 406 279 2788 3700 3171 

2006 26 115 788 1177 911 407 281 2794 3705 3179 

2007 26 115 788 1179 914 409 282 2801 3713 3190 

2008 26 115 786 1180 915 413 287 2808 3722 3204 

2009 26 115 786 1180 915 413 289 2810 3724 3208 

2010 26 115 786 1180 917 414 289 2813 3727 3211 

2011 20 130 584 1082 901 551 400 2771 3668 3325 

2012 20 130 584 1082 900 552 401 2772 3669 3328 

2013 20 128 584 1082 899 553 401 2772 3667 3329 

2014 20 128 582 1082 903 554 402 2776 3671 3337 

2015 20 128 582 1081 904 555 402 2777 3672 3340 

Abkürzungen: R = Raum, WE = Wohnung, WG = Wohngebäude, WF = Wohnfläche 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 

Die Wohnflächenversorgung (m² Wohnfläche je Einwohner) hat sich durch den 

Rückgang der Einwohnerzahlen bei gleichzeitiger Erhöhung der Wohnfläche in der 

Stadt Arnstein über die Jahre kontinuierlich erhöht. 
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Bundesrepublik - Prognose der Wohnflächenentwicklung (2010 - 2030) 

Jahr 2010 2015 2020 2025 2030 

Alte Länder 47 m²/ EW 49 m²/ EW 51 m²/ EW 53 m²/ EW 54 m²/ EW 

Neue Länder 43 m²/ EW 45 m²/ EW 48 m²/ EW 52 m²/ EW 55 m²/ EW 
Quelle: http://www.baulinks.de/webplugin/2009/2118.php4 (Eintrag vom 06.08.2015) 

Stadt Arnstein ï Wohnflächenversorgung (1995 bis 2015) 

Jahr 1995 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Wohnfläche (WF) 293000 317100 321100 332500 332800 332900 333700 334000 

Einwohner (EW) 8724 8037 7423 7281 7182 7072 6946 6830 

m² WF/EW 33,59 39,46 43,26 45,67 46,34 47,07 48,04 48,90 
Quelle: Stadt Arnstein, Einwohnermeldeamt | Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 

Mit durchschnittlich 43,26 m² Wohnfläche pro Einwohner (m²/EW) lag die Stadt Arn-

stein im Jahr 2010 innerhalb der für die Neuen Länder typischen Größenordnung von 

durchschnittlich 43 m²/EW. Für das Jahr 2015 ist die Abweichung vom Durch-

schnittswert schon erheblich: Für die Neuen Länder wird im Schnitt eine Wohnflä-

chenversorgung von 45 m² WF/EW angenommen, während diese in der Stadt Arn-

stein 2015 bei fast 49 m² WF/EW lag. Bei einer überwiegend durch Einfamilienhäuser 

geprägten Baustruktur und der abnehmenden Einwohnerzahl wird die Wohnflächen-

versorgung pro Einwohner weiter steigen. 

Insgesamt kann der Wohnungsmarkt aktuell als stagnierend bzw. seit dem Jahr 2010 

als leicht rückläufig bezeichnet werden und folgt hierbei der rückläufigen Einwohne-

rentwicklung (s. Kap. 1.3). Dies ist insofern beachtlich, als keine Ortschaft in der 

Stadt Arnstein im Rahmen eines ĂR¿ckbauprogrammsñ gefördert wird. 

1.4.2 Räumliche Verteilung des Wohnungsbestands/Haushaltsgrößen 

Eine auf die Ortschaften differenzierte Aufgliederung des Wohnungsbestands wurde 

durch das Statistische Landesamt letztmalig vor der Gemeindegebietsreform im Jahr 

2010 mit Stand zum 31.12.2009 vorgenommen. Zu diesem Stand liegen auch letzt-

mals Angaben zur Wohnfläche für die Ortschaften der Stadt Arnstein vor. Da sich, 

wie oben dargelegt, zwischen 2009 und 2013 der Wohnungsbestand nur geringfügig 

um -1,5 bzw. ï 1,6 Prozent verändert hat, können die Daten des Jahres 2009 für die 

räumliche Verteilung des Wohnungsbestandes in der Stadt Arnstein somit auch zur 

Charakterisierung des Ist-Zustands herangezogen werden.  

  

http://www.baulinks.de/webplugin/2009/2118.php4
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Stadt Arnstein - Wohnungsbestand in den Ortschaften im Jahr 2009 

Ortschaften 
1-R 
WE 

2-R 
WE 

3-R 
WE 

4-R 
WE 

5-R 
WE 

6-R 
WE 

7-R 
WE 

WG 
ң 

WE 
ң 

WF 
m² 

WF/EW 
m² 

Alterode 0 3 33 75 62 24 17 

 

214 18600 36,54 

Arnstedt 10 10 44 73 68 29 29 263 23200 41,95 

Bräunrode 0 2 32 56 58 28 28 204 19300 43,27 

Greifenhagen 0 0 16 36 30 20 7 109 10600 39,26 

Harkerode 0 3 21 29 48 23 12 136 13400 42,14 

Quenstedt 1 13 75 121 108 52 32 402 36200 44,04 

Sandersleben 7 51 313 378 153 80 57 1039 79000 42,80 

Stangerode 3 2 35 50 44 28 16 178 15500 45,19 

Sylda 0 3 21 63 70 27 28 212 19200 38,48 

Ulzigerode 2 3 13 19 26 10 10 83 7600 39,18 

Welbsleben 0 6 60 125 105 37 20 353 31600 46,06 

Wiederstedt 3 19 123 155 143 55 33 531 46600 42,91 

Stadt Arnstein 26 115 786 1180 915 413 289 2813 3724 320800 42,37 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 

Bezug nehmend auf die durchschnittliche Wohnflächenversorgung von 42,37 

m²/EW im Jahr 2009 sind teilweise erhebliche Unterschiede zwischen den Ortschaf-

ten auszumachen: In der Ortschaft Welbsleben stehen mit durchschnittlich 46,06 

m²/EW fast 10 m² Wohnfläche pro Einwohner mehr zur Verfügung als in Alterode mit 

lediglich 36,54 m²/EW. Da Welbsleben in den vergangenen 20 Jahren (1995-2015) 

einen Einwohnerverlust von -26,6 Prozent zu verzeichnen hatte und Alterode ledig-

lich von -7,2 Prozent soll im Folgenden eine mögliche Verbindung (Korrelation) zwi-

schen Einwohnerverlust und der zur Verfügung stehenden Wohnfläche pro Einwoh-

ner untersucht werden. 
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Stadt Arnstein - Einwohnerentwicklung und Wohnfläche pro Einwohner 

Ortschaften 

WF  
m² 

(2009) 

 
EW 

(2009) 

WF/EW 
m² 

(2009) 

Abwei-
chung 
ǾƻƳ r 
(m²) 

Einwohner- 
entwicklung 
(1995-2015) 

absolut  in % 

Alterode 18600 509 36,54 -5,83 -35 -7,2 

Arnstedt 23200 553 41,95 -0,42 -112 -17,9 

Bräunrode 19300 446 43,27 0,90 -113 -21,3 

Greifenhagen 10600 270 39,26 -3,11 -35 -13,1 

Harkerode 13400 318 42,14 -0,23 -36 -10,43 

Quenstedt 36200 822 44,04 1,67 -129 -14,2 

Stadt Sandersleben (Anhalt) 79000 1846 42,80 0,43 -866 -35,2 

Stangerode 15500 343 45,19 2,82 -100 -24,8 

Sylda 19200 499 38,48 -3,89 -68 -13,1 

Ulzigerode 7600 194 39,18 -3,19 -20 -10,4 

Welbsleben 31600 686 46,06 3,69 -221 -26,6 

Wiederstedt 46600 1086 42,91 0,54 -159 -13,8 

× Stadt Arnstein 320800 7572 42,37 0,00 -1894 -21,7 
Quelle: Stadt Arnstein, Einwohnermeldeamt | eigene Berechnungen 

Im Ergebnis kann für acht von zwölf Ortschaften eine solche Verbindung hergestellt 

werden. Lediglich für Arnstedt, Greifenhagen und Harkerode gelingt der Nachweis 

nicht schlüssig: Trotz relativ hoher Einwohnerrückgänge (> 10 %) liegt die Wohnflä-

che pro Einwohner unterhalb des Durchschnitts für die Stadt Arnstein (42,37 m²/EW). 

Die räumliche Verteilung des Wohnungsbestands auf die 12 Ortschaften ist un-

terschiedlich: Auf die einwohnerstärkste Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) ent-

fallen 25 Prozent der Wohnfläche der Stadt Arnstein, während auf die kleinste Ort-

schaft Ulzigerode lediglich etwa 2,5 Prozent der Wohnfläche entfallen. Auf die Ort-

schaft Quenstedt, dem Verwaltungssitz der Stadt Arnstein, entfallen etwa 11,3 Pro-

zent der Wohnfläche. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die unterschiedliche 

Verteilung der Wohnfläche auf die einzelnen Ortschaften.   
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Stadt Arnstein - Verteilung der Wohnfläche in den Ortschaften (2009)

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 

Dabei können drei übergeordnete Kategorien der Wohnflächenverteilung ausge-

macht werden, denen die Ortschaften zugeordnet werden können. 

Stadt Arnstein - Kategorien der Wohnflächenverteilung 

Wohnflächen > 50.000 m² > 20.000 ï 49.000 m² < 20.000 m² 

Ortschaften Stadt Sandersleben 
(Anhalt) 

Arnstedt, Quenstedt, 
Welbsleben, Wie-
derstedt 

 

Alterode, Bräunrode, 
Greifenhagen, Harke-
rode, Stangerode, 
Sylda, Ulzigerode 

Quelle: eigene Darstellung 

Hinsichtlich der Verteilung der Wohnungsgrößen auf die einzelnen Ortschaften 

können keine nennenswerten Unterschiede festgestellt werden: 4-Raumwohnungen 

sind in fast jeder Ortschaft am stärksten vertreten, gefolgt von 5- und 3-

Raumwohnungen. Harkerode, Sandersleben, Sylda und Ulzigerode durchbrechen 

diese Abfolge mit geringfügigen Variationen (s.o.). Ein- und Zweiraumwohnungen 

sind auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Arnstein in allen Ortschaften hingegen kaum 

vorhanden. 

  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Wohnfläche (m²)



Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept der Stadt Arnstein - IGEK Stadt Arnstein 2030 45 
Beschlossen durch den Stadtrat am 07.09.2017 

 
 

Stadt Arnstein - Verteilung der Wohnungsgrößen in den Ortschaften (2009) 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 

Der Mietwohnungsmarkt ist traditionell eher mit kleineren 1-, 2- bzw. 3-

Raumwohnungen vertreten. Diese sind in der Stadt Arnstein jedoch kaum vorhan-

den: Lediglich 25 % des Wohnungsbestandes bzw. 927 WE befinden sich in 1-, 2- 

bzw. 3-Raumwohnungen, während Wohnungen mit vier bzw. mehr Räumen mit 75 

Prozent (2.797 WE) den Wohnungsmarkt beherrschen (Stand: 2009).23 Damit ist das 

Einfamilienhaus die vorherrschende Bauform in der Stadt Arnstein. Im Folgenden 

wird der Versuch unternommen, die Anzahl der auf dem Wohnungsmarkt der Stadt 

Arnstein zur Verfügung stehenden Mietwohnungen annähernd zur bestimmen. Hier-

bei wird von folgenden Annahmen ausgegangen: 

¶ Es ist davon auszugehen, dass die 732 Wohnungen mit 1 bis 3 Räumen aus-

schließlich dem Mietwohnungsmarkt zur Verfügung stehen (732 WE). 

¶ Es wird weiter davon ausgegangen, dass von den 1082 Wohnungen mit 4 

Räumen 40 bis 60 Prozent dem Mietwohnungsmarkt zur Verfügung stehen 

(430 bis 650 WE), da Einfamilienhäuser typischer Weise 5 Räume und mehr 

aufweisen. 

¶ In der Stadt Arnstein gibt es insgesamt 368 Wohnungen24, die Eigentümerge-

meinschaften gehören. Wird unterstellt, dass jede zweite Wohnung selbstge-

nutzt wird, sind 184 Wohnungen in Abzug zu bringen.  

                                                           
23

 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Gebäude- und Wohnraumzählung 2009 
24

 Mikrozensus 2011 
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Somit stehen in der Stadt Arnstein ca. 980 bis 1.200 Mietwohnungen zur Verfügung, 

was einer Mietwohnungsquote von etwa 27 bis 33 Prozent entspricht.25 

Neben privaten Vermietern, tritt auch die Stadt Arnstein als kommunaler Vermieter 

auf dem Wohnungsmarkt auf. Die Stadt Arnstein vermietet insgesamt 87 1- bis 5-

Raumwohnungen, überwiegend jedoch 2- und 3-Raumwohnungen, von denen im 

Juni 2015 19 Wohnungen leer standen. Dies entspricht einer Leerstands-Quote von 

fast 22 Prozent mit Konzentration von 14 leerstehenden Wohnungen in der Stadt 

Sandersleben (Anhalt). Auch für den Mietwohnungsmarkt ist die unterschiedliche 

räumliche Verteilung auf die einzelnen Ortschaften zu betrachten. Hierzu wird die 

Konzentration kleinerer Wohnungen (Ò 3 Rªume) auf Ortschaftsebene analysiert: 

Von den kleineren 1-, 2- und 3-Raumwohnungen entfallen 40 Prozent (371 WE) auf 

die Stadt Sandersleben (Anhalt), gefolgt von Wiederstedt mit 15,5 Prozent (145 WE) 

und Quenstedt mit etwa 9,5 Prozent (89 WE). Hieraus ist abzuleiten, dass sich in den 

Ortschaften Stadt Sandersleben (Anhalt), Wiederstedt und Quenstedt der Mietwoh-

nungsmarkt innerhalb der Stadt Arnstein konzentriert. 

Die räumliche Verteilung der kommunalen Mietwohnungen in der Stadt Arnstein 

folgt nur teilweise der oben gemachten Annahme über die Verteilung des Mietwoh-

nungsraums innerhalb der Stadt: So befinden sich u.a. 38 WE (44 %) in der Ortschaft 

Stadt Sandersleben (Anhalt), 10 WE in Welbsleben (11,5 %) und 9 WE in Arnstedt 

(9,2 %). Detaillierte Informationen zum kommunalen Wohnungsbestand können der 

folgenden Übersicht entnommen werden. 

Stadt Arnstein - Kommunaler Wohnungsbestand im Jahr 2015 

(Stand: 25.06.2015) 

Ortschaft 
Woh-

nungen 
(Anzahl) 

Fläche 
(m²) 

Ș Größe 
(m²) 

Leerstand 
(Anzahl 

WE) 

Leerstands- 
Quote  

(%) 

Alterode 6 372 62 0 0 

Arnstedt 8 517 65 3 38 

Bräunrode 7 394 56 0 0 

Greifenhagen 2 165 82,5 0 0 

Quenstedt 1 101 101 0 0 

Stadt Sandersleben (Anhalt) 38 2525 66,5 14 37 

Stangerode 2 156 78 0 0 

Sylda 4 378 94,5 0 0 

Ulzigerode 2 127 63,5 1 50 

Welbsleben 10 582 58,2 1 10 

Wiederstedt 7 501 71,5 0 0 

Stadt Arnstein 87 5818 69 19 22 

Quelle: Stadt Arnstein (verändert)  

                                                           
25

 980 WE (1.200 WE) = 732 WE + (430 WE)/650 WE ς 184 WE  
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Stadt Arnstein - Typische Wohnformen (Beispiele) 

 
Fotos: SALEG mbH/Stadt Arn-

stein 

  

Über den Wohnungsleerstand in der Stadt Arnstein liegen keine Angaben vor. Die 

für den kommunalen Wohnungsbestand ermittelte Leerstands-Quote von ca. 22 Pro-

zent kann keinesfalls als repräsentativ auf den Wohnungsmarkt der Stadt, auch nicht 

allein auf den Mietwohnungsmarkt, übertragen werden. Die überwiegende Verbrei-

tung des Einfamilienhauses sowie Ortsbegehungen legen vielmehr den Eindruck na-

he, dass Gebäudeleerstand generell kein beherrschendes Thema darstellt.  

Lediglich in der Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) fällt innerhalb des Sanie-

rungsgebietes ĂSandersleben-Stadtkernñ eine Konzentration leerstehender Gebªude 

auf, die in dieser Ballung (Häufung) nicht in den anderen Ortschaften vorhanden ist. 

Hierbei handelt es sich einerseits um repräsentative kommunale bzw. öffentliche Ge-

bäude (ehem. Schloss, ehem. Ambulatorium, ehem. Stadthalle, ehem. Post), als 

auch um kommunale sowie private Wohngebäude. Der hohe Einwohnerrückgang in 

der Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) mit 34,5 Prozent zwischen 1995 und 2016 

hat dazu geführt, dass gerade hier der Gebäudeleerstand ein hohes Maß an Sicht-

barkeit erlangt hat. 

Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) ï Gebäudeleerstand (Beispiele) 

 
Fotos: SALEG mbH 

  

 

Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) - Gebäudeleerstand (Beispiele) 

 
Fotos: SALEG mbH   
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Vor diesem Hintergrund wurde f¿r das Sanierungsgebiet ĂSandersleben-Stadtkernñ 

im März 2016 der Gebäudeleerstand kartiert, wobei dieser relativ gleichmäßig über 

das Gebiet verteilt ist. Im Vergleich zur letzten Leerstands-Kartierung im Rahmen der 

Vorbereitenden Untersuchungen aus dem Jahr 2002 ist eine deutliche Zunahme 

leerstehender Gebäude, etwa eine Verdoppelung, zu verzeichnen (vgl. untenstehen-

de Abbildung mit Plan auf der Folgeseite).  

Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) - Gebäudenutzung (2002) 

 
Anmerkung: Die im Jahr 2002 leerstehenden Gebªude sind Ăblauñ gekennzeichnet. 

Quelle: Dr. S.C. Khurana: ĂSandersleben/Anhalt ï Stadtkernsanierung Vorbereitende Untersuchungenñ, Aschersleben 

2002 

In diesem Zusammenhang wird nochmals betont, dass der hohe Gebäudeleerstand 

lediglich im Stadtkern der Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) festgestellt werden 

konnte. 
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Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) - Leerstand im Sanierungsgebiet (2016) 

 
 vollständig leerstehende  

Gebäude 
 anteilig leerstehende  

Gebäude 

 

Bedingt durch den Bevölkerungsrückgang, bedarf der Marktmechanismus zur Akti-

vierung des Baugeschehens im Ortskern der Stadt Sandersleben (Anhalt) Unterstüt-

zung im Rahmen der Städtebauförderung. Die Stadt beabsichtigt daher kommunale 

Grundstücke, die mit abbruchreifen Gebäuden bestanden sind, mit Fördermitteln 

aus dem KSG-Programm abzubrechen und auf dem Markt zur Neubebauung anzu-

bieten. Hierdurch soll eine Stabilisierung/Stärkung der Wohnfunktion im Stadtkern 

erreicht werden: 
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Schlossstraße 32:  

Langjährig leerstehendes Gebäude mit Wasser im Keller. Die Abbruchkosten belau-

fen sich auf ca. 30 Tú. Nach der Freilegung des Grundstücks soll dieses zur Wieder-

bebauung verkauft werden. Der Verkaufserlös soll als Einnahme im KSG-Programm 

verbucht werden. 

Markt 8:  

Leerstehendes Gebäude mit langjährigem Wasserschaden. Die Versorgungsträger 

sind bereits abgeklemmt. Durch die geschlossene Bebauung kann es erforderlich 

werden, Putzarbeiten an den Giebeln der Nachbargebäude durchzuführen. Die Kos-

ten belaufen sich auf ca. 30 Tú. Nach der Freilegung des Grundstücks soll dieses zur 

Wiederbebauung verkauft werden. Der Verkaufserlös soll als Einnahme im KSG-

Programm verbucht werden. 

Kiethof 7: 

Langjähriger Gebäudeleerstand. Nach Abbruch des Gebäudes soll die Freifläche 

vergrößert werden. Ein Verkauf des beräumten Grundstücks zur Neubebauung ist 

damit nicht vorgesehen. Die Abbruchkosten belaufen sich auf ca. 25 Tú. Alternativ ist 

der Grundstücksverkauf (mit dem Gebäude) vorgesehen (1. Priorität). 

Als Problemimmobilien sollen hier solche Gebäude benannt werden, die aufgrund 

ihrer Größe und ggf. Denkmaleigenschaft gesonderte Lösungen erfordern, also nicht 

marktgängig verwertet werden können. Hier ist an erster Stelle der Schlosskomplex 

in der Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) mit anschließendem Park zu nennen, 

der aufgrund seines baulichen Zustands und seiner Denkmaleigenschaft einer Lö-

sung bedarf. Grundsätzlich ist es daher erforderlich, anhand von Investorengesprä-

chen und einer Machbarkeitsstudie Wege der wirtschaftlichen Verwendung für die 

Immobilie aufzuzeigen. Dem muss eine Bestandsaufnahme von Flächen und des 

Bauzustands vorangehen, um annähernd Angaben über Kosten und mögliche Erträ-

ge zu erhalten. Aufgrund dringenderer Aufgaben (u.a. Sanierung von Gemeinbe-

darfseinrichtungen, von Spielplätzen, grundhafter Ausbau von Straßen) sieht sich die 

Stadt Arnstein als Eigentümer kurz und mittelfristig nicht in der Lage erforderliche 

Maßnahmen anzuschieben. Eine vergleichbare Problematik stellt der verfallene 

Gutshof in Willerode (Ortschaft Bräunrode) dar, der sich jedoch in Privateigentum 

befindet. 

Bauen im Innenbereich (Beispiele) ï Bräunrode, Arnstedt und Quenstedt 

 
Fotos: SALEG mbH 

 

 



Entsprechend Einschätzung der Stadt sowie nach Ortsbegehungen findet Woh-

nungsneubau derzeit vor allem im Innenbereich statt, wobei in der Regel einzelne 

Grundstücke nach vorheriger Beräumung (Abbruch) neu bebaut werden.26 Da der 

Ersatzneubau grundsätzlich den Abbruch eines Vorgängerbaus voraussetzt und 

nicht lediglich durch Schließung einer vorhandenen Baulücke erfolgt, wird diese Form 

der Neubebauung nicht im Kapitel 1.5.3 (Wohnungsbaureserven) erfasst (s.u.). Ohne 

weitere Berücksichtigung einzelner leerstehender Wohneinheiten hat sich die Haus-

haltsgröße der Stadt Arnstein von 2,52 Personen pro Haushalt im Jahr 1995 auf 

1,85 im Jahr 2016 verringert.  

Stadt Arnstein - Entwicklung der Haushaltsgröße (1995 ï 2016) 

Jahr 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EW  8724 8552 8037 7755 7572 7423 7281 7182 7072 6946 6830 6795 

WE 3467 3607 3700 3722 3724 3727 3668 3669 3667 3671 3672 3672* 

EW/WE 2,52 2,37 2,17 2,08 2,03 1,99 1,99 1,96 1,93 1,89 1,86 1,85 
Abkürzungen: EW = Einwohner, WE = Wohneinheiten, EW/WE = Einwohner pro Wohnung (Haushaltsgröße) 

* Für das Jahr 2016 liegt die Fortschreibung des Wohnungsbestandes durch das Statistische Landesamt Sachsen-

Anhalt noch nicht vor (Stand: 16.02.2017) 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt | Stadt Arnstein, Einwohnermeldeamt | eigene Berechnungen 

Die Abnahme der Haushaltsgröße in den letzten 21 Jahren um 0,67 Einwohner pro 

Wohneinheit spiegelt den allgemeinen Zuwachs an Wohnfläche pro Einwohner und 

damit sich ändernde Wohnflächenansprüche aber auch die Bevölkerungsabnahme 

wider. 

Bei Betrachtung der Haushaltsgrößen in den einzelnen Ortschaften muss auf die 

wohnungswirtschaftlichen Daten des Jahres 2009 zurückgegriffen werden, da in 

2009 letztmals vor Bildung der Einheitsgemeinde die Anzahl der Wohneinheiten pro 

Ortschaft getrennt aufgeführt wurden. Weil sich der Wohnungsbestand seitdem nur 

gering verändert hat (s.o.), wurde auf Grundlage dieser Zahlen auch die Haushalts-

größe für das Jahr 2016 ermittelt.  

Stadt Arnstein - Haushaltsgröße in den Ortschaften (2009 | 2016) 

Ortschaften 
EW 

2009 
EW 

2016 
WE 

2009 
EW/WE 

2009 
EW/WE 

2016 

EW/WE 
Änderung 
2009-2016 

Alterode 509 437 214 2,38 2,04 -0,34 

Arnstedt 553 501 263 2,10 1,90 -0,20 

Bräunrode 446 408 204 2,19 2,00 -0,19 

Greifenhagen 270 232 109 2,48 2,13 -0,35 

Harkerode 318 292 136 2,34 2,15 -0,19 

Quenstedt 822 780 402 2,04 1,94 -0,10 

Stadt Sandersleben (Anhalt) 1846 1604 1039 1,78 1,54 -0,24 

Stangerode 343 308 178 1,93 1,73 -0,20 
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 Gespräch mit Herrn Juhnke, Stadt Arnstein, vom 09.04.2015. 
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Ortschaften 
EW 

2009 
EW 

2016 
WE 

2009 
EW/WE 

2009 
EW/WE 

2016 

EW/WE 
Änderung 
2009-2016 

Sylda 499 441 212 2,35 2,08 -0,27 

Ulzigerode 194 176 83 2,34 2,12 -0,22 

Welbsleben 686 602 353 1,94 1,71 -0,23 

Wiederstedt 1086 1014 531 2,05 1,91 -0,14 

× Stadt Arnstein 7572 6795 3724 2,03 1,85 -0,18 
Abkürzungen: EW (Einwohner), WE (Wohneinheit), Haushaltsgröße (EW/WE ï Einwohner pro Wohneinheit) 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt | Stadt Arnstein, Einwohnermeldeamt 

Hierbei ist festzustellen, dass die Haushaltsgrößen in den einzelnen Ortschaften un-

terschiedlich sind, wobei in 2009 die Spannbreite von 2,48 (Greifenhagen) bis 1,78 

Einwohner pro Wohnung (Stadt Sandersleben (Anhalt)) reichte. Dabei kann ein Zu-

sammenhang zwischen der Einwohnerzahl der Ortschaft und der Haushaltsgröße 

derart festgestellt werden, dass einwohnerstarke Ortschaften in der Regel über klei-

nere Haushaltsgrößen verfügen und umgekehrt. Dies ist damit zu erklären, dass in 

einwohnerstärkeren Ortschaften auch ein Mietwohnungsmarkt (stärker) vorhanden 

ist, wogegen in kleineren Ortschaften ein solcher quantitativ kaum in Erscheinung tritt 

und das Einfamilienhaus (Gehöft) dominiert.  

1.4.3 Wohnungsbaureserven 

Wohnungsbaureserven sind in der Stadt Arnstein in Form von Baulücken innerhalb 

bebauter Ortschaften (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile nach § 34 BauGB), innerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne 

(Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans nach § 30 

BauGB) und durch Darstellungen in genehmigten Flächennutzungsplänen, aus de-

nen Bebauungspläne zu entwickeln sind (Entwicklung eines Bebauungsplanes gem. 

§ 8 Abs. 2 BauGB) vorhanden. Unmittelbar nutzbar für eine Bebauung sind Baulü-

cken im Innenbereich sowie im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungs-

plans, da in beiden Fällen unmittelbares Baurecht vorliegt.  

Aus den Darstellungen eines genehmigten Flächennutzungsplans kann hingegen 

nicht direkt Baurecht abgeleitet werden. Hier muss zunächst ein Bebauungsplan aus 

den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden, dessen Festset-

zungen dann unmittelbares Baurecht begründet. Die folgende Übersicht fasst das 

Wohnungsbaupotenzial auf Ebene der Ortschaften zusammen.   
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Stadt Arnstein ï Wohnbaupotenziale in den Ortschaften (2016) 

Ortschaft Lage/Bemerkung 

Wohnbaupotenzial 
(Bauplätze) 

§ 34 § 30 § 8 (2) 

Alterode 

Gemischte Baufläche (0,32 ha) = 1.600 m² Brut-
tobauland (Wohnen) = 1.200 m² Nettobauland = 
2 Wohngrundstücke á 600 m² 

0 0 2 

innerörtliche Baulückenschließung 2 0 0 

Arnstedt innerörtliche Baulückenschließung 4 0 0 

Bräunrode innerörtliche Baulückenschließung 8 0 0 

Greifenhagen innerörtliche Baulückenschließung 3 0 0 

Harkerode innerörtliche Baulückenschließung 3 0 0 

Quenstedt 

innerörtliche Baulückenschließung 5 0 0 

Ergªnzungssatzung Ăs¿dlich Siedlungñ (rechts-
kräftig) = 3.000 m² Nettobauland (Wohnen) = 2 
Wohngrundstücke á 1.000 m² 

2 0 0 

Gemischte Baufläche (2,14 ha) = 10.700 m² 
Bruttobauland (Wohnen) = 8.500 m² Nettobau-
land = 14 Wohngrundstücke á 600 m² 

0 0 14 

Stadt  
Sandersleben 
(Anhalt) 

Wohnbaufläche 3,2 ha = 32.000 m² Bruttobau-
land = 25.500 m² Nettobauland = ca. 43 Wohn-
grundstücke á 600 m² 

0 0 43 

innerörtliche Baulückenschließung 3 0 0 

Baulückenschließungen nach Abbruch (s.o.) 2 0 0 

Stangerode 

Gemischte Baufläche (1,10 ha) = 5.500 m² Brut-
tobauland (Wohnen) = 4.400 m² Nettobauland = 
ca. 7 Wohngrundstücke á 600 m² 

0 0 7 

Baulückenschließung 1 0 0 

Sylda 

Ergªnzungssatzung ĂFlªche nordºstlich der 
HauptstraÇeñ (rechtskräftig) = 7.370 m² Brutto-
bauland (Wohnen) = 5.900 ² Nettobauland = 10 
Wohngrundstücke á 600 m²  

10 0 0 

innerörtliche Schließung von Baulücken 6   

Gemischte Baufläche (1,00 ha) = 5.000 m² Brut-
tobauland (Wohnen) = 4.000 m² Nettobauland = 
ca. 6 Wohngrundstücke á 600 m² 

0 0 6 

Ulzigerode 

Wohnbaufläche (0,75 ha) = 7.500 m² Bruttobau-
land = 6.000 m² Nettobauland = 10 Wohngrund-
stücke á 600 m² (Ą B-Plan schwebend unwirk-
sam) 

0 0 10 

Baul¿cken im Verlauf der StraÇe ĂSiedlungñ 2 0  

Welbsleben Baulücken in der Gartenstraße und Am Bach 2 0 0 

Wiederstedt 2 Baulücken im Verlauf der Hauptstraße 2 0 0 

× Stadt Arnstein 55 0 82 
Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Unterlagen der Stadt Arnstein | Bing Karten 

Hiernach stehen in der Stadt Arnstein aufgrund von Ergänzungssatzungen in den 

Ortschaften Quenstedt und Sylda allein 12 Bauplätze im Innenbereich zur Verfügung. 

Eine unmittelbare Bebauung ist aufgrund der noch fehlenden Feinerschließung je-

doch nicht unmittelbar möglich.   



Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept der Stadt Arnstein - IGEK Stadt Arnstein 2030 54 
Beschlossen durch den Stadtrat am 07.09.2017 

 
 

 

Quenstedt - Ergänzungssatzung 

 

Sylda - Ergänzungssatzung 

 

Quelle: Bing Karten (Microsoft Corporation 2015) 

Weiterhin befinden sich in den Ortslagen etwa 40 Bauplätze in Baulücken, wobei keine 

Aussage über die tatsächliche Verfügbarkeit getroffen werden kann. Weitere 82 Bau-

plätze können nach der Aufstellung von Bebauungsplänen aktiviert werden. Bei Aktivie-

rung des gesamten Baupotenzials können somit rechnerisch etwa 135 Baugrundstücke 

zur Verfügung stehen.  

Die Untere Wasserbehörde weist mit Stellungnahme vom 26.01.2017/ 01.06.2017 da-

rauf hin, dass  

¶ Neubauvorhaben an das öffentliche Trinkwassernetz/das vorhandene Schmutz-

wassernetz anzuschließen sind 

¶ bei Neubauvorhaben die Flächenversiegelung zu minimieren ist 

¶ das anfallende Niederschlagswasser weitestgehend nach Möglichkeit am Anfall-

sort zu versickern/zu verrieseln ist 

¶ beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. Ausstattung von Gebäuden 

mit Heizölanlagen) dies gemäß gesetzlicher Vorgaben der Unteren Wasserbe-

hörde anzuzeigen ist. 

Die Untere Abfallbehörde weist mit Stellungnahme vom 01.06.2017 darauf hin, dass 

bestehende Gesetze des Abfallrechts im Zuge des Genehmigungsverfahrens für das 

konkrete Einzelvorhaben zu beachten sind. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Wohnungsmarkt in der Stadt Arnstein vor allem 

durch das Einfamilienhaus geprägt wird. Mietwohnungen machen etwa 27 bis 33 Pro-

zent aller Wohneinheiten (WE) in der Stadt aus. Die räumliche Verteilung im Stadtgebiet 

ist unterschiedlich, so dass den Ortschaften sowohl quantitativ als auch qualitativ unter-

schiedliche Aufgaben hinsichtlich der Wohnraumversorgung zukommen. Im Jahr 2009 

betrug die durchschnittliche Wohnflächenversorgung in der Stadt Arnstein 42,5 m²/EW 

und wird angesichts des prognostizierten Einwohnerverlustes weiter steigen. Parallel 
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hierzu wird die Haushaltsgröße weiter abnehmen (s. Kap. 2.1.1). Angesichts dieser Zu-

sammenhänge ist die Schaffung weiterer Wohnbaumöglichkeiten über die ca. 135 po-

tenziellen Bauplätze hinaus nicht erforderlich. Im Gegenteil wird hinsichtlich der demo-

grafischen Entwicklung zu prüfen sein, ob Wohnungsrückbau erforderlich wird und an 

welchen Stellen und in welchem Wohnungssegment dieser vorzugsweise vorgenom-

men wird. Dabei sind auch Eigentumsstrukturen zu beachten. Gleichfalls ist eine Nach-

nutzung des bebauten Innenbereichs durch Bestandssanierung sowie Abbruch mit an-

schließendem Neubau auch zukünftig von Bedeutung. 
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1.5. Allgemeine Daseinsvorsorge 

Der Begriff der allgemeinen Daseinsvorsorge umfasst all jene Güter und Dienstleistun-

gen, an deren Angebot ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Dazu gehören 

z.B. die Leistungen, die der Versorgung mit Energie, Wasser, Telekommunikation, öf-

fentlichem Nah- und Fernverkehr, Post, Abfall und Abwasserentsorgung dienen. Im so-

zialen Bereich werden Kulturangebote, Gesundheitsdienste, Kinderbetreuung, Schul-

ausbildung und Altenpflege zur Daseinsvorsorge gerechnet. In der Vergangenheit war 

der Begriff ĂDaseinsvorsorgeñ an eine Bereitstellung der G¿ter und Dienstleistungen 

durch Staat und Gemeinden gebunden. Nach Liberalisierungs- und Privatisierungsakti-

vitäten, liegt deren Bereitstellung nicht mehr allein in öffentlicher Hand, sondern wird in 

einer Arbeitsteilung zwischen öffentlichem und privatem Sektor erbracht. Die ursprüng-

liche Erfüllungsverantwortung des Staates und der Kommunen ist zunehmend durch 

eine Gewährleistungsverantwortung ersetzt worden.27 Wenngleich nicht zu dieser Defi-

nition gehörend, soll im Folgenden auch die Versorgungssituation der Bevölkerung mit 

Gütern des kurzfristigen Bedarfs (Einzelhandel, Gewerbe, Bank- und Postdienstleistun-

gen) betrachtet werden. Hinsichtlich der Bewertung des kommunalen Gebäudezu-

stands wurde soweit möglich, auf die Bestandserhebung der Stadt Arnstein zur Vorbe-

reitung der Eröffnungsbilanz des Doppischen Haushalts Gebrauch gemacht. Die Bewer-

tung der Bausubstanz wurde mit Stand zum 01.01.2013 erfasst und in Rücksprache mit 

der Stadt soweit erforderlich fortgeschrieben. Hierbei kommt ein Punktesystem zur An-

wendung, das den Modernisierungsgrad der Gebäude bewertet. Es können 0 bis 20 

Punkte vergeben werden, wobei sich der Modernisierungsgrad (1 bis 5) anhand der 

ermittelten Gesamtpunktzahl wie folgt ergibt:28 

1. 0 bis 1 Punkt: nicht modernisiert 

2. 2 bis 5 Punkte: kleinere Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung 

3. 6 bis 10 Punkte: mittlerer Modernisierungsgrad 

4. 11 bis 15 Punkte: überwiegend modernisiert 

5. 16 bis 20 Punkte: umfassend modernisiert 

Den vergebenen Punkten liegen folgende Merkmale der Modernisierung (Modernisie-

rungselemente) zugrunde:29 

¶ 0 bis 3 Punkte: Dacherneuerung 

¶ 0 bis 2 Punkte: Verbesserung der Fenster 

¶ 0 bis 2 Punkte: Verbesserung der Leitungssysteme  

¶ 0 bis 2 Punkte: Einbau einer Sammelheizung bzw. neuen Etagenheizung 

¶ 0 bis 2 Punkte:  Wärmedämmung der Außenwände 

¶ 0 bis 2 Punkte: Modernisierung von Bädern (alternativ) 

¶ 0 bis 3 Punkte: Einbau von Bädern (alternativ) 

¶ 0 bis 3 Punkte: Modernisierung des Innenausbaus 
                                                           
27

 BMVBS (Hrsg.): Werkstatt: Praxis Heft 64, S. 13, Berlin 2010 
28

 Punkteraster der KSK Köln, mitgeteilt per E-Mail Stadt Arnstein vom 17.03.2016 
29

 Punkteraster der KSK Köln, mitgeteilt per E-Mail Stadt Arnstein vom 17.03.2016 
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¶ 0 bis 3 Punkte: Änderungen/Verbesserungen des Grundrisses 

In Zusammenarbeit mit der Stadt Arnstein wurde der Umfang erforderlicher Instandset-

zungs- und Modernisierungsmaßnahmen und -kosten für kommunale Gebäude abge-

schätzt. Diese Angaben sind in den nachfolgenden Übersichten enthalten und können 

als erste Kostenorientierung genutzt werden. Eine ordnungsgemäße Kostenschätzung 

und ïberechnung gemäß DIN 276 kann durch die Kostenorientierung jedoch nicht er-

setzt werden. Das heißt, dass der Beantragung von Fördermitteln zumindest eine Kos-

tenschätzung zugrunde liegen muss. 

1.5.1 Dienstleistungsangebot der Verwaltung 

Die Verwaltung der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein ist in der Ortschaft Quenstedt (Eis-

lebener Chaussee 2) ansässig. Die Verwaltung ist gegliedert in das Bauamt, den Ge-

schäftsbereich Finanzen und das Hauptamt sowie das Ordnungsamt. Die Ortschaften 

verfügen über Gemeindezentren, die Sitz der Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte 

sind. Auskünfte zu allgemeinen Leistungen des Bürgerservice werden auch auf der In-

ternetseite der Stadt gegeben, von der auch Formulare herunter geladen und ausge-

druckt werden können. Die Bündelung der Verwaltung am Standort Quenstedt bietet 

mehrere Vorteile: So ist die verwaltungsinterne Abstimmung zwischen den Ämtern bzw. 

deren Mitarbeiter über kurze Distanzen und Zeiträume auch in persönlicher Form mög-

lich. Gleichzeitig bietet die Konzentration auf einen Standort, der zentral im Stadtgebiet 

gelegen ist, den Bürgern eine zentrale Anlaufstelle. Durch die direkte Lage an der B 180 

ist Quenstedt ebenfalls vergleichsweise gut mit dem ÖPNV zu erreichen (s. Kap. 1.7).  

1.5.2 Versorgungseinrichtungen (Einzelhandel/Dienstleistungen) 

Unter Einzelhandel werden Handelsunternehmen verstanden, die Waren verschiede-

ner Hersteller beschaffen, zu einem Sortiment zusammenfügen und an nicht-

gewerbliche Kunden, das heißt an Verbraucher bzw. Letztverwender, verkaufen. Bei 

einer Dienstleistung steht im Unterschied zur Ware nicht die materielle Produktion  

oder der materielle Wert eines Endproduktes im Vordergrund, sondern eine erbrachte 

Dienstleistung zur Deckung des Bedarfs. Hierbei kann zwischen personenbezogenen 

Dienstleistungen (z.B. Friseur) und sachbezogenen Dienstleistungen (z.B. Banken) un-

terschieden werden. In der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein sind keine Lebensmittel-

anbieter im Sinne von Discountern, Super- und Verbrauchermärkten sowie SB-

Warenhäusern ansässig. Die ehemals vorhandenen Standorte in den Ortschaften Stadt 

Sandersleben (Anhalt) und Harkerode stehen mittlerweile leer. Demzufolge ist lediglich 

zwischen den Lebensmittelanbietern mit geringer Größe an Verkaufsfläche und einge-

schränktem bzw. konzentriertem Angebot an Waren des täglichen Bedarfs (z.B. Bäcker 

bzw. Fleischer) sowie den Nicht-Lebensmittelanbietern im Sinne von Fachgeschäften 

zu differenzieren. Fachmärkte mit einer Verkaufsfläche von über 800 m ² sind in der 

Stadt Arnstein nicht vorhanden. Ergänzt werden die Einzelhandelseinrichtungen von 

Gewerbetreibenden im Dienstleistungssektor. In der nachfolgenden Übersicht sind die 

Versorgungseinrichtungen und deren Lage in den 12 Ortschaften aufgeführt.  
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Stadt Arnstein - Verteilung von Einzelhandelseinrichtungen 

Ortschaft/  
Straße  

Einzelhandel (E.) Kategorie 
kurz-, mittel-, 
langfristiger 
Bedarf 

Alterode 

Einestraße E. mit Kosmetik Drogeriewaren (DRO)    

Wende E. mit Sanitärmaterial Sonstiger Bedarf (SHW)    

Hüttehof E. mit Elektrowaren Elektro, Musikalien, Computer (EMC)    

Im Winkel E. mit Kerzen und Accessoires Wohnaccessoires    

Kohlengasse 
E. mit Neu-/Gebrauchtwagen, 
Ersatz-/Zubehörteilen 

Sonstiger Bedarf (SHW) 
   

Waldbad E. mit Kiosk 
Nahrungs- und Genussmit-
tel/Spezialeinzelhandel (NUG) 

   

Arnstedt 

Burgstraße Bäckerei und Konditorei Bäcker/Fleischer (PBH)    

Hauptstraße 
E. mit Wild- und Schlachter-
zeugnissen, Lebensmitteln 

Nahrungs- und Genussmittel/ Spezi-
aleinzelhandel (NUG) 

   

Hauptstraße 
E. mit Verkauf von Gebraucht-
wagen und Ersatzteilen 

Sonstiger Bedarf (SHW) 
   

Arnstedter 
Schulstraße 

E. mit Verkauf von Lebensmit-
teln, Getränken, Backwaren, 
Zeitschriften, Zeitungen, Ta-
bakwaren, Haushaltschemie 

Nahrungs- und Genussmittel/ Spezi-
aleinzelhandel (NUG); Drogeriewa-
ren (DRO) 

   

Winkelstraße E. mit Fleisch- und Wurstwaren Bäcker/Fleischer (PBH)    

Winkelstraße 
E. mit Getränken, Beisortiment 
und Eis 

Nahrungs- und Genussmittel (NUG) 
   

Bräunrode 

Bräunröder 
Hauptstraße 

E. mit Motorrädern und ï
zubehör, -ersatzteilen, -
bekleidung 

Sonstiger Bedarf (SHW) 
   

Katersberg 
E. mit Verkauf von Handarbeits- 
und Bastelartikeln 

Übriger Freizeitbedarf ï Bastelbedarf 
(ÜFB) 

   

Willeröder 
Weg  

E. mit Verkauf von Tierernäh-
rungsprodukten und Zubehör 
sowie Verkauf von Eiern 

Nahrungs- und Genussmittel (NUG) 
   

Greifenhagen 

Dorfstraße 
E. mit Verkauf von Dekorati-
onsartikeln 

übriger Freizeitbedarf (ÜFB) 
   

Dorfstraße 
E. mit Computern, Hard- und 
Software 

Elektro, Musikalien, Computer (EMC) 
   

Dorfstraße 
E. mit kosmetischen Erzeugnis-
sen 

Drogeriewaren (DRO) 
   

Harzgeröder 
Straße 

E. mit Verkauf von Feuerstät-
ten/ Brennkesseln, Schornstei-
nen 

Baubedarf/Installationsbedarf (DIY) 
   

Harzgeröder 
Straße 

E. mit Fleisch- und Wurstwaren Bäcker/Fleischer (PBH) 
   

Harzgeröder 
Straße 

E. mit Baumaschinen Baubedarf (DIY) 
   

Winkel 
E. mit Verkauf von ökologisch 
produzierten Lebensmitteln/ 
Grillerzeugnissen 

Nahrungs- und Genussmittel (NUG) 
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Ortschaft/  
Straße  

Einzelhandel (E.) Kategorie 

kurz-, mit-
tel-, lang-
fristiger 
Bedarf 

Harkerode 

Endorfer Straße 
E. mit Imbiss; Getränken, Kosmetik 
und Haushaltschemie 

Nahrungs- und Genussmittel/ 
Spezialeinzelhandel (NUG); 
Drogeriewaren (DRO) 

   

Gartenstraße E. mit Kosmetikartikeln und Solarium 
Drogeriewaren (DRO); sons-
tiger Bedarf (SHW) 

   

Alte Poststraße E. mit Getränken und Beisortiment 
Nahrungs- und Genussmittel 
(NUG) 

   

Alte Poststraße 
E. mit Imbiss, Waren des täglichen 
Bedarfs, Zeitschriften, Zeitungen, 
Spielwaren 

Nahrungs- und Genussmittel/ 
Spezialeinzelhandel (NUG); 
Spielwaren (SPW) 

   

Alte Poststraße 
Handel mit Baustoffen, landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen, Pflanzenschutz- 
und Düngemittel 

Sonstiger Bedarf (SHW) 
   

Alte Poststraße E. mit Friseurartikeln Drogeriewaren (DRO)    

Quenstedt 

Eislebener Ch. E. mit Landmaschinen Sonstiger Bedarf (SHW)    

Eislebener Ch. 
E. mit Verkauf von Waren des tägli-
chen Bedarfs/Imbiss 

Nahrungs- und Genussmittel 
(NUG) 

   

Große Höhe 
E. mit Vertrieb von Hard- und Soft-
ware 

Elektro, Musikalien, Compu-
ter (EMC) 

   

Mühlenweg 
E. mit Ersatzteilen für Oldtimerfahr-
zeuge 

Sonstiger Bedarf (SHW) 
   

Ringstraße 
E. mit Verkauf von alkoholfreien Ge-
tränken 

Nahrungs- und Genussmittel 
(NUG) 

   

Unterstraße 
E. mit vorgefertigten genormten Bau-
teilen 

Baubedarf (DIY) 
   

Welbslebener 
Straße 

E. mit Getränken und Snacks 
Nahrungs- und Genussmittel 
(NUG) 

   

Stadt Sandersleben (Anhalt) 

Ascherslebener 
Straße 

E. mit Baustoffen 
Baubedarf/Installationsbedarf 
(DIY) 

   

August-Bebel-
Straße 

E. mit Pkw, Zubehör, Ersatzteilen Sonstiger Bedarf (SHW) 
   

Bernburger Stra-
ße 

E. mit Spiel-, Schreibwaren, Ge-
schenkartikeln, Büchern, Süßwaren 

Nahrungs- und Genussmittel/ 
Spezialeinzelhandel (NUG) 

   

Bernburger Stra-
ße 

E. mit Fleisch- und Wurstwaren Bäcker/Fleischer (PBH) 
   

Bernburger Stra-
ße 

E. mit Backwaren, Speiseeis, Stehca-
fe 

Bäcker/Fleischer (PBH); 
Nahrungs- und Genussmittel/ 
Spezialeinzelhandel (NUG) 

   

Bernburger Stra-
ße 

Bäckerei, E. mit Backwaren, Lebens-
mitteln, Zeitschriften, Zeitungen, Blu-
men 

Bäcker/Fleischer (PBH); 
Nahrungs- und Genussmittel/ 
Spezialeinzelhandel (NUG) 

   

Bernburger Stra-
ße 

E. mit Öfen, Gasherden/ E. mit Hei-
zungs- und Sanitärmaterial 

sonstiger Bedarf (SHW)/ 
Baubedarf/Installationsbedarf 
(DIY) 

   

Bernburger Stra-
ße 

E. mit Fleisch- und Wurstwaren, Im-
biss 

Nahrungs- und Genussmittel/ 
Spezialeinzelhandel (NUG) 
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Ortschaft/  
Straße  

Einzelhandel (E.) Kategorie 
kurz-, mittel-
, langfristi-
ger Bedarf 

Dr. Wilhelm-
Külz-Str. 

E. mit Alarmanlagen, Rollladen, 
Fenstern und Türen 

Baube-
darf/Installationsbedarf (DIY) 

   

Eislebener 
Straße 

E. mit Maschinen- und Motorentei-
len und technischem Zubehör 

Baubedarf (DIY) 
   

Eislebener 
Straße 

E. mit Verkauf von Gebrauchtwa-
gen, Ersatz- und Zubehörteilen 

Sonstiger Bedarf (SHW) 
   

Schlossstraße 
E. mit Haus-, Hof- und Gartenbe-
darfsartikeln 

Hausrat (HSR); Gartenbe-
darf (GAB) 

   

Schlossstraße E. mit Baustoffen/-materialien 
Baubedarf/ Installationsbe-
darf (DIY) 

   

Schlossstraße 
E. mit Wurstwaren, Backwaren, 
Süßwaren, Zeitschriften, Zeitungen, 
Getränken 

Bäcker/Fleischer (PBH); 
Nahrungs- und Genussmit-
tel/Spezialeinzelhandel 
(NUG) 

   

Schlossstraße 
E. mit Lebensmitteln und Ge-
schenkartikeln; Haushaltswaren 

Nahrungs- und Genussmit-
tel/ Spezialeinzelhandel 
(NUG); Hausrat (HSR) 

   

Schlossstraße E. mit kosmetischen Erzeugnissen Drogeriewaren (DRO)    

Markt 

E. mit Wurstwaren, Lebensmitteln, 
Obst und Gemüse, Getränken, 
Geschenkartikeln, Zeitschriften, 
Zeitungen 

Nahrungs- und Genussmit-
tel/ Spezialeinzelhandel 
(NUG) 

   

Markt E. mit Textilien Bekleidung (BEK)    

Markt 
E. mit Spielwaren, Kinderbeklei-
dung, Sportartikel, Glaswaren, 
Schreibwaren 

Spielwaren (SPW); Beklei-
dung (BEK); Sport- und 
Campingbedarf (SCB); 
Hausrat (HSR); Papier, Bü-
ro, Schreiwaren (PBS) 

   

Stangerode 

Am Kirchberg 
E. mit Möbeln, Elektro- und Haus-
haltsgeräten 

Wohnmöbel, Antiquitäten 
(WMA); Elektro, Musikalien, 
Computer (EMC) 

   

Deistraße E. mit Souvenirs Sonstiger Bedarf (SHW)    

Deistraße E. mit Brennholz Sonstiger  Bedarf (SHW)    

Deistraße 
Handel mit Wohnwagen, Anhä-
ngern, Landmaschinen, Motorboo-
ten 

Sonstiger Bedarf (SHW) 
   

Talstraße E. mit Brennholz Sonstiger Bedarf (SWH)    

Sylda 

Kastanienallee 
E. mit Verkauf von Neu- und Ge-
brauchtwagen, Ersatz- und Zube-
hörteilen 

Sonstiger Bedarf (SHW) 
   

Zur Lindwiese 
E. mit gastechnischen Anlagen, 
Apparaturen und Geräten 

Baube-
darf/Installationsbedarf (DIY) 

   

Welbsleben 

Harkeröder Str. 
E. mit Verkauf von Elektroerzeug-
nissen 

Elektro, Musikalien, Compu-
ter (EMC) 

   

Harkeröder Str. E. mit Verkauf von Software 
Elektro, Musikalien, Compu-
ter (EMC) 

   

Welbslebener 
Hauptstraße 

E. mit Verkauf von Eiern und 
Fleischprodukten, anderen land-
wirtschaftlichen Produkten und 
Waren des täglichen Bedarfs 

Nahrungs- und Genussmittel 
(NUG) 
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Ortschaft/  
Straße  

Einzelhandel (E.) Kategorie 

kurz-, mit-
tel-, lang-
fristiger 
Bedarf 

Welbslebener 
Hauptstraße 

E. mit Verkauf von Computern und 
Zubehörteilen 

Elektro, Musikalien, Compu-
ter (EMC) 

   

Neustadt 
E. mit Imbiss: Verkauf von Fla-
schengetränken, Lebensmitteln 
sowie Zeitschriften und Zeitungen 

Nahrungs- und Genussmittel/ 
Spezialeinzelhandel (NUG) 

   

Siedlung 
E. mit Verkauf und Züchtung von 
Zierfischen und Wasserpflanzen 

Übriger Freizeitbedarf (ÜFB) 
   

Wiederstedt 

Arnstedter Weg 
E. mit Verkauf von Nutzfahrzeugen 
und Baumaschinen 

Baubedarf (DIY) 
   

Gr. Dorfstraße 
E. mit Verkauf von Nähartikeln und 
Holzschildern 

Übriger Freizeitbedarf (ÜFB) 
   

Gr. Dorfstraße E. mit Verkauf von Futtermittel  
Nahrungs- und Genussmittel/ 
Spezialeinzelhandel (NUG) 

   

Gr. Dorfstraße E. mit Verkauf von Baustoffen Baubedarf (DIY)    

Enge Gasse E. mit Verkauf von Dekoartikeln Übriger Freizeitbedarf (ÜFB)    

Hardenbergstr. 
E. mit Verkauf von Futtermittel, 
Obst und Gemüse, Fleischwaren 

Nahrungs- und Genussmittel/ 
Spezialeinzelhandel (NUG) 

   

Hardenbergstr. 
E. mit Baustoffen, Sanitär- und 
Gartenzubehör 

Baubedarf/Installationsbedarf 
(DIY); Gartenbedarf (GAB) 

   

Hardenbergstr. E. mit Imbissbetrieb 
Nahrungs- und Genussmittel 
(NUG) 

   

Hardenbergstr. E. mit Artikeln des Friseurhandels Sonstiger Bedarf (SHW)    

Lindenstraße E. mit Bastelbedarf Übriger Freizeitbedarf (ÜFB)    

Mühlweg E. mit Vertrieb von Speiseeis 
Nahrungs- und Genussmittel 
(NUG) 

   

Schrammhöhe E. mit Elektroartikel 
Elektro, Musikalien, Compu-
ter (EMC) 

   

Siedlungsstraße 
E. mit Verkauf von Sanitärbedarf 
und dazugehörigen Waren 

Installationsbedarf (DIY) 
   

Verbindungs-
straße 

Bäckerei, E. mit Verkauf von Zeit-
schriften, Zeitungen, Süßwaren, 
Wurst- und Fleischkonserven 

Bäcker/Fleischer (PBH); 
Nahrungs- und Genussmittel 
(NUG) 

   

Quelle: Stadt Arnstein, Auszug aus dem Gewerberegister (Stand: 09.06.2015) 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde sich bei der Darstellung von Dienstleistungs-

einrichtungen auf personenbezogene Dienstleistungen konzentriert. Sachbezogene 

Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Baugewerbe und des Handwerks wurden 

aufgrund ihrer Vielzahl lediglich gesichtet. Weiterhin wurden Mehrfachnennungen aus-

geschlossen, indem bei der Kombination von Einzelhandel und Dienstleistungen die 

Zuordnung gemäß der im Gewerberegister präzise formulierten, erstgenannten Tätig-

keit erfolgte. Weiterhin wurde auf Dienstleistungen und ihre Standorte verzichtet, die in 

den folgenden Teilkapiteln einen eigenen spezifischen Themenschwerpunkt bilden (z.B. 

Banken, Sparkassen, Post, Pflege). 
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Stadt Arnstein - Verteilung von Dienstleistungseinrichtungen 

Ortschaft/Straße Dienstleistungsbetrieb/ -einrichtung 
kurz-, mittel-, 
langfristiger 
Bedarf 

Alterode 

Am Tübbeckenberg Nageldesign    

Einestraße Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen    

Einestraße Hausmeisterservice    

Kohlengasse Yoga-Kurse    

Unterdorf mobile Friseurdienstleistungen    

Unterdorf Hausmeisterservice, Kaminbau    

Arnstedt 

Burgstraße medizinische Fußpflege    

Hauptstraße Kfz-Reinigung    

Arnstedter Trift Hauswirtschaftliche Familienpflege, Tierpflege    

Winkelstraße Fotograf    

Bräunrode 

Dorfberg Friseursalon    

Katersberg Hausmeisterservice    

Katersberg mobile Friseurdienstleistungen    

Garckestraße Schlosserei    

Neue Siedlung Hausmeisterservice, Raumausstattung, Parkettleger    

Unterdorf  Hausmeisterservice, Kaminbau    

Greifenhagen 

Harzgeröder Str. Bestattungen und Steinmetzwerkstatt    

Winkel Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen    

Harkerode 

Endorfer Straße hauswirtschaftliche Dienstleistungen    

Gartenstraße hauswirtschaftliche Dienstleistungen    

Quenstedt 

Zum Sportplatz Hausmeisterservice    

Zum Sportplatz Vermittlung von Versicherungen und Finanzanlagen    

Arnstedter Straße Hausmeisterservice    

Arnsteinstraße Kurierdienst    

Ascherslebener Weg Nageldesign    

Ascherslebener Weg Fuß- und Handpflege    

Ascherslebener Weg Praxis für Physiotherapie    

Eislebener Ch. Kosmetik, Maniküre, Fußpflege, Massagen    

Ringstraße Friseursalon    

Stadt Sandersleben (Anhalt) 

Ascherslebener Str. Hausmeisterservice    

Bernburger Straße mobiles Nageldesign    

Bernburger Straße Friseursalon    

Feldstraße Kfz-Reparatur    

Feldstraße Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen    

Schlossstraße Friseursalon    

Schlossstraße Kfz-Reparatur und ïPflege    

Schlossstraße Kfz-Werkstatt    

Löhberg Vermittlung von Versicherungen und Bausparen    

Löhberg Detektei    

Neue Straße Vermittlung von Versicherungen und Finanzanlagen    

Vogelgesang Friseursalon    

Stangerode 

Am Kirchberg Friseursalon    

Talstraße Bestattungen    
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Ortschaft/Straße Dienstleistungsbetrieb/ -einrichtung 
kurz-, mittel-, 
langfristiger 
Bedarf 

Sylda 

Lindberg Tanzsport    

Ring Vermittlung von Versicherungen und Bausparen    

Ring Friseursalon    

Ulzigerode 

Ulzigeröder Hauptstr. Beratung und Entwicklung von Internetpräsentationen    

Ulzigeröder Hauptstr. Hundefriseur    

Trift Unterhaltungsdienstleistung    

Welbsleben 

Am Anger Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen    

Ascherslebener Str. Vermittlung von Versicherungen und Finanzanlagen    

Harkeröder Straße Friseurdienstleistungen, Schönheitspflege    

Waldbadweg Hausmeisterservice    

Waldbadweg Beratung in Energietechnik    

Wiederstedt 

Berggasse Bestattungen und Steinmetzwerkstatt    

Gr. Dorfstraße Immobiliendienstleistungen    

Friedensstraße Nageldesign    

Friedensstraße Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen    

Friedensstraße Hausmeisterservice, Stellenvermittlung    

Hardenbergstraße Partyservice    

Schrammhöhe Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen    

Silbergrund Hauswirtschaftshilfe und Kfz-Pflege    

Th.-Müntzer-Sdl. Tierpension    

Th.-Müntzer-Sdl. Kfz-Werkstatt    

Verbindungsstraße Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträgen    

Walbecker Straße Bestattungen    
Quelle: Stadt Arnstein, Auszug aus dem Gewerberegister (Stand: 09.06.2015) 

Das vollständige Fehlen von Discountern/Supermärkten im Stadtgebiet kann durch klei-

nere Lebensmittelverkaufsstellen und Fachgeschäfte sowie das Angebot in den umlie-

genden Städten Aschersleben, Hettstedt und Mansfeld gerade angesichts einer altern-

den Einwohnerschaft nicht mehr vollständig kompensiert werden. Die auf diese Weise 

entstandene Versorgungslücke wird durch mobile Händler ausgeglichen, die in allen 

Ortschaften präsent sind.30 Das Angebot reicht vom Bäcker, über Obst- und Gemüse-

verkauf bis zum Frischemobil (z.B. Fleisch, Milchprodukte). Die Verkaufswagen fahren 

die Ortschaften derzeit noch zeitlich unkoordiniert und an unterschiedlichen Tagen an, 

wodurch den Kunden u.a. besondere Aufmerksamkeit abverlangt wird.31 

Der seit November 2014 wieder eröffnete Wochenmarkt in der Ortschaft Stadt Sanders-

leben (Anhalt) ist ebenfalls eine Reaktion auf den Rückgang stationärer Versorgungs-

einrichtungen sowie der Alterung der Einwohnerschaft.32 

  

                                                           
30

 Telefonat Herr Geppert, Stadt Arnstein, vom 16.06.2016. 
31

 http://welbsleben.blogspot.de/p/blog-page.html (Stand: 17.06.2016). 
32

 http://www.mz-web.de/hettstedt/gelungener-auftakt-des-wochenmarktes-in-sandersleben-3337546 (Stand: 
17.06.2016). 

http://welbsleben.blogspot.de/p/blog-page.html
http://www.mz-web.de/hettstedt/gelungener-auftakt-des-wochenmarktes-in-sandersleben-3337546
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Stadt Arnstein ï Ersatz stationärer Einkaufsgeschäfte durch mobile Händler  

 
Fotos: SALEG mbH 

  

Eine andere Alternative zum klassischen Discounter/Lebensmittelfachgeschäft, zu 

Wochenmärkten und mobilen Händlern stellen z.B. Online-Supermärke dar, von 

denen es mittlerweile eine Auswahl im 2-stelligen Bereich gibt.33 Die Versandkosten 

liegen zwischen zwei und fünf Euro je Lieferung bzw. entfallen bei Überschreitung 

eines bestimmten Bestellwertes, womit Fahrtkosten zu stationären Versorgern in der 

Regel höher liegen. Die Nutzung von Online-Supermärkten hat in der Stadt Arnstein 

derzeit noch keine praktische Bedeutung, kann sich jedoch mit dem Altern der ĂOnli-

ne-Generationñ voraussichtlich etablieren. 

Anhand der räumlichen Verteilung von Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtun-

gen in den verschiedenen Ortschaften werden die Probleme der Daseinsvorsorge im 

ländlichen Raum deutlich. Der Trend zur Filialisierung mit immer größeren Verkaufs-

flächen und damit einhergehenden Einnahmenmaximierungsstrategien steht im Kon-

trast zu einer sinkenden Bevölkerungszahl und der damit verbundenen Größe des 

potenziellen Kundenstammes. Zwar können die umliegenden Grund- bzw. Mittelzen-

tren den Bedarf umfassend abdecken. Allerdings begründet ein steigender Anteil 

mobil eingeschränkter Einwohner das Erfordernis einer verbesserten dezentralen 

Versorgung, um dem dauerhaften Fortzug in entsprechenden Städte mit adäquaten 

Versorgungsangebot abmildern zu können.  

                                                           
33

 https://www.vetalio.de/online-supermarkt (Eintrag vom 17.06.2016). 

https://www.vetalio.de/online-supermarkt
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Plan Allgemeine Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
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1.5.3 Banken, Sparkassen, Post 

Banken, Sparkassen, Postdienstleister, ärztliche Versorgung und Apotheken stellen 
unverzichtbare Dienstleistungen dar, deren räumliche Nähe zur Aufrechterhaltung 
der Lebensqualität gerade für ältere Menschen erforderlich und wünschenswert ist.  

Im ländlichen Raum gestaltet sich die Versorgung mit kurzfristig erreichbaren Bankfi-

lialen sehr schwierig. Oftmals sind, wenn überhaupt, nur noch die Sparkassen prä-

sent, deren Geschäftsgebiet in der Regel mit dem Gebiet des Trägers identisch ist 

(z.B. Stadt- oder Kreissparkasse) und deren Hauptaufgabe in der örtlichen Versor-

gung mit Bargeld liegt. Aus Gründen der Personalkosten sind daher im ländlichen 

Raum häufig nur noch Standorte mit Automaten zugegen, die vom Kunden selbst 

bedient werden können. Infolge der wegfallenden persönlichen Kundenbetreuung 

und ïberatung werden spezielle Service-Dienstleistungen wie die Regelung von Kre-

ditvergaben an diesen Standorten nicht mehr angeboten. Dies gilt in der Regel auch 

Genossenschaftsbanken, deren Geschäftsanteile durch die Mitglieder gehalten 

werden. Geschäftsbanken sind in der Regel nur noch in Ober- und Mittelzentren 

anzutreffen.  

In der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein befindet sich gegenwärtig noch eine Filiale 

der Volksbank Halle eG in Welbsleben (Harkeröder Straße 3). Die Sparkassenfiliale 

in der Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) in der Schlossstraße 9 wurde im Juli 

2016 geschlossen, wobei Geldautomat und Kontoauszugsdrucker an diesem Stand-

ort weiterhin den Kunden zur Verfügung stehen. 

Stadt Arnstein - Formen von Bankdienstleistungen 

 
Fotos: SALEG mbH 

Um eine flächendeckende Versorgung gewährleisten zu können, wählt die regional 

zuständige Sparkasse Mansfeld-Südharz zusätzlich eine innovative und bislang 

weitgehend unbekannte Serviceleistung der sogenannten mobilen Filialen. Gegen-

über den herkömmlichen Geldautomaten bietet diese Form der Versorgung den Vor-

teil, in direkten Kontakt mit Ansprechpartnern der Sparkasse treten zu können, je-

doch nur zu ausgewählten Zeiten. In der Regel handelt es sich um einen zeitlich 

festgelegten Termin in der Woche, an dem das Fahrzeug der mobilen Sparkasse auf 

einem öffentlich zugänglichen Platz im Ort hält. Während dieses Zeitraums, der in 
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der Regel 60 bis 90 Minuten umfasst, können die individuellen Geldgeschäfte mit 

einem Mitarbeiter der Sparkasse persönlich geregelt werden. Für die Sparkasse er-

möglicht dies eine effiziente Präsenz auch im ländlichen Raum. Insbesondere für die 

lokal ansässige ältere Bevölkerung erleichtert dieses Geschäftsmodell die Erledigung 

ihrer Bankgeschäfte zu einem vertretbaren Mobilitätsaufwand. In der Stadt Arnstein 

regelmäßig avisierte Standorte der mobilen Sparkasse finden sich in den Ortschaften 

Arnstedt, Bräunrode, Harkerode, Quenstedt, Stangerode sowie Wiederstedt.  

Postdienstleistungen werden in der Stadt Arnstein an drei Standorten erbracht. 

Dabei handelt es sich um zwei Filialen im Einzelhandel sowie einen DHL- und einen 

Hermes-Paketshop, die allerdings keinen Briefversand vornehmen. Eine eigenbetrie-

bene Postfiliale existiert nicht mehr. 

Stadt Arnstein - Lage und Erbringer von Postdienstleistungen 

Ortschaft Postdienstleistung erbracht durch Straße 

Quenstedt Postfiliale im Einzelhandel Welbslebener Straße 1 

Stadt Sandersleben (Anhalt) Postfiliale im Einzelhandel Bernburger Straße 35 

Stadt Sandersleben (Anhalt) Hermes-PaketShop im Einzelhandel Bernburger Straße 4 

Welbsleben DHL Paketshop Bergplatz 3 
http://standorte.deutschepost.de/Standortsuche | 

https://www.myhermes.de/wps/portal/paket/Home/privatkunden/privatkunden (Stand: 11.09.2015) 

In jeder Ortschaft befindet sich mindestens ein Briefkasten. Von den insgesamt 20 

Standorten entfallen allein vier auf Sandersleben sowie drei auf Bräunrode (jeweils 

einer in Bräunrode, Friedrichrode und Willerode). Die kurzfristige Erreichbarkeit und 

Grundversorgung im Postgewerbe ist damit gegeben. 

Bei der Versorgung durch Banken/Sparkassen und Postdienstleistungen wird der 

Zusammenhang zwischen dem signifikanten Problem des ländlichen Raums, dem 

Bevölkerungsrückgang und dem Effizienzdruck von Unternehmen deutlich. Weil die 

firmeneigene, traditionelle Philosophie der Sparkasse auf einem breiten Filialnetz mit 

kurzen Wegen beruht, bestreitet sie mit den mobilen Filialen neue Ansätze, um Wirt-

schaftlichkeitszwänge mit einer Grundversorgung in Einklang zu bringen. Als positiv 

ist dabei die Verteilung der Haltestandorte auf sechs Ortschaften innerhalb der Ein-

heitsgemeinde Stadt Arnstein zu bewerten. Hingegen sind die Nutzungsmöglichkei-

ten von Filialen anderer Bankunternehmen und der Post nur sehr vereinzelt vorhan-

den. Zumindest die kurzfristige Erreichbarkeit von Briefkästen ist in allen Ortschaften 

gegeben, was angesichts einer älteren und weniger mobilen Einwohnerschaft auch 

zukünftig bedeutsam sein wird. 

1.5.4 Ärztliche Versorgung 

Die medizinische Versorgung ist auf die drei Ortschaften Arnstedt, Stadt Sandersle-

ben (Anhalt) und das Ärztehaus in Welbsleben konzentriert, das sich im Kommu-

naleigentum befindet und in den vergangenen Jahren umfangreich saniert wurde. 

Hierbei wurde auch durch den Einbau eines Treppenliftes den Ansprüchen einer zu-

nehmend älteren Einwohnerschaft Rechnung getragen. In den Ortschaften Arnstedt, 

http://standorte.deutschepost.de/Standortsuche
https://www.myhermes.de/wps/portal/paket/Home/privatkunden/privatkunden
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Bräunrode und Greifenhagen wird 1 x wöchentlich durch eine Allgemeinmedizinerin 

Sprechstunde abgehalten. 

Stadt Arnstein - Verteilung von Ärzten  

Ortschaft Arzt Fachrichtung Straße Anmerkung 

Arnstedt SR Rieger Allgemeinmed. Hauptstr. 30a 1 x wöchentl. 

Bräunrode Dr. med. Brundisch Allgemeinmed. Bräunröder 
Hauptstr. 15 

1 x wöchentl. 

Greifenhagen Dr. med. Brundisch Allgemeinmed.  1 x wöchentl. 

Stadt Sandersleben (Anh.) Dipl.-med. Güllmeister Allgemeinmed. Markt 4  

Stadt Sandersleben (Anh.) Kerstin Stange Zahnmedizin Florianstr. 1  

Welbsleben  Dr. med. Große Innere Medizin Am Bach 13  

Welbsleben Henrik Günther Innere Medizin Am Bach 13  

Welbsleben Karin Röding Zahnmedizin Am Bach 13  
Quellen: http://arztsuche.kvsa.de/arztsuche; http://www.zaek-sa.de/patienten/zahnarztsuche.htm  (Stand: 31.07.2015) 

Ortschaft Welbsleben - Ärztehaus und Apotheke 

 
Fotos: Stadt Arnstein/SALEG mbH 

 

Wie ist die ärztliche Versorgungssituation (Allgemeinmediziner) innerhalb der 

Stadt Arnstein im Bestand zu bewerten? Grundlage der Bewertung ist die Bedarfs-

planungsrichtlinie,34 in der der ärztliche Versorgungsgrad geregelt wird. Entspre-

chend § 11 Abs. 4 wird die Verhältniszahl für die Arztgruppe der Hausärzte mit einem 

Hausarzt pro 1.671 Einwohnern festgelegt. Zur Arztgruppe der Hausärzte gehören 

u.a. Fachärzte für Allgemeinmedizin/Innere Medizin (Internist), praktische Ärzte und 

Fachärzte für Kinder-/ Jugendmedizin. Hiernach kommen auf 6.795 Einwohner im 

Jahr 2016 insgesamt vier  rzte, die unter die Kategorie ĂHausarztñ einzuordnen 

sind.35 Somit beträgt das Verhältnis aktuell ein Hausarzt zu 1.700 Einwohnern und 

liegt damit um knapp 30 Einwohner unterhalb des Planungsansatzes der Bedarfspla-

nungsrichtlinie. Fachärzte und Krankenhäuser befinden sich in den naheliegenden 

zentralen Orten Aschersleben, Gerbstedt, Hettstedt und Mansfeld. Hinsichtlich der 

ärztlichen Versorgungssituation ist damit eine gewisse Unterversorgung zu konstatie-

ren, die aktuell nicht dramatisch ist, jedoch tendenziell die Problematik im ländlichen 

Raum thematisiert. Durch die Ansiedlung von drei Ärzten in der Ortschaft Welbsleben 
                                                           
34

 Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Bedarfsplanung sowie die Maßstäbe zur Feststel-
lung von Überversorgung und Unterversorgung in der vertragsärztlichen Versorgung (Bedarfsplanungs-
Richtlinie), zuletzt geändert am 16.06.2016. 
35

 Die temporär abgehaltenen Sprechstunden in den Ortschaften Bräunrode und Greifenhagen bleiben bei der 
Ermittlung der Versorgungssituation unberücksichtigt.  

http://arztsuche.kvsa.de/arztsuche
http://www.zaek-sa.de/patienten/zahnarztsuche.htm
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in dem Gebäude Am Bach 13 hat sich ein Ärztehaus als Versorgungsstützpunkt für 

die nördlichen Ortschaften entwickelt. Die praktische Bedeutung von Telemedizin 

bzw. von E-Health-gestützten Systemen ist vor Ort derzeit nicht von Belang, kann 

aber in Zukunft an Bedeutung gewinnen, wobei ein gut ausgebautes Internet Vo-

raussetzung ist. Neben der Versorgung mit Ärzten sind gut erreichbare Apotheken 

für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung wichtig, da diese den Kunden neben 

dem Verkauf von Arzneimitteln auch beraten, nicht verschreibungspflichtige Medika-

mente führen und auch z.B. Blutdruck- und Blutzuckermessungen durchführen kön-

nen. Innerhalb des Gemeindegebiets existiert lediglich eine Apotheke in der Ort-

schaft Welbsleben. Demzufolge liegt die Apothekendichte bei 1 : 6.795 (2016). 

Deutschlandweit lag sie im Jahr 2010 bei 3.800 Einwohnern pro Apotheke.36 Auch 

hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Apotheken in den umliegenden zentralen Or-

ten die Stadt Arnstein mit versorgen. Grundsätzlich sei auch auf die Möglichkeit der 

Nutzung von Versand-Apotheken (Internet-Apotheke) hingewiesen, auch wenn deren 

Bedeutung derzeit noch untergeordnet ist. 

1.5.5 Kindertageseinrichtungen 

In der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein befinden sich sieben Kindertagesstätten 

(Kita), von denen fünf in kommunaler Trägerschaft stehen und zwei durch einen pri-

vaten Träger bzw. einen Förderverein geführt werden. Durch die räumliche Vertei-

lung auf sieben Ortschaften wird eine vergleichsweise gute Erreichbarkeit innerhalb 

des Stadtgebietes abgesichert (kurze Wege). Weiterhin verfügen fünf der sieben 

Kindertagesstätten über einen Schulhort, in denen Kinder bis zum Beginn der 7. 

Klassenstufe nach dem Schulunterricht betreut werden können (Stand: 2016). 

Stadt Arnstein - Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Schulhort (2016) 

Ortsteil | Anschrift Bezeichnung Träger Belegung 
Mod. 
Grad 

barriere-
arm 

Alterode,  
Hüttenhof 4 

Einetalzwerge Stadt Arnstein 58 % 11 ja 

Arnstedt, 
Hauptstr. 16 * 

Arnstedter  
Kinderstübchen 

Förderverein 103 % 7 ja 

Quenstedt,  
Klagesberg 3a 

Quenstedter  
Rappelkiste 

Stadt Arnstein 85 % 6 ja 

Sandersleben (Anh.) 
Schlossstr. 23  

Villa Kunterbunt Stadt Arnstein 73 % 20 ja 

Sylda,  
Alte Dorfstr. 20 

Schwalbennest Stadt Arnstein 87 % 8 ja 

Welbsleben,  
Am Bach 14  

Lustiges Eselchen Stadt Arnstein 98 % 4/5 ja 

Wiederstedt, Schul-
berg 5 * 

Kinderland am 
Märchenschloss 

AWO 85 % 2/13 ja 

Quelle: Landkreis Mansfeld-Südharz, Fortschreibung Teilplanung Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen ï 
Mittelfristige Planung der Kindertagesbetreuung von 2016-2020 - http://netzwerk-kinderschutz-
msh.de/_media/A_01_Organisation/Abteilung/JuHiPl/bericht_kitaplanung_2016-2020.pdf (Stand: 20.02.2017) 
* Angaben vom Träger  

                                                           
36

 http://www.presseportal.de/pm/7002/1629091/effiziente-arzneimittelversorgung-apothekendichte-in-
deutschland-unter-eu-schnitt (Stand 13.08.2015) 

http://netzwerk-kinderschutz-msh.de/_media/A_01_Organisation/Abteilung/JuHiPl/bericht_kitaplanung_2016-2020.pdf
http://netzwerk-kinderschutz-msh.de/_media/A_01_Organisation/Abteilung/JuHiPl/bericht_kitaplanung_2016-2020.pdf
http://www.presseportal.de/pm/7002/1629091/effiziente-arzneimittelversorgung-apothekendichte-in-deutschland-unter-eu-schnitt
http://www.presseportal.de/pm/7002/1629091/effiziente-arzneimittelversorgung-apothekendichte-in-deutschland-unter-eu-schnitt
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Unter Beachtung der vorliegenden Betriebserlaubnis durch den Landkreis Mansfeld-

Südharz für die einzelnen Einrichtungen und der durchschnittlichen Belegung für das 

Jahr 2016 ergeben sich Soll- und Ist-Belegungszahlen sowie Differenzen zwischen 

Soll und Ist. Hierbei sind auch Auslastungen über 100 Prozent möglich, wenn z.B. 

nicht genutzte Krippen-Plätze der Einrichtung durch den Kindergarten genutzt wer-

den. Dennoch ist die Auslastung sehr unterschiedlich (58 bis 103 %), so dass unter 

Beachtung der demografischen Entwicklung u.U. auch die Schließung einer (von) 

Einrichtung(en) nicht auszuschließen ist. 

Stadt Arnstein - Soll- / Ist-Belegungszahlen von Kitas (2016) 

 
Quelle: Landkreis Mansfeld-Südharz, Jugendamt, Landkreis Mansfeld-Südharz: Fortschreibung Teilplanung Kinderta-

geseinrichtungen und Tagespflegestellen ï Mittelfristige Planung der Kinderbetreuung von 2016ï2020 

http://netzwerk-kinderschutz-msh.de/_media/A_01_Organisation/Abteilung/JuHiPl/bericht_kitaplanung_2016-2020.pdf 

(Stand: 20.02.2017) 

 

Es ist festzuhalten, dass durch den Landkreis Mansfeld-Südharz für alle sieben Ein-

richtungen im Jahr 2016 eine Betriebserlaubnis für 124 Krippen- sowie 172 Kinder-

gartenplätze erteilt wurde, von denen im Jahr 2016 durchschnittlich 87 Krippen- und 

151 Kindergartenplätze belegt waren. Somit waren im Durchschnitt des Jahres 2016 

37 Krippen- und 21 Kindergartenplätze vakant, was einer Auslastung (Platzbelegung) 

von 70 bzw. 88 Prozent entspricht. Eine Unterversorgung ist in keiner der städtischen 

Einrichtungen vorhanden. Lediglich in den privaten Einrichtungen fehlten im Jahr 

2016 vier Kindergartenplätze. Hieraus ist jedoch kein Versorgungsdefizit für die Stadt 

Arnstein abzuleiten. Wenngleich der Stadt Arnstein keine zentralörtliche Funktion im 

Regionalen Entwicklungsplan zugeordnet wurde, wurde im Jahr 2016 insgesamt ein 

Kindergartenkind mehr in den Einrichtungen betreut, als in der relevanten Alters-

gruppe in der Stadt vorhanden waren (150 vs. 151 Kinder).  

Die Kita ĂRappelkisteñ in der Ortschaft Quenstedt ist umgebaut worden, wodurch die 

Hortbetreuung an diesem Standort entfallen ist.  

Name der Kita/ Soll (lt. Betriebserlaubnis) Ist (Belegung) Differez (Soll ./. Ist)

Ortschaft ң Krippe KiGa Hort ң Krippe KiGa Hort ң Krippe KiGa Hort

kommunale Einrichtungen

"Einetalzwerge"

Ortschaft Alterode 38 14 24 0 22 9 13 0 16 5 11 0

"Quenstedter Rappelkiste"

Ortschaft Quenstedt 52 20 32 0 44 19 25 0 8 1 7 0

"Villa Kunterbunt"

Ortschaft Sandersleben 85 20 35 30 62 14 27 21 23 6 8 9

"Schwalbennest"

Ortschaft Sylda 53 18 25 10 46 15 25 6 7 3 0 4

"Lustiges Eselchen"

Ortschaft Welbsleben 88 18 20 50 86 10 21 55 2 8 -1 -5

Zwischensumme 316 90 136 90 260 67 111 82 56 23 25 8

private Einrichtungen

"Arnstedter Kinderstübchen"

Ortschaft Arnstedt 30 9 11 10 27 4 13 10 3 5 -2 0

"Kinderland am Märchenschloss"

Ortschaft Wiederstedt 60 25 25 10 53 16 27 10 7 9 -2 0

Zwischensumme 90 34 36 20 80 20 40 20 10 14 -4 0

Summe Stadt Arnstein 406 124 172 110 340 87 151 102 66 37 21 8

http://netzwerk-kinderschutz-msh.de/_media/A_01_Organisation/Abteilung/JuHiPl/bericht_kitaplanung_2016-2020.pdf
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Für die nachmittägliche Betreuung in den Schulhorten ist festzustellen, dass von 

den 110 zur Verfügung stehenden Plätzen im Durchschnitt des Jahres 2016 insge-

samt 102 Plätze belegt waren, womit die Auslastungsquote bei 93 Prozent lag (= 8 

freie Plätze).  

Durch das Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrich-

tungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG) werden die Vor-

gaben des Bundes umgesetzt, wodurch jedem Kind bis zum vollendeten 14. Lebens-

jahr ein Anspruch auf einen ganztägigen Platz in einer Tageseinrichtung eingeräumt 

wird. Dies entspricht bis zum Beginn der Schulpflicht einem Betreuungsangebot von 

bis zu zehn Stunden am Tag bzw. von bis zu 50 Wochenstunden (§ 3 Abs. 2 KiFöG).  

Hiernach lebten 2016 folgende KiFöG-relevante Altersgruppen in der Stadt Arnstein: 

¶ 114 Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (= Krippenkinder), 

¶ 150 Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (= Kindergartenkinder) 

¶ 195 Kinder im Alter von 6 bis unter 10 Jahren (= Grundschulhortkinder) 

¶ 328 Kinder im Alter von 10 bis unter 14 Jahren (= Sekundarschulhortkinder) 

Somit ergibt sich für das Jahr 2016 rechnerisch ein Bedarf an 787 Ganztagesplätzen 

in Kindertagesstätten und Schulhort, dem im Jahr 2016 insgesamt 406 Ganztages-

plätze gegenüberstanden (s.o.). Tatsächlich findet für die 0- bis 1-jährigen (Krippen-

bereich) jedoch nur in Einzelfällen eine Betreuung statt, da die meisten Eltern im ers-

ten Lebensjahr das Kind unter Nutzung der Elternteilzeit im eigenen Haushalt be-

treuen. Der Belegungsgrad der Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze von 70, 88 

und 93 Prozent macht deutlich, dass das vorhandene Platzangebot ausreichend ist. 

Der bauliche Zustand der Kindertageseinrichtungen wurde durch die Stadt Arnstein 

wie folgt bewertet und entsprechend Kenntnisstand aktualisiert: 
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Stadt Arnstein - Baulicher Zustand von Kindertagesstätten/Schulhort 

Einrichtung/ 
Ortschaft 

Mod-.- 
grad 

BGF 
(m²) 

Durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen 
(Jahr) | Investitionsbedarf | Hinweise 

Förder
der-

mittel 
(Jahr) 

Invest. 
Bedarf 
(Tú) *) 

Alterode, ĂEinetalzwergeñ 

 

11 290 
Komplettsanierung in 2000 |  
lfd. Instandhaltung erforderlich 
Ą der Invest.-Bedarf wird mit 0 ú angesetzt 

- 0,00 

Arnstedt, ĂArnstedter Kinderst¿bchenñ 

 

7 151 

Dach, Fassade, Innenausbau, Innentüren 
(1999), Heizung (2002), Dämmung Dach, Hei-
zung (2010) |  
lfd. Instandhaltung erforderlich | 
Ą der Invest.-Bedarf wird mit 0 ú angesetzt 

1999, 
2010 

0,00 

Quenstedt, ĂQuenstedter Rappelkisteñ 

 

6 627 

Fenster, Fassade (vor 1993), Sanitär, Fliesen, 
Küche (1995), Ausbau DG (2000), Dacheinde-
ckung, Fußbodenheizung EG (2001), Anbau 
Treppenhaus (2009-2011) | Sanitärbereich 
(2016) 
lfd. Instandhaltung, erforderlich |  
Ą Umbaukosten ca. 60 Tú bereits gesichert 

1995, 
2000, 
2009, 
2010 
2016 

0,00 

Stadt Sandersleben (Anhalt), ĂVilla Kunterbuntñ 

 

20 932 
Modernisierung abgeschlossen (2015) |  
lfd. Instandhaltung erforderlich | 
Ą der Invest.-Bedarf wird mit 0 ú angesetzt 

2014 0,00 

Sylda, ĂSchwalbennestñ 

 

8 583 

Dach, Fenster (1993), Dachausbau, Dämmung 
(1998), Heizung, Fliesen (2001), Sanitär, Anbau 
Bewegungsrum (2011) | 
Trockenlegung erforderlich (Bestandssicherung) 
Ą ca. 50 Tú 

1993, 
1998, 
2011 

50,0 

Welbsleben, ĂLustiges Eselchenñ (Foto zeigt Altstandort) 

 

4/5 888 

Aufgabe Altstandort + Integration in Grundschu-
le Welbsleben (Anbau),  
Nachnutzung des Altstandortes noch ungeklärt 
(Gebäude soll von Stadt vermietet werden) 
Ą der Invst.-Bedarf (neuer Standort) wird mit 
0 ú angesetzt (Neubau) 

2001, 
2004, 
2010 

0,00 

Wiederstedt, ĂKinderland am Mªrchenschlossñ 

 

13/ 
2 

163/
555 

Heizungsumstellung auf Gas (1995), Heizung, 
Sanitär, Elektro (2006) | 
Hüllensanierung erf. (Dach, Fassade, Fenster) 
Ą ca. 150 Tú 

1995 150 Tú 

*) Die überschlägigen Instandsetzungs-/ Modernisierungskosten wurden in Abstimmung mit der Stadt Arnstein ermit-

telt, sie ersetzen keine ordentliche Kostenermittlung nach DIN 276 

Fotos: Stadt Arnstein | SALEG mbH 

Quelle: Stadt Arnstein, eigene Statistik | BKI Baukosten 2014 Altbau | eigene Zusammenstellung 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Einrichtungen einen unterschiedlichen Moder-

nisierungsgrad aufweisen, wobei eine vollständige Modernisierung (20 Punkte) nicht 

zwangsläufig das Ziel sein muss. Überwiegend bzw. umfassend modernisierten Kitas 

in der Stadt Sandersleben (Anhalt), Alterode und Wiederstedt (Gebäude I) stehen 
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Einrichtungen in Arnstedt und Quenstedt gegenüber, die einen mittleren Modernisie-

rungsgrad aufweisen. Die Kita in Welbsleben wird am Altstandort aufgegeben und in 

die Grundschule über einen Anbau integriert. Eine Folgenutzung für den Altstandort 

ist noch nicht bekannt. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Differenz zwischen Soll- und Ist-

Belegungszahlen der Kindertageseinrichtungen bei einer insgesamt rückläufigen Be-

völkerungszahl zunehmen wird. Sollte aufgrund der demografischen Entwicklung die 

Schließung von Einrichtungen anstehen, sollte dies unter Berücksichtigung des Ein-

zugsbereiches, der räumlichen Verteilung und des baulichen Zustands der jeweiligen 

Kita geschehen. Ziel der Stadt ist es nach Möglichkeit alle Kinder mit Wohnsitz in der 

Stadt Arnstein auch hier zu betreuen, um auf diese Weise die räumliche Bindung der 

Familien zu ihrem Wohnort zu stärken und Ausgleichszahlungen an benachbarte 

Kommunen zu vermeiden. 
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Plan Auslastung + baulicher Zustand von Kitas und Schulhorten 
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1.5.6 Schulen und Erwachsenenbildung 

Die Stadt Arnstein verfügt über zwei Grundschulen mit aktivem Schulbetrieb, die 

Grundschule ĂEinetal-Vorharzñ in Welbsleben sowie die Grundschule ĂGeschwister 

Schollñ in der Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt). Beide Grundschulen haben ei-

ne Kapazität von maximal 200 Schülern/innen, so dass in jeder Grundschule bei ei-

ner Klassenstärke von 25 Schüler/innen 2-zügig unterrichtet werden kann. Während 

am Standort Welbsleben Schüler aus westlichen, südwestlichen und zentralen Orts-

teilen Alterode, Bräunrode, Greifenhagen, Harkerode, Quenstedt, Stangerode, Sylda, 

Ulzigerode und Welbsleben betreut werden, stellt die Grundschule in der Ortschaft 

Stadt Sandersleben (Anhalt) das räumliche Einzugsgebiet für Schulkinder aus den 

östlichen Ortsteilen Arnstedt, Stadt Sandersleben (Anhalt), Wiederstedt und der 

Nachbargemeinde Stadt Hettstedt dar.37 

Als Folge des demografischen Wandels mit anhaltendem Geburtenrückgang sehen 

die Prognosen der Stadt Arnstein für beide Schulstandorte einen Rückgang der 

Schulkinder vor (s. Kap. 2.2.4). Im Schuljahr 2016/17 betrug die Zahl der in der 

Grundschule Welbsleben betreuten Schulkinder 118 gegenüber 75 in der Ortschaft 

Stadt Sandersleben (Anhalt). Das Verteilungsverhältnis beträgt demnach etwa 60 zu 

40 Prozent.38 Auf längere Sicht ist damit der Standort in der Ortschaft Stadt Sanders-

leben (Anhalt) eventuell gefährdet. Ob und wie lang den Anforderungen der Schul-

entwicklungsplanungsverordnung (SEPl-VO) von mindestens 60 Schüler/innen für 

den Betrieb öffentlicher Grundschulen in beiden Grundschulen entsprochen werden 

kann, wird mit der jährlichen Anzahl neu angemeldeter Grundschüler entschieden. 

Nach derzeitiger Kenntnis kann der Schulstandort Sandersleben (Anhalt) die Min-

destschüleranzahl über das Schuljahr 2030/31 halten, wenn der o.g. Verteilungs-

schlüssel beibehalten wird (s. Kap. 2.2.4). Demgegenüber ist der Standort Welbsle-

ben langfristig gesichert.  

Zentrale Zielsetzung und politischer Konsens in der Stadt Arnstein ist es, beide 

Grundschulstandorte solange wie möglich für den aktiven Schulbetrieb zu erhalten. 

Dieser Beschluss war zugleich bedeutsam für die Finanzierung der erforderlichen 

Sanierung der Grundschule Welbsleben. Die Stadt entschied sich, auf Fördermittel 

aus dem STARK III-Programm zu verzichten, weil dazu eine Verpflichtung zur lang-

fristigen Bestandssicherung der Schule notwendig geworden wäre, was sich wiede-

rum negativ auf die Perspektiven des Standorts Sandersleben ausgewirkt hätte. Im 

Zuge dieser Entwicklungen wurde die Entscheidung für eine dreistufige Sanierung 

der Grundschule Welbsleben getroffen. Der erste Bauabschnitt betraf den hinteren 

Gebäudetrakt und wurde im Jahr 2014 abgeschlossen. Dabei wurden Fenster, Türen 

und Außenfassade erneuert sowie Klassenzimmer neu gestaltet. Im Jahr 2015 wur-

den Maßnahmen im vorderen Gebäudeteil durchgeführt (2. Bauabschnitt). Neben der 

Klassenzimmerrenovierung wurde das Obergeschoss abgetragen. Ebenfalls wurde 

                                                           
37

 Stadt Arnstein, Schulverzeichnis; http://www.arnstein-harz.de/verzeichnis/index.php?mandatstyp=4  
38

 Stadt Arnstein, Zuarbeit Bauamt per Mail vom 20.02.2017 
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das komplette Dach im vorderen Bereich energetisch saniert. Diese beiden Bauab-

schnitte wurden mit Kreditmitteln (1,2 Mio. ú) finanziert. Weiterhin sind Arbeiten zur 

Brandschutzsanierung gemäß Brandschutzkonzept und zur energetischen Sanierung 

durchzuführen, um das Bauvorhaben gem. der erteilten Baugenehmigung abschlie-

ßen zu können. Diese Kosten werden auf insgesamt 740 Tú veranschlagt (240 Tú für 

die brandschutztechnische Sanierung (1. BA) sowie 500 Tú f¿r die brandschutztech-

nische und energetische Sanierung inkl. Heizungserneuerung (2. BA)). Weiterhin 

wird die Bildungsinfrastruktur am Standort Welbsleben durch die Integration der Kin-

dertagesstätte in die Räumlichkeiten der Grundschule gebündelt, womit ein zentrales 

Kinder- und Jugendzentrum geschaffen wird. In 2016 entstand hier zusätzlich ein 

Anbau für Schlafräume, wie auch für die Sanitärausstattung der Kita mit einem Kos-

tenumfang von rd. 490 Tú, welche ¿ber das Fºrderprogramm Stark V gefºrdert wur-

de. 

Stadt Arnstein - Grundschulen in Welbsleben und Stadt Sandersleben (Anhalt) 

   

Fotos: Stadt Arnstein | SALEG mbH | Wikimedia Commons

An der Grundschule in Sandersleben sollen werterhaltene Maßnahmen sowie 

Maßnahmen, die aus versicherungsrechtlichen Gründen erforderlich sind, im Zuge 

der laufenden Instandhaltung durchgeführt werden, u.a. Fenstersanierung, Erneue-

rung des Bodenbelags im Flur, beidseitige Führung von Handläufen im Treppenhaus 

sowie die Herstellung eines Aufprallschutzes an den Stirnseiten der Sporthalle.39 

Ebenfalls ist der Abbruch des Anbaus (Gebäude IV) an das denkmalgeschützte Ge-

bäude vorgesehen. 

Weiterführende Schulen befinden sich in den umliegenden zentralen Orten: So ver-

fügen die zur Stadt Arnstein nächstgelegenen Städte Aschersleben (Mittelzentrum), 

Hettstedt (Grundzentrum) und Mansfeld (Grundzentrum) über Sekundarschulen. Das 

zur Stadt Arnstein nächstgelegene Gymnasium befindet sich in der Stadt Hettstedt. 

Die berufsbildenden Schulen des Landkreises Mansfeld-Südharz befinden sich in 

Sangerhausen und der Lutherstadt Eisleben (Mittelzentren). 

In der Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) verfügt die Stadt Arnstein innerhalb ih-

res Gemeindegebietes über eine Förderschule mit Ausgleichsklassen, mit einer 

Kapazität von etwa 60 Schüler/innen (Heimweg 2). Träger der Einrichtung ist der 

Landkreis Mansfeld-Südharz. Ziel der Förderschule ist es, Kinder und Jugendliche 

                                                           
39

 Mitteilung Stadt Arnstein per Mail vom 23.02.2017. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Sandersleben_Schule.jpg
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aufzunehmen und zu unterrichten, die infolge erheblicher psychischer Störungen und 

sozialer Auffälligkeiten in der allgemeinbildenden Schule nicht entsprechend geför-

dert werden können.40 Förderschulen für Lern- und Geistig-Behinderte befinden sich 

in den Städten Hettstedt und Lutherstadt Eisleben.  

Auf der gleichen Liegenschaft (Heimweg 2) befindet sich ein Kinder- und Jugend-

heim, das sich im Eigentum und Trägerschaft der katholischen Wohlfahrtsorganisati-

on Caritas befindet. 

Im Bereich der Erwachsenenbildung verfügt die Stadt Arnstein über eine staatlich 

anerkannte und geförderte Einrichtung in der Ortschaft Alterode. Die evangelische 

Heimvolkshochschule bietet ein breit gefächertes Bildungsangebot an, das sowohl 

politisch-gesellschaftliche, gesundheitliche, als auch kreative Themenbereiche um-

fasst. Für die Bewohner der Stadt Arnstein und insbesondere der der westlichen Ort-

schaften, bietet diese Einrichtung eine Alternative zu den Angeboten der Kreisvolks-

hochschulen in Aschersleben (Salzlandkreis) und Hettstedt (Landkreis Mansfeld-

Südharz). Aufgrund der großzügigen Räumlichkeiten und Kapazitäten von 77 Betten, 

aufgeteilt auf zwei Gästehäuser, kann das Areal darüber hinaus auch für größere 

Veranstaltungen und Seminarreihen an Vereine, Verbände, Firmen und andere Bil-

dungsträger vermietet werden.41 

Das Angebot der evangelischen Heimvolkshochschule reicht z.B. von Vorträgen 

zur Landesgeschichte, über Tanz-Jugend-Projekte, Senioren-Tanz, unterschiedli-

chen Themenwerkstätten im Rahmen der Kunst-Akademie, Yoga Kursen und Lesun-

gen. Diese Veranstaltungen finden regelmäßig ein- bis zweimal monatlich, teilweise 

auch öfter, statt. Damit wird durch die evangelische Heimvolkshochschule ein um-

fangreiches und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot in der Stadt Arnstein vor-

gehalten. 

Die baulichen Investitionen in die Bildungsinfrastruktur haben zur Stärkung des Orts-

teils Welbsleben beigetragen. Er bildet den zentralen Anlaufpunkt der schulpflichti-

gen Kinder aus den westlichen und südwestlich gelegenen Ortsteilen und erfährt 

dadurch eine bedeutsame Aufwertung. In diesem Sinne erscheint die umfassende 

Sanierung des Gebäudetraktes und der dazugehörigen Außenanlage als zielorien-

tiert und nachhaltig. Mit einer Integration der örtlichen Kita wäre es einerseits mög-

lich, die langfristigen Kosten zu senken, die für einen zweiten Standort notwendig 

würden, anderseits könnten darüber sinnvolle Synergieeffekte in der Ausnutzung der 

baulichen Infrastruktur erzielt werden. Als Anlaufpunkt der Erwachsenenbildung in 

der Stadt Arnstein ist die evangelische Heimvolkshochschule im Ortsteil Alterode zu 

nennen. An diesem Standort können ganzjährlich Bildungsangebote der ver-

schiedensten Themenbereiche wahrgenommen werden.   
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 http://www.sos-sandersleben.bildung-lsa.de/startseite/schulprogramm/ (Stand: 14.09.2015) 
41

 Evangelische Kreisvolkshochschule Alterode, http://www.heimvolkshochschule-alterode.de/home.asp (Stand 
13.08.2015) 

http://www.sos-sandersleben.bildung-lsa.de/startseite/schulprogramm/
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1.5.7 Seniorenbetreuung 

Die Seniorenbetreuung, die Pflege älterer Menschen sowie das betreute Wohnen ist 

ein Aufgabenbereich, der in der Regel von freien und privaten Trägern wahrgenom-

men wird. Hierbei ist zwischen mobilen (ambulanten) Pflegediensten und stationären 

Pflegeeinrichtungen zu unterscheiden. Die teilstationäre Pflege (Tages- bzw. Nacht-

pflege für Senioren) stellt eine Unterform der stationären Pflege dar, wenn Angehöri-

ge die Pflege zuhause nur für eine Tageshälfte durchführen können. Innerhalb der 

Stadt Arnstein befinden sich insgesamt drei stationäre, private Pflegeeinrichtun-

gen mit insgesamt 56 Pflegeplätzen.42 Davon bietet das Seniorenhaus ĂM¿hlenhofñ 

in Alterode 30 Pflegeplªtze, das Pflegeheim ĂZufriedenheitñ in Wiederstedt 12 Pfle-

geplätze und das Altenpflegeheim der Espenhahn-Stiftung in der Ortschaft Stadt 

Sandersleben (Anhalt) 14 Pflegeplätze an. Hier befinden sich zudem insgesamt neun 

Seniorenwohnungen, die barrierefrei erreichbar sind. Weitere stationäre Pflegeein-

richtungen befinden sich in den umliegenden zentralen Orten. 

Stadt Arnstein - Pflegedienste und -einrichtungen  

Ortschaft Name der Einrichtung Straße Träger 
Betreuungs-
form 

Plät-
ze 

Alterode 
häuslicher Kranken- und 
Altenpflegedienst Hüttl 

Unterdorf 20 privat 
ambulanter 
Pflegedienst 

0 

Alterode 
Seniorenhaus "Mühlen-
hof" 

Unterdorf 32 privat Altenpflegeheim 30 

Arnstedt 
ambulanter Krankendienst 
& Kurzzeitpflegestation 
Voigtländer 

Hauptstraße 30 privat 
Kurzzeitpflege/ 
ambulanter 
Pflegedienst 

0 

Bräunrode Kurzzeitpflege Adam Katersberg 19 privat Kurzzeitpflege  0 

Bräunrode 
ambulante Krankenpflege 
Leitloff 

Garckestraße 3 privat 
ambulanter  
Pflegedienst 

0 

Stadt Sanders- 
leben (Anhalt) 

Altenpflegeheim der  
Espenhahn-Stiftung 

Ascherslebener 
Str. 25a 

Stiftung Altenpflegeheim 14 

Wiederstedt 
Altenpflegeheim "Zufrie-
denheit" 

Große Dorf-
straße 13 

privat Altenpflegeheim 12 

Stadt Arnstein  56 

Quellen: Landkreis Mansfeld-Südharz, Gesundheit und Soziales, 

http://www.mansfeldsuedharz.de/de/altenpflegeheime.html (Stand 11.08.2015); www.pflegesuche.de 

(Stand: 11.08.2015) 

Die häusliche Pflege bezeichnet die pflegerische und hauswirtschaftliche Versor-

gung pflegebedürftiger Menschen außerhalb von teil- oder vollstationären Einrichtun-

gen in ihrer häuslichen Umgebung. Häusliche Pflege wird sowohl von professionellen 

Pflegekräften als auch ehrenamtlich von Familienangehörigen (pflegende Angehöri-

ge) oder anderen Personen aus dem sozialen Umfeld der pflegebedürftigen Person 

ohne pflegerische Ausbildung geleistet. Die häusliche Pflege (durch Familienangehö-

rige) hat Vorrang vor der stationären Pflege und wird, je nach dem Grad der Pflege-
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 Landkreis Mansfeld-Südharz, Gesundheit und Soziales, 
http://www.mansfeldsuedharz.de/de/altenpflegeheime.html (Stand 11.08.2015) 
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bedürftigkeit, durch mobile Pflegedienste unterstützt, deren Leistungen durch die 

Pflegeversicherung abgedeckt sind. In der Stadt Arnstein existieren insgesamt drei 

privat betriebene Pflegedienste in den Ortschaften Alterode, Arnstedt und Bräunrode 

(s.u.). Weitere Pflegedienste sind in den umliegenden zentralen Orten ansässig.  

Stadt Arnstein - Pflegeeinrichtungen in Sandersleben, Alterode, Wiederstedt 

  

Fotos: SALEG mbH 

Im Landkreis Mansfeld-Südharz gab es im Jahr 2015 insgesamt 7.601 pflegebe-

dürftige Personen (100 %).43 Bei 141.408 Einwohnern im Jahr 201544 entspricht dies 

einem Anteil von 5,4 Prozent der Kreisbevölkerung. Hiervon lebten in vollstationärer 

Pflege 1.934 Personen (25,5 %), 1.814 Personen wurden durch Pflegedienste ambu-

lant gepflegt (24,0 %) und 3.853 Personen wurden von ihren Angehörigen zu Haus 

gepflegt (50,5 %). Diese Werte entsprechen nur teilweise den Zahlen für das Land 

Sachsen-Anhalt zum Jahresende 2015, wonach 4,1 Prozent des Bevölkerung Pfle-

gebedürftig war und hiervon 30,6 % stationär, 24,9 % ambulant sowie 44,5 % durch 

Angehörige zu Haus gepflegt wurden.45 Der deutlich höhere Stellenwert der häusli-

chen Pflege durch Angehörige in Arnstein erklärt sich einerseits aus der geringeren 

Dichte an stationären Pflegeeinrichtungen im ländlichen Raum, wie auch familiäre 

Strukturen und daraus resultierende Hilfeleistungen allgemein von größerer Bedeu-

tung innerhalb ländlich geprägter Gebiete sind. Auf die Stadt Arnstein übertragen, 

ergeben sich folgende Zahlen für das Jahr 2015: Bei 6.830 Einwohnern waren somit 

369 Einwohner Pflegebedürftig. Hiervon in vollstationärer Pflege 94 Einwohner, 

durch ambulante Pflegedienste wurden 89 und durch Angehörige wurden 186 Ein-

wohner gepflegt. Der auf diese Weise rechnerisch ermittelte Bedarf von rund 95 sta-

tionären Pflegeplätzen kann in der Stadt Arnstein mit den drei Pflegeeinrichtungen 

und deren Kapazitäten von insgesamt 56 stationären Plätze derzeit nicht vollständig 

abgedeckt werden. Der im Zuge des demografischen Wandels in Relation steigende 

Anteil der älteren Bevölkerungsgruppen wird diese Situation verschärfen. Aufgrund 

                                                           
43

 http://www.statistik.sachsen-
anhalt.de/Internet/Home/Daten_und_Fakten/2/22/224/22421/Pflegeversicherung_nach_Kreisen.html (Sand: 
16.02.2017).  
44

 http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/apps/onlinerecherche/pages/recherche/recherche.php (Stand: 
16.02.2017). 
45

 http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/apps/onlinerecherche/pages/recherche/recherche.php (Stand: 
16.02.2017). 
 

http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/Internet/Home/Daten_und_Fakten/2/22/224/22421/Pflegeversicherung_nach_Kreisen.html
http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/Internet/Home/Daten_und_Fakten/2/22/224/22421/Pflegeversicherung_nach_Kreisen.html
http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/apps/onlinerecherche/pages/recherche/recherche.php
http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/apps/onlinerecherche/pages/recherche/recherche.php
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dessen besteht mittelfristig die Möglichkeit, die vergleichsweise kleinen Pflegeeinrich-

tungen zu erweitern, womit auch wirtschaftlichere Strukturen geschaffen werden 

können. Anderenfalls werden die umliegenden Grundzentren die Versorgungsfunkti-

on in Teilen zunehmend für die Stadt Arnstein mit übernehmen müssen.  

Für die Zukunft wird zu prüfen sein, wie sich z.B. rückläufige Einwohnerzahlen auf 

den steigenden Anteil hochbetagter Menschen auswirken. Weiterhin wird zu betrach-

ten sein, wie sich das Verhältnis von stationärer zu ambulanter Pflege entwickeln 

wird und ob die Mehrheit einer Pflege durch Angehörige Bestand haben wird. Unter 

Umständen kann ein Anstieg des stationären Versorgungsbedarfs entstehen, wenn 

sich die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Pflege durch 

Angehörige verändern bzw. ungünstig entwickeln. 

1.5.8 Freizeiteinrichtungen/Spielplätze 

Freizeit im Sinne von arbeitsfreier Zeit sind Phasen, über die der Einzelne frei verfü-

gen kann und in denen er frei von bindenden Verpflichtungen ist. Diese Zeit steht für 

die Erholung von den Anstrengungen beruflicher und sonstiger Verpflichtungen zur 

Verfügung. Sie wird aber nicht nur dafür, sondern auch für vielfältige andere Aktivitä-

ten genutzt. Freizeiteinrichtungen sind sinngemäß bauliche Anlagen und speziell an-

gelegte Freiflächen, auf denen Freizeit verbracht bzw. einzelnen Freizeitaktivitäten 

nachgegangen werden kann. Für Kinder befinden sich folgende öffentliche und nicht 

öffentliche Kinderspielplätze in der Stadt Arnstein: 

Stadt Arnstein ï Kinderspielplätze (2017) 

Ortschaft Anschrift Baujahr Bemerkung 

öffentliche Kinderspielplätze 

Bräunrode Katersberg 07/2004 Teilweise neue Spielgeräte 

Greifenhagen Dorfstraße 07/2004  

Harkerode Am Brauhof 2000  

Quenstedt Ringstraße vor 2003 Modernisierung in 2016 

Stadt Sandersleben (Anhalt) Schlossstraße 2002  

Stadt Sandersleben (Anhalt) Palm´s Plan 05/2009 Modernisierung erforderlich 

Stadt Sandersleben (Anhalt) OT Roda 1999 Modernisierung erforderlich 

Sylda Kurze Straße 2002 Modernisierung in 2016 

Ulzigerode Ulzigeröder Hauptstr. 01/2007 Modernisierung in 2017 

Stangerode Hahmbergstraße 2014  

Welbsleben Am Bach vor 1990 Neue Spielgeräte in 2010 

Wiederstedt Hardenbergstraße 2016 Neuerrichtung in 2016 

nicht öffentliche Kinderspielplätze in Kita´s und Schulen 

Kita Alterode Hüttenhof 4 1994  

Kita Arnstedt Hauptstraße 16  Errichtung/Eigentümer  
Trägerverein 

Kita Quenstedt Klagesberg 3a 1995 Modernisierung in 2017 

Kita Sandersleben Schlossstraße 23 vor 
1990 

Erneuerung durch Bauhof 2017 

Kita Sylda Alte Dorfstraße 20 2002  

Kita Welbsleben Westerndorfer Str. 5b  Neue Spielgeräte in 2017 

Kita Wiederstedt Schulberg 5  Errichtung/Eigentümer AWO 

Grundschule Welbsleben Westdorfer Str. 5 10/2010  
Quelle: Stadt Arnstein, Bauverwaltung  
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Der Zustand kann insgesamt als gut bezeichnet werden, da Instandhaltungen und 

Modernisierungen regelmäßig durchgeführt wurden. In 2017 soll der öffentliche 

Spielplatz in Ulzigerode sowie die Kita-Spielplätze in Quenstedt und Sandersleben 

erneuert werden. Noch ausstehend ist die Erneuerung der öffentlichen Kinderspiel-

plätze am Palm´s Plan und im Ortsteil Roda in der Ortschaft Stadt Sandersleben 

(Anhalt). Die teilweise Erneuerung von Spielgeräten soll über Spenden finanziert und 

der Einbau sowie die Sanierung der Spielplätze über den Bauhof realisiert werden. 

Kosten werden insofern nicht in den Kapiteln 5 und 6 aufgeführt. 

Weiterhin befinden sich innerhalb der Stadt Arnstein folgende Freizeiteinrichtun-

gen:



Stadt Arnstein - Dorfgemeinschaftshäuser und Kulturräume 

Einrichtung | 
Anschrift | 
Foto 

Mod.-
grad 

(Punk-
te) 

BGF 
(m²) 

Invest. 
Bedarf 
(Tú) *) 

Barrie-
re- 
frei 

(ja/nein) 

Förderung 
(Jahr) 

durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen | 
Gebäudeschäden | 

Hinweise zum Ansatz Investitionsbedarf 

Alterode | Kulturraum Einestr. 9 

 

3 124 0,0 ja 2009 

Sanitär, Elektro, Maler, Fenster, Fußbodenheizung, Dacharbeiten (1994), 
Dachneueindeckung (2009)  
keine wesentlichen Gebäudeschäden, lfd. Instandhaltung erf. | 
Ą der Invest.-Bedarf wird mit 0 ú angesetzt 

Arnstedt | ehem. Gaststätte Winkelstr. 1 

 

1 545 0,0 nein ABM 1999 

nach 1991: Erneuerung der Fenster, WC-Anlage (1992), Innenausbau DG mit 
Dämmung (1998), Erneuerung Heizung, ohne Heizkörper (2001), Erneuerung 
Fußboden (2007) | Dacheindeckung Saal + Gaststätte (2014)  
Ą der Invest-Bedarf wird mit 0 ú angesetzt 

Bräunrode, ĂTurnhalleñ, Bräunröder Hauptstr. 10 

 

7 185 0,0 ja 2000 

Dach, Fassade, Fenster (2002) 
Sanitäranlage, Elektro, Decke, Heizung (2003) | 
laufende Instandhaltung erforderlich | 
Ą der Invest.-Bedarf wird mit 0 ú angesetzt 

Bräunrode | Vereinsraum mit Wohnnutzung, Dorfberg 6 

 

1 697 200,0 ja - 

Kesselerneuerung (2008), Fenster (tlw.) | 
erhebliche Gebäudeschäden, u.a. Feuchtigkeitsschäden | 
Ą grundlegende Instandsetzungs-/ Modernisierungsmaßnahmen erforder-
lich, ca. 200 Tú 

Greifenhagen | Dorfgemeinschaftshaus/Gemeindebüro/Wohnungen, Harzgeröder Str. 13 

 

6 411 0,0 nein 
2002, 
2010 

Dach; Heizung und Fenster (2002), Elektro, Innenausbau, Bäder (2003), Wärme-
dämmung (2010, 2011) |  
laufende Instandhaltung erforderlich | 
Ą der Invest.-Bedarf wird mit 0 ú angesetzt 

Greifenhagen | Klubraum, Weg zum Stockbach 

 

7 83 20,0 ja - 

Anbau WC-Anlage (2005), Fenster (2010) | 
Trockenlegung erforderlich | 
Ą Instandsetzungskosten pschl. 20 Tú 
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Einrichtung | 
Anschrift | 
Foto 

Mod.-
grad 

(Punk-
te) 

BGF 
(m²) 

Invest. 
Bedarf 
(Tú) *) 

Barriere- 
frei 

(ja/nein) 

Förde-
rung 
(Jahr) 

durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen | 
Gebäudeschäden | 

Hinweise zum Ansatz Investitionsbedarf 

Harkerode, Dorfgemeinschaftshaus, Alte Poststr. 18 

 

6 224 0,0 ja 
1998, 
2010 

Dach, Fenster, Heizung, Elektrik, Sanitär (1998), Innenausbau, Küche, Fenster 
(1999), Umbau Saal (2003), Heizung (2010) |  
laufende Instandhaltung erforderlich | 
Ą der Invest.-Bedarf wird mit 0 ú angesetzt 

Quenstedt, Dorfgemeinschaftshaus/Standesamt, Ascherslebener Weg 11 

 

5 591 0,0 ja 
2000, 
2001, 
2009 

Innenausbau, Fenster, Sanitär, Heizung (2000), Dach (2001) ABM | 
geringer Instandhaltungsrückstand | 
Ą der Invest.-Bedarf wird mit 0 ú angesetzt 

Stadt Sandersleben (Anhalt), ehem. Rathaus, Schlossstr. 1 (Ortschaftsbürgermeister, Stadtbibliothek, Gemeinschafts-/Feierräume) 

 

Sanierung im Zuge des 
KSG-Programms |  

Invest.-Bedarf: 260,0 
nein 

2009, 
2010, 
2016 

Erforderliche Instandsetzungs-/ Modernisierungsarbeiten wurden zwischen Bür-
germeister und Ortsbürgermeister abgestimmt. 
Ą der Invest.-Bedarf wird mit 260 Tú angesetzt ( durch Bewilligungen gesi-
chert) 

Stadt Sandersleben (Anhalt), Stadtmuseum, Schlossstr. 2 

 

7 932 0,0 nein 2009 

Sanitär, Heizung, Bodenbelag, Gasanschluss, Hausanschluss AZV (2000), Bitu-
mendach hinten (2002), Fassade, Dach, Fenster (2009) guter Gebäudezustand, 
lfd. Instandhaltung erforderlich 
Ą der Invest.-Bedarf wird mit 0 ú angesetzt 

Stangerode, Dorfgemeinschaftshaus/Gemeindebüro, Talstr. 4 

 

7 323 0,0 ja 

1998, 
2000 

(ABM), 
2010 

Fassade, Heizung OG, Gemeindebüro (1998), Fenster, Dach (2000), Umbau 
KITA (Innenausbau, Decke, Fußböden, Heizung ï 2000/01), Wärmedämmung 
Dach (2010) |  
Instandsetzung (Trockenlegung, Laminaterneuerung) erforderlich 
Ą der Invest.-Bedarf wird mit 0 ú angesetzt 

Stangerode, Schützenhaus, Deistr. 10 

 

k.A. 115 0,0 ja - 

Anbau + Elektrik, Fenster, Dach (1991), Heizung, Erweiterung m. WC-Anbau, 
Innenausbau (1999),  
Fundamente nicht i.O. Risse in Wänden + Fußboden 
(Privatgrundstück, bewirtschaftet durch Verein) 
Ą keine Investitionen 
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Einrichtung | 
Anschrift | 
Foto 

Mod.-
grad 

(Punk-
te) 

BGF 
(m²) 

Invest. 
Bedarf 
(Tú) *) 

Barriere- 
frei 

(ja/nein) 

Förde-
rung 
(Jahr) 

durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen | 
Gebäudeschäden | 

Hinweise zum Ansatz Investitionsbedarf 

Sylda, Dorfgemeinschaftshaus, An der Holler 

 

5 332 70,0 ja 
1994, 
2009 

Um- und Ausbau (Fenster, Sanitäranlagen, Heizung, Böden ï 1994/95), Dach + 
Wärmedämmung (2009) 
Ą guter Gebäudezustand, Kosten zur energetischen Sanierung der Heizung 
werden durch die Stadt mit 70.000 ú angegeben 

Ulzigerode, Dorfgemeinschaftshaus, Ulzigeröder Hauptstr. 25a 

 

4 359 0,0 ja 
1999, 
2000, 
2004 

Dach Gaststätte (1999), Fenster Saal, Fassade (2000), Elektroheizung, WC 
(2002), Dach Saal (2004) 
Ą guter Gebäudezustand, Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlage 
werden durch die Stadt mit 25 Tú angesetzt 

Ulzigerode, Gemeindefeierraum mit Wohnnutzung, Ulzigeröder Hauptstr. 14 

 

k.A. 95 0,0 ja 

1998, 
1999 

Dacheindeckung (1998), Trockenlegung, Fenster,  (1999), Wohnungsmodernisie-
rung (2001) 
Ą guter Gebäudezustand, lfd. Instandhaltung erf.,  
der Invest.-Bedarf wird mit 0 ú angesetzt 

Welbsleben, Einetalhalle, Am Schützenplatz 1 

 

6 393 70,0 ja 2001 

Dach, Elektro, Fenster, Sanitär, Fliesen (2001), EZH Heizungsumbau (2003) 
Ą guter Gebäudezustand, Kosten zur energetischen Fassadensanierung 
werden von der Stadt mit 70.000 ú angegeben 

Welbsleben, Jugendclub, Am Schützenplatz 1 

 

0 140 190,0 ja 

 keine Modernisierungsmaßnahmen seit 1990 durchgeführt | 
Grundsanierung (Gebäudehülle, Haustechnik, Innensanierung) erforderlich | 
Ą Invest.-Bedarf 190 Tú 

Wiederstedt, Dorfgemeinschaftshaus, Schäfergasse 8 

 

k.A. 625 0,0 nein 
ABM  
1998-
2000 

Dach, Fenster, Sanitär, Bodenbelag (1999), Elektro, Heizung (1999/2000) 
Ą guter Gebäudezustand, Invest.-Bedarf = 0 ú 
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Einrichtung | 
Anschrift | 
Foto 

Mod.-
grad 

(Punk-
te) 

BGF 
(m²) 

Invest. 
Bedarf 
(Tú) *) 

Barriere- 
frei 

(ja/nein) 

Förde-
rung 
(Jahr) 

durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen | 
Gebäudeschäden | 

Hinweise zum Ansatz Investitionsbedarf 

Wiederstedt, Turnhalle, Hardenbergstr. 

 

5 156 0,0 ja 

1995 
1996 
2005 

Heizung (1995/96), Dach und Fassade (2005) |  
knarrende Fußbodenbeläge, dünne Innenwände mit schlechter Schalldämmung | 
Ą guter Gebäudezustand, Invest.-Bedarf = 0 ú 

*) Die überschlägigen Instandsetzungs-/ Modernisierungskosten wurden in Abstimmung mit der Stadt Arnstein ermittelt, sie ersetzen keine ordentliche Kostenermittlung nach DIN 276 

Fotos: Stadt Arnstein | SALEG mbH 

Quelle: Stadt Arnstein, eigene Statistik | BKI Baukosten 2014 Altbau | eigene Zusammenstellung 



Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Modernisierungsaufwendungen für Dorfge-

meinschaftshäuser und Kulturräume in Abhängigkeit vom Modernisierungsstand und 

der Größe des Objektes unterschiedlich sind, wobei nicht jede technisch mögliche 

Modernisierung auch zweckmäßig ist. Grundsätzlich kann den Gemeinbedarfsein-

richtungen ein guter Gebäudezustand attestiert werden. 

Angesichts einer sinkenden Einwohnerschaft sollte für die Zukunft besonderer Wert 

auf eine gleichmäßige Verteilung der Einrichtungen im Stadtgebiet und auf den Ab-

bau von ĂDoppelstrukturenñ gelegt werden. Dies kann z.B. bedeuten, dass räumlich 

getrennte Einrichtungen wie Dorfgemeinschaftshaus, Jugendclub und Feierraum 

zweckmäßiger Weise unter einem Dach vereint werden könnten.  

 



Stadt Arnstein - Sport- und Freizeitanlagen 

Einrichtung | 
Anschrift | 
Foto 

Mod.-
grad 

(Punkte) 

BGF 
(m²) 

(Geb.) 

Invest. 
Bedarf 
(Tú) *) 

Barriere- 
frei 

(ja/nein) 

Förde- 
rung 
(Jahr) 

Durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen (Jahr) | 
Hinweise zum Ansatz Investitionsbedarf 

Alterode, Motorsportanlage, Auf dem Osterberg 

 

Privatgrundstück, bewirtschaftet durch Verein Vorort 

Alterode, Sportplatz m. Sportlerheim u. Kegelbahn, Hinter den Gärten 

 

k.A. 365 0,0 ja 
2001/02 
2009/10 

Neubau GT II (2001/02) ï keine Mod.-Maßnahmen 
Neubau GT III (2009/10) ï keine Mod.-Maßnahmen | 
guter Gebäudezustand (Neubau), laufende Instandhaltung erforderlich | 
Ą Investitionsbedarf = 0 ú 

Alterode, Festbühne, Am Schießplatz 

 

k. A. 204 25,0 ja 1996 
Neubau von 1996 (keine Gebäudeschäden) | 
Erneuerung Holzboden + lfd. Instandhaltung erforderlich | 
Ą Investitionsbedarf = 25,0 ú 

Alterode, Kleine Bühne, Am Schießplatz 

 

k.A. 21 0,0 ja - 
Erneuerung Dacheindeckung (1990) | 
lfd. Instandhaltung erforderlich | 
Ą Investitionsbedarf = 0 ú 

Alterode, Waldbad 

 

bewirtschaftet durch Förderverein 
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Einrichtung | 
Anschrift | 
Foto 

Mod.-
grad 

(Punkte) 

BGF 
(m²) 

(Geb.) 

Invest. 
Bedarf 
(Tú) *) 

Barriere- 
frei 

(ja/nein) 

Förde- 
rung 
(Jahr) 

Durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen (Jahr) | 
Hinweise zum Ansatz Investitionsbedarf 

Arnstedt, Sportplatz mit Sportlerheim, Arnstedter Str. 28 b 

 

2 205 0,0 ja 1997 

Erneuerung Elektro, Sanitär (1994), Heizung (1996), Anbau WC-Trakt, Fens-
ter, Rollläden (1997) | 
lfd. Instandhaltung erforderlich 
Ą Investitionsbedarf = 0 ú 

Bräunrode, Sportplatz mit Sportlerheim, Sandhöhe 4 

 

9 173 50,0 ja - 

Erneuerung Elektro, Nachtspeicherheizung, Sanitär, Fliesen (1996), Anbau, 
Dach ((2008/09), Fassade (2010), Kunststofffenster (?) | 
Restarbeiten erforderlich (Fassade, Fußböden, Wände) | 
Ą Investitionsbedarf insgesamt = 50 Tú 

Harkerode, Sportplatz mit Sportlerheim, Brauhofwiesen 

 
3 143 50,0 nein 2010 

Erneuerung Heizung (2003), Fenster, Türen (2010) |  
Fassadensanierung + Dachneueindeckung erforderlich 
Ą Investitionsbedarf = 50 Tú 

Quenstedt, Sportplatz mit Sportlerheim, Zum Sportplatz 37 

 

2 136 40,0 ja - 
Erneuerung Elektrik (1999), Sanitäranlage (2000), Fenster (?) |  
Fassadeninstandsetzung erforderlich  
Ą Investitionsbedarf = 40 Tú 

Stadt Sandersleben (Anhalt), Sportplatz mit Sportlerheim und Kegelbahn, Schlossstr. 23 

 

5 816 0,0 ja 
2005 
2009 

Heizung (1993), Fenster Kegelbahn, Umbau Duschraum (2005), Zwischen-
dach (2006), Dach Gaststätte/Sportlerheim (2007), Dämmung Fassade + 
Dach Sportlerheim (2009) | 
guter Gebäudezustand, laufende Instandhaltung erforderlich | 
Ą Investitionsbedarf = 0 ú 
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Einrichtung/ 
Anschrift 

Mod.-
grad 

(Punkte) 

BGF 
(m²) 

(Geb.) 

Invest. 
Bedarf 
(Tú) *) 

Barriere- 
frei 

(ja/nein) 

Förde- 
rung 
(Jahr) 

Durchgeführte Modernisierungsmaßnahmen (Jahr) | 
Hinweise zum Ansatz Investitionsbedarf 

Stadt Sandersleben (Anhalt), Sporthalle, Schlossstr. 23 

 

4 545 260,0 ja 
1997 

2000/01 

Heizung, Sanitär (1995), Fußboden (1997), Fenster, Malerarbeiten (2000), 
Dach (2001) 
Ą Investitionsbedarf = 260 Tú 

Stadt Sandersleben (Anhalt), Bühne an der Sporthalle, Schlossstr. 23 

 

1 k.A. 0,0 ja - 
guter Gebäudezustand, laufende Instandhaltung erforderlich 
Ą Investitionsbedarf = 0 ú 

Welbsleben, Sportplatz mit Sportlerheim und Kegelbahn, Birkenweg 1 

 

5 388 30,0 ja 
1993 
2000 

Heizung (1993), Duschen (1997), Dach (2000), Umbau WC (2002), Fens-
ter/Türen (2008) |  
Trockenlegung + Austausch einzelner Fenster erforderlich 
Ą Investitionsbedarf = 30 Tú 

Welbsleben, Sporthalle, Welbslebener Hauptstr. 21 

 
4 535 0,0 ja 

2005 
2009 

Heizung (1995/96/2009), Dach und Fassade (2005) |  
guter Gebäudezustand, laufende Instandhaltung erforderlich | 
Ą Investitionsbedarf = 0 ú 

*) Die überschlägigen Instandsetzungs-/ Modernisierungskosten wurden in Abstimmung mit der Stadt Arnstein ermittelt, sie ersetzen keine ordentliche Kostenermittlung nach DIN 276 

 

Fotos: Stadt Arnstein | SALEG mbH 

Quelle: Stadt Arnstein, eigene Statistik | BKI Baukosten 2014 Altbau | eigene Zusammenstellung 
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Eine Typisierung der Freizeiteinrichtungen macht deutlich, dass es innerhalb der 

Einheitsgemeinde bauliche Anlagen, wie z.B. Dorfgemeinschaftshäuser, Sporthal-

len und ïplätze mit Sportlerheimen und Räumlichkeiten für gemeinsame Aktivitäten 

gibt. Jeder der 12 Ortschaften verfügt über derlei Anlaufpunkte. Die Freizeiteinrich-

tungen ermöglichen Vereinsaktivitäten und (Familien)Feierlichkeiten bzw. sind auf 

spezielle Altersgruppen hin ausgerichtet. Sie sind innerhalb der Flächengemeinde für 

die Identifikation der Einwohner mit ihrer Stadt und der jeweiligen Ortschaft von Be-

deutung.  

Städtebauliche Kennzahlen für die Ermittlung des Bedarfs an Sportplatzfläche sind 

in den ĂRichtlinien f¿r die Schaffung von Erholungs-, Spiel- und Sportanlagenñ des 

Deutschen Sportbundes mit rd. 4,6 m² Sportbedarfsfläche je Einwohner verankert. 

Für die Bedarfsermittlung wird die Sportart Fußball herangezogen, die in der Stadt 

Arnstein unter den flächenbeanspruchenden Sportarten dominiert. Entsprechend DIN 

18035-1 (Sportplätze) umfasst ein Fußballfeld von 70 m x 109 m somit eine Fläche 

von 7.630 m². Hiernach ergibt sich für das Jahr 2016 ein Bedarf von etwa vier Fuß-

ballfeldern.46 Mit sieben Sportplätzen ist die Stadt Arnstein daher rechnerisch über-

versorgt. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass Arnstein als Flächengemeinde im 

Vergleich zu anderen kompakt besiedelten Kommunen eine sehr kleinteilige und dis-

perse Siedlungsstruktur aufweist, so dass gerade für Kinder und Jugendliche die 

Sportplätze in den anderen Ortschaften teilweise nur mit größerem Aufwand erreich-

bar sind. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass die Plätze nicht immer der für die Er-

mittlung herangezogenen Normgröße von 70 x 109 m entsprechen. Die den Sport-

plätzen zugeordneten Sportlerheime befinden sich i.d.R. in einem guten Zustand, 

weisen aber in Teilbereichen Sanierungsbedarf auf. Die Sportlerheime in Alterode, 

Stadt Sandersleben (Anhalt) und Welbsleben verfügen auch über eine Kegelbahn. 

Als besonders zweckmäßig ist die beabsichtigte Sanierung der Sporthalle in der Ort-

schaft Stadt Sandersleben (Anhalt) zu bezeichnen, da Sandersleben trotz starker 

Einwohnerrückgänge die größte Einwohnerzahl aller Ortschaften in der Stadt Arn-

stein mit 1.604 EW aufweist und durch die Sanierung bzw. den Umbau wichtiger 

Gemeinbedarfseinrichtungen wie Kita, ehemaliges Rathaus (Umbau zum Bürger-

haus) und Turnhalle wichtige Haltefaktoren geschaffen werden. 

Ergänzend befindet sich in der Ortschaft Stangerode ein vor allem für touristische 

Zwecke genutztes Wildgehege sowie in Alterode die Motorsportanlage ĂAuf dem Os-

terbergñ des Motorsportclubs Alterode. Zudem befindet sich in diesem Ortsteil ein 

vom Förderverein betriebenes Waldbad. Der Landkreis Mansfeld-Südharz weist in 

seiner Stellungnahme vom 26.01.2017 darauf hin, dass die Wasserwerte nicht mehr 

den Anforderungen der DIN 19643 (Aufbereitung von Schwimm- und Badebecken-

wasser) entsprechen. Eine Gesundheitsgefährdung der Badenden konnte bisher 

ausgeschlossen werden, dennoch wird empfohlen mittel- bis langfristig eine Sanie-

rung der Wasseraufbereitungsanlage zu prüfen, um dem Freizeit- und Erholungsbe-

                                                           
46

 der Bedarf von 4,2 Fußballfeldern ermittelt sich wie folgt: (6.795 EW x 4,6 m²) : 7.630 m² 



Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept der Stadt Arnstein - IGEK Stadt Arnstein 2030 92 
Beschlossen durch den Stadtrat am 07.09.2017 

 
 

dürfnis Rechnung zu tragen.47 Durch die Aufrechterhaltung des Waldbades wird den 

Anforderungen der Daseinsvorsorge entsprechend städtebaulicher Kennzahlen nach 

Müller entsprochen,48 wonach in Kommunen ab 5.000 Einwohnern ein Freibad zur 

Verfügung stehen sollte.  

Angesichts verschiedener Kriterien (Auslastung, baulicher Zustand/ Investitionsbe-

darf, Barrierefreiheit, Bewirtschaftungskosten) und der zukünftigen Bevölkerungsent-

wicklung ist der Erhalt der Freizeiteinrichtungen zu prüfen. Hierbei ist auch das Erfor-

dernis der ĂGleichwertigkeit der Lebensverhªltnisseñ in die Betrachtung mit einzube-

ziehen. Wo noch nicht geschehen, ist eine weitere Einbindung/Beteiligung der Verei-

ne zu prüfen, um den Erhalt der Freizeiteinrichtungen langfristig sichern zu können.  

1.5.9 Brandschutz (freiwillige Feuerwehren) 

Die Organisation des Brandschutzes stellt eine übertragene Aufgabe im eigenen 

Wirkungskreis dar (Pflichtaufgabe). Die Stadt Arnstein hat als Träger der Freiwilligen 

Feuerwehren somit die Aufgabe, eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszu-

rüsten, zu unterhalten und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtun-

gen auszustatten sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung Sorge zu tra-

gen. Grundlage dieser Tªtigkeit ist die ĂRisikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanñ 

der Stadt Arnstein vom Juni 2012. Hiernach verfügt die Freiwillige Feuerwehr (FF) 

Arnstein über 403 Mitglieder, wovon 198 Mitglieder im Einsatzdienst tätig sind. Die 

durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung beträgt von Montag bis Freitag 

(06:00 bis 18:00 Uhr) 53 Einsatzkräfte und von Montag bis Freitag (18:00 bis 06:00 

Uhr) sowie an Sonnabend, Sonntag und Feiertag 85 Einsatzkräfte. Dabei kann das 

gesamte Gemeindegebiet in einer Eintreffzeit von maximal 12 Minuten erreicht wer-

den. Im Durchschnitt absolviert die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Arnstein rund 77 

Einsätze pro Jahr, von denen 95 Prozent der Einsatzorte innerhalb der Gemeinde-

gebietsgrenzen liegen.49 Aufgrund der relativ großen Entfernungen zwischen einzel-

nen Ortschaften, werden alle 11 Feuerwehrstandorte50 benötigt, um die Anforderun-

gen räumlicher Erreichbarkeiten an den Ersteinsatz und die folgende Sicherstellung 

des Einsatzes zu gewährleisten. Grundsätzlich können die Mindestanforderungen für 

den Grundschutz in der Gemeinde nach MindAusrVO-FF mit den vorhandenen Kräf-

ten und Mitteln erfüllt werden. Insgesamt stehen acht Löschgruppenfahrzeuge und 

14 Lösch- und Sonderfahrzeuge in der Gemeinde zur Verfügung. Allerdings ist in den 

Ortsfeuerwehren Arnstedt, Bräunrode, Greifenhagen, Harkerode, Stangerode und 

Welbsleben tagsüber ein selbständiges Handeln für den Ersteinsatz nicht möglich.51 

Nachts, Sonnabends, Sonntags und an den Feiertagen sind die Ortsfeuerwehren in 

Stangerode, und Welbsleben ebenfalls nicht eigenständig für den Ersteinsatz ein-

                                                           
47

 Stellungnahme Landkreis Mansfeld-Südharz, Amt für Gesundheit, SG Gesundheitsaufsicht, vom 26.01.2017 
48

 W. Müller, Städtebau, S. 149 (1979) 
49

 Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplan der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein (2012), S 16ff 
50

 Stand: Mai 2016 
51

 Die Ortsfeuerwehr Welbsleben besteht rechtlich noch, wurde aber nach Quenstedt ausgegliedert (Mitteilung 
Stadt Arnstein, Bauverwaltung, vom 25.05.2016) 
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satzfähig. Die Ergänzung durch weitere Einsatztechnik ist in diesen Gebieten not-

wendig, so dass die Mindestanforderung (Gruppe) sichergestellt wird.52 Aufgrund der 

zu geringen Einsatzstärke bzw. fehlenden Besetzung aller notwendigen Funktionen 

wird im Brandschutzbedarfsplan die Zusammenarbeit einiger Ortsfeuerwehren vor-

geschlagen. Dazu gehören die Standorte Arnstedt bzw. Welbsleben mit Quenstedt53, 

Bräunrode mit Greifenhagen, Harkerode mit Sylda, Stangerode mit Alterode sowie 

Wiederstedt mit Sandersleben. Vor diesem Hintergrund (geringe Einsatzstärke) ist 

die Ortsfeuerwehr in Ulzigerode bereits aufgelöst worden, was mit Einwohnerzahlen 

unter 200 Personen durch das Brandschutzgesetz (BrschG LSA) abgesichert ist.54 

Stadt Arnstein - Einsatzstärke der Freiwilligen Feuerwehr 

Ortsfeuerwehr 
Einsatzstärke 

Grundlage Ist Soll (300 % Ausfall) 

Alterode Staffel (1/5) 21 18 

Arnstedt Staffel (1/5) 21 18 

Bräunrode Staffel (1/5) 13 18 

Greifenhagen Staffel (1/5) 10 18 

Harkerode Staffel (1/5) 14 18 

Quenstedt Gruppe (1/8) 23 27 

Stadt Sandersleben (Anhalt) Gruppe (1/8) 31 27 

Stangerode Staffel (1/5) 10 18 

Sylda Staffel (1/5) 27 18 

Welbsleben *) Staffel (1/5) 7 18 

Wiederstedt Staffel (1/5) 13 18 

Stadt Arnstein 190 216 

*) Standort Welbsleben besteht rechtlich noch, wurde aber nach Quenstedt ausgegliedert 

Quelle: ergänzt nach Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplan der Einheitsgemeinde  

Stadt Arnstein (2012), S. 52  

Neben der eigentlichen Aufgabe der Brandbekämpfung kommt den Feuerwehren 

auch eine wichtige Bedeutung zur Ausgestaltung des gesellschaftlichen Lebens in 

den Ortschaften zu. Hierbei sind insbesondere die Kinder- und Jugendfeuerweh-

ren von Bedeutung, die neben der Nachwuchsförderung auch die Identifikation von 

Kindern und Jugendlichen mit ihrem Heimatort stärken können. Kinder- und Jugend-

feuerwehren gibt es an den Standorten Alterode, Arnstedt, Harkerode, Quenstedt, 

Stadt Sandersleben (Anhalt) und Sylda. Langfristig ist die Nachwuchsförderung be-

deutsam, um auch zukünftig die erforderliche Sollstärke bereitstellen zu können. In 

2012 waren nur knapp die Hälfte der Mitgliederzahl aktive Einsatzkräfte, während 30 

Prozent der Alters- und Ehrenabteilung angehörte. Hinsichtlich der technischen 

Ausstattung entspricht die Fahrzeugtechnik der Ortsfeuerwehren in Arnstedt, Bräun-

rode, Sylda und Wiederstedt nicht mehr den Anforderungen der DIN-Norm. In diesem 

Zusammenhang ist mittelfristig folgende Ersatzbeschaffung vorgesehen. 
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 Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplan der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein (2012), S. 46 
53

 Bereits vollzogen 
54 Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplan der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein, Juni 2012, S. 56 
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Stadt Arnstein - Mittelfristige Fahrzeug-Ersatzbeschaffung 

Ortsfeuerwehr Fahrzeugtyp Jahr ca.-Kosten Fördermittel Eigenmittel 

Stadt Sandersleben 
(Anhalt) 

LF-16-TS 2020 
300.000 85.000 215.000 

Quelle: Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplan der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein (2012), S. 50 mit 

Ergänzungen 

Die 11 Feuerwehrgerätehäuser der Ortsfeuerwehren in der Stadt Arnstein entspre-

chen nicht vollständig der DIN 14092-1. Allerdings wird ein Großteil der dafür ange-

wendeten Einstufungskriterien an den Standorten in Alterode, Arnstedt und Sylda 

erfüllt. Den baulichen Anforderungen nicht entsprechend, aber mit Schulungs- und 

Sanitärräumen ausgestattet sind die Ortsfeuerwehren in Quenstedt, Sandersleben 

und Wiederstedt. In Bräunrode, Greifenhagen, Harkerode, Stangerode sowie Welbs-

leben sind die Feuerwehrgerätehäuser in Garagen untergebracht. Maßnahmen und 

Kosten zur Behebung von baulichen Defiziten werden in der Risikoanalyse und 

Brandschutzbedarfsplan der Stadt Arnstein nicht benannt, sondern wurden hier 

überschlägig aus Daten der Gebäudebestandsbewertung ermittelt.55 

Stadt Arnstein ï Kosten zur DIN-gerechte Anpassung von Feuerwehrgebäuden 

Ortschaft | 
Anschrift | 

Foto 

Mod.- 
Grad 

(Punkte) 

BGF/BRI 
(m² / m³) 

Invest. 
Bedarf 
(Tú) *) 

Durchgeführte Sanierungsmaßnahmen | 
Baumängel | Hinweise 

Alterode, Wende 8 

 

0 
618 m³ 

BRI 
0,0 DIN 14092-1 wird größtenteils eingehalten 

Arnstedt, Kirchweg 2 

 

0 
266 m² 
BGF 

0,0 DIN 14092-1 wird größtenteils eingehalten 

Bräunrode, Braunröder Hauptstr. 15 

 

3 
829 m³ 

BRI 
50,0 

Heizungsern. (1991/2009.), Umbau Feuer-
wehr u. Schulraum (2002) | Dach- u. Fens-
tererneuerung (EG) erf. | Entspricht nicht 
den baul. Anforderungen (Garage) 

Greifenhagen, Dorfstr. 5 (auf Bauhofgelände) 

 
1 

287 m² 
BRI 

30,0 
Fassaden- und Estrichsanierung erforder-
lich | Unterbringung in Garage 

Harkerode, Alte Poststr. 

 

0 
295 m³ 

BRI 
60,0 

Seit Errichtung 1938 wurden keine Moder-
nisierungsmaßnahmen durchgeführt, u.a. 
fehlt ein Sanitärbereich | Unterbringung in 
Garage 

Quenstedt, Zur Feuerwehr 1a 

 

7 
2.269 m³ 

BRI 
200,0 

Sanitäranlage, Heizung, Hausanschlüsse, 
Sozialräume, Fenster, tlw. (1999/2000), 
Schulungsraum (2001), Dach (2009), An-
bau Treppenhaus (2010/2011) | Nicht den 
baulichen Anforderungen entsprechend 
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 Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplan der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein (2012), S. 58 
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Ortschaft | 
Anschrift | 

Foto 

Mod.- 
Grad 

(Punkte) 

BGF/BRI 
(m² / m³) 

Invest. 
Bedarf 
(Tú) *) 

Durchgeführte Sanierungsmaßnahmen | 
Baumängel | Hinweise 

Stadt Sandersleben (Anhalt), Florianstr. 8 

 

9 
2.154 m³ 

BRI 
300,0 

Flachdach m. Dämmung (1996), Anbau 
(1998/2000), Heizung (2001), Fassade 
(2002), Fenster (2004) | nicht den baulichen 
Anforderungen entsprechend 

Sylda, Am Friedhof 

 

0 
203 m² 
BGF 

0,0 
Baujahr 2002; 
DIN 14092-1 wird größtenteils eingehalten 

Welbsleben, Harkeröder Str. 

 

0 
362 m³ 

BRI 
0,0 

Baujahr: 2005; Unterbringung in Garage 
Ą Technik + Personal nach Quenstedt 
zugeordnet 

Wiederstedt, Hohlweg 6 

 

8 
1.245 m³ 

BRI 
250,0 

Heizung (1996), Anbau (1998/1999), Sani-
tär, Elektro (2000), Dach, Heizung (2009) |  
nicht den baulichen Anforderungen ent-
sprechend, aber mit Schulungs-
/Sanitärräumen ausgestattet  

*) Die überschlägigen Instandsetzungs-/ Modernisierungskosten wurden in Abstimmung mit der Stadt Arnstein ermit-

telt, sie ersetzen keine ordentliche Kostenermittlung nach DIN 276 

Fotos: SALEG mbH | Stadt Arnstein 

Quelle: Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplan (2012) | Stadt Arnstein | BKI Baukosten 2014 Altbau | eigene Zu-

sammenstellung 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Freiwillige Feuerwehr Arnstein in jeder Ort-

schaft einen Standort führt und technisch adäquat ausgestattet ist. Die größte Her-

ausforderung liegt im demografischen Wandel und der Bereitstellung der notwendi-

gen Einsatzstärke insbesondere zu den Tageszeiten. Mittel- und langfristig könnten 

bei einer ungünstigen Entwicklung Schließungen von einzelnen Standorten notwen-

dig werden; hiervon sind insbesondere diejenigen Ortsteile bedroht, die keine Kinder- 

und Jugendfeuerwehrausbildung anbieten. Die kontinuierliche Nachwuchsförderung 

wird deshalb von zentraler Bedeutung für die Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr 

sein. Nach weiterer Konkretisierung von Kosten für den DIN-gerechten Umbau der 

Feuerwehrhäuser sind diese im Zuge der Fortschreibung in das IGEK zu überneh-

men (Pflichtaufgabe).  
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1.5.10  Bauhöfe 

Bedingt durch den Prozess des Zusammenschlusses von ehemals eigenständigen 

Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Wipper-Eine zur Stadt Arnstein im Jahr 

2010 sowie durch die Größe des Stadtgebietes, befinden sich acht eigenständige 

Bauhöfe in der Stadt Arnstein. 

Stadt Arnstein - Bauhöfe  

Ortschaft | Anschrift 
Mod.-
Grad 

BGF/BRI 
(m²/m³) 

Kosten 
(ú) 

Bräunrode, Willeröder Weg 0 143 m³ BRI - 

Greifenhagen, Dorfstr. 5 0 106 m² BGF - 

Harkerode, Alte Poststr. 45 k.A. k.A. - 

Quenstedt, Arnstedter Str. 2a 0/7 1.264 m³ BRI - 

Stadt Sandersleben (Anhalt), Ascherslebener Str. 13 k.A. 118/246 m² BGF - 

Stangerode, Bauernstr. 7 k.A. k.A. - 

Sylda, Ring 2 1 134 m³ BRI - 

Sylda, Harzweg (Feldscheune ï Lagestätte f. Bauhof)   100.000  

Ulzigerode, Ulzigeröder Hauptstr. 22 0 230 m³ BRI 8.000 
Quelle: Stadt Arnstein 

Weiterhin befinden sich an in den übrigen vier Ortschaften ebenfalls Bauhofmitarbei-

ter, die über einen eigenen Aufenthaltsraum mit technischer Ausrüstung verfügen.  

Der in der Regel geringe Modernisierungsgrad der baulichen Anlagen der Bauhöfe 

stellt keinen Mangel dar, da an die Gebäude diesbezüglich keine hohen Anforderun-

gen gestellt werden (Nutzung als Unterstand, Lager, Aufenthaltsraum für Winterein-

sätze). Instandhaltungsarbeiten werden überwiegend in Eigenregie durch die Bau-

hofmitarbeiter durchgeführt. Lediglich am Gebäude der Feldscheune in Sylda sind 

größere Arbeiten durchzuführen, wobei Dachstuhl und Dacheindeckung erneuert 

werden müssen. Das ca. 95 x 18 m große Gebäude hat eine Innenhöhe von bis zu 

9,5 m und stellt aufgrund dieser Dimensionen eine wichtige Lagerstätte für die Stadt 

insgesamt dar. Ebenso ist eine Erneuerung des Weichdaches am Stützpunkt der 

Gemeindearbeiter in Ulzigerode (Außenstelle Bauhof) erforderlich. Diese Kosten 

werden mit 8 Tú angesetzt. 

Als schwach besiedelte Flächengemeinde will die Stadt Arnstein am Grundsatz der 

dezentralen Verteilung ihrer Bauhöfe festhalten. Hierdurch werden die bestmöglichen 

Voraussetzungen für einen schnellen und effizienten Einsatz (z.B. Winterdienst) bei-

behalten. 

1.5.11  Religiöse Infrastruktur/Friedhöfe 

Die Stadt Arnstein gehört zur Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland sowie zum 

Bistum Magdeburg (römisch-katholisch), deren Mitgliederzahlen anteilig 18,7 (evan-

gelische Christen) bzw. 3,3 Prozent (Katholiken) an der jeweiligen Gesamtbevölke-

rung umfassen. Auf die Stadt Arnstein übertragen bedeutet dies, dass 2016 bei 

6.795 Einwohnern etwa 1.270 evangelische Christen und 225 Katholiken konfessio-

nell gebunden waren. Überschlägig kann somit von etwa 1.500 konfessionell gebun-
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denen Einwohnern in der Stadt Arnstein ausgegangen werden. Dies entspricht etwa 

22 Prozent der Einwohner im Jahr 2016. Die evangelischen Kirchenmitglieder aller 

Ortschaften sind dem Evangelischen Pfarrbereich Welbsleben und Hettstedt zuge-

ordnet, die wiederum zum Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda zählen. Die Katholische 

Kirche und ihre Gemeinde im Ortsteil Stadt Sandersleben (Anhalt) werden von der 

Pfarrei St. Michael, Aschersleben, betreut. Die Pfarrei St. Michael umfasst die Kir-

chengemeinden Aschersleben, Alsleben, Güsten und Umland und wurde 2010 neu 

als Pfarrei umschrieben. Der Sitz des Pfarrbüros ist in der Stadt Aschersleben (Mit-

telzentrum).  

Stadt Arnstein - Kirchen 

Ortschaft Name der Einrichtung 
Mit- 

glieder 
regelmäßige Veranstaltungen 

Alterode Ev. Kirche St. Veit (St. Vitus) 115 
Gottesdienst 14-tägig, u.a. Kin-
dertreff, junge Gemeinde 

Arnstedt 
Ev. Kirche St. Mauritius 
Winterkirche (nicht nutzbar) 

105 Gottesdienst 14-tägig 

Bräunrode Ev. Kirche St. Nikolaus 113 
Gottesdienst 14-tägig, 
Literarisches Café 

Harkerode Ev. Kirche St. Johannes 55 Gottesdienst 1 x monatlich 

Quenstedt Ev. Kirche St. Bonifatius 160 Gottesdienst 14-tägig 

Sandersleben (Anh.) Ev. Kirche St. Marien k.A. Vakanz der Pfarrstelle 

Stangerode Ev. Kirche St. Salvatoris 65 Gottesdienst 

Sylda Ev. Kirche St. Marien 125 Gottesdienst 14-tägig 

Ulzigerode Ev. Kirche St. Peter und Paul 52 
Gottesdienst (2 x jährlich Weih-
nachten und Ostern) 

Welbsleben 
Ev. Kirche St. Clemens und 
Juliana  
Pfarrhaus mit Winterkirche 

198 
Gottesdienst 14-tägig, Kindertreff, 
Frauenkreis 

Wiederstedt Ev. Klosterkirche St. Marien k.A. k.A. 

Quelle: Evangelischer Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda. http://www.kirchenkreis-eisleben-

soemmerda.de/lilac_cms/de/2708,,gemver,ort_details,2,32,148/Pfarrbereiche-und-Kirchengemei/Mansfelder-

Land/Pfarrbereich-Welbsleben/ | Eigene Zusammenstellung 

Kirchen in Arnstedt, Sandersleben und Wiederstedt 

 
Fotos: SALEG mbH 

  

Entsprechend der historisch gewachsenen Struktur, befindet sich in jeder der 12 Ort-

schaften ein Friedhof. Die Friedhofsfläche liegt meist unter einem Hektar. Nur die 

Ortschaften Quenstedt, Stadt Sandersleben (Anhalt) und Welbsleben verfügen über 

größere Friedhöfe. Entscheidend für eine adäquate Versorgung ist die pro Einwohner 

zur Verfügung stehende Friedhofsfläche. Diese liegt im Schnitt für die Stadt Arnstein 

bei etwa 15 m² pro Einwohner und weist eine Varianz zwischen 7 und fast 30 m²/EW 
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auf. Mit Beginn des Jahres 2017 hat der Stadtrat die 1. Änderung der Friedhofssat-

zung dahingehend beschlossen, dass auf den Friedhöfen der Ortschaften Stadt 

Sandersleben (Anhalt), Sylda, Wiederstedt (Oberdorf/An der Kirche) und Welbsleben 

Bereiche für halbanonyme Feuerbestattungen zusätzlich zur Verfügung stehen, 

um der aktuellen Nachfrage zu entsprechen. Über die weitere Errichtung halbanony-

mer Grabstätten entscheidet die Stadt Arnstein ab dem Jahr 2018.56 

Stadt Arnstein - Kommunale Friedhöfe 2016 

Ortschaft 
Einwohner 

(2016) 
Fläche (ha) 

Fläche 
(m²/EW) 

Trauerhalle 

Mod.- 
Grad 

(Punkte) 

BGF 
(m²) 

Alterode 437 0,67 15,3 0 87 

Arnstedt  501 0,73 14,6 3 88 

Bräunrode 408 0,45 11,0 0 76 

Greifenhagen 232 0,27 11,6 0 63 

Harkerode 292 0,30 10,3 0 52 

Quenstedt 780 1,20 15,4 3 71 

Stadt Sandersleben (Anhalt) 1604 1,50 9,4 3 146 

Stangerode 308 0,90 29,2 0 78 

Sylda 441 0,87 19,7 0 76 

Ulzigerode 176 0,38 21,6 0 60 

Welbsleben 602 1,11 18,4 3 90 

Wiederstedt 1.014 0,70 6,9 k.A. 94 

Summe/Durchschnitt: 6.795 9,08 15,3  

Quelle: Stadt Arnstein, Fachbereich Bau (E-Mail vom 29.02.2016) 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die konfessionelle Bindung in der Stadt 

Arnstein, wie in den Neuen Bundesländern allgemein, eher gering ist und rechne-

risch bei ca. 22 Prozent der Einwohner liegt. Dennoch sind beide Kirchen Träger von 

Einrichtungen in der Stadt. Die Heimvolkshochschule in Alterode befindet sich in 

Trägerschaft der evangelischen Kirche und die katholische Wohlfahrtsorganisation 

Caritas tritt als Träger für das Kinder- und Jugendheim in der Ortschaft Stadt San-

dersleben (Anhalt) auf. Die überwiegend evangelisch geprägte religiöse Infrastruktur 

an Kirchenhäusern verteilt sich über die einzelnen Ortsteile. Als zentraler Anlaufpunkt 

der evangelischen Gemeinde befindet sich ein Büro im Pfarrhaus Welbsleben. Jede 

Ortschaft verfügt traditionell über einen Friedhof, so dass insgesamt etwa 9 ha Fried-

hofsfläche in der Stadt zur Verfügung stehen. Dies entspricht aktuell einer Versor-

gung von gut 15 m² Friedhofsfläche pro Einwohner und übersteigt den bundesweiten 

Durchschnitt von 5,07 m² ganz erheblich.57 Somit ist absehbar, dass bei weiter ab-

nehmender Einwohnerschaft der Bedarf an Friedhofsfläche weiter zurückgehen wird, 

so dass u.U. die die Zusammenlegung bzw. die Verkleinerung von Friedhöfen zu prü-

fen ist.  

                                                           
56

 1. Änderung der Satzung über die Benutzung der gemeindeeigenen Friedhöfe in der Stadt Arnstein (Fried-
hofssatzung der Stadt Arnstein), Beschluss vom 09.02.2017. 
57

 http://www.ikh.biz/kommunalberatung/friedhofswesen/kennzahlen-friedhoefe/ (Stand: 08.03.2016). 

http://www.ikh.biz/kommunalberatung/friedhofswesen/kennzahlen-friedhoefe/
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1.6. Flexible Infrastruktur der Daseinsgrundversorgung 

1.6.1 Vereine/ehrenamtliches Engagement 

Neben den oben genannten Freizeiteinrichtungen kommt dem Vereinsleben in der 

Stadt Arnstein eine wichtige Bedeutung zu. Vereine stellen die klassische Plattform 

des bürgerschaftlichen, freiwilligen und entgeltlosen Engagements dar und gewinnen 

angesichts der demografischen Entwicklung zunehmend an Bedeutung. Klassische 

Beispiele sind z.B. Sport- und Kleingartenvereine sowie Chöre, die zur Organisation 

und Gestaltung der Freizeit ihrer Mitglieder eine wichtige Rolle einnehmen. Aber 

auch Interessensvertretungen, wie z.B. Jugendclub und Seniorenverein stellen typi-

sche Formen des Engagements dar. Andere Vereine, wie der Feuerwehr- oder För-

dervereine unterstützen die Kommunalverwaltung direkt, indem Pflichtaufgaben der 

Gemeinde durch freiwillige Leistungen der Bürger in Vereinsarbeit erbracht werden. 

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die verschiedenen Vereine in den 

Ortsteilen der Stadt Arnstein und deren Ausrichtung. 

Stadt Arnstein ï Vereine / ehrenamtliches Engagement (2017) 

Ortsteil Verein Ausrichtung 

Alterode  

Schützenverein Alterode e.V. Freizeit 

Förderverein "Waldbad" Alterode e.V. 
Unterstützung d. Verw. / 
Freizeit 

Verein MC Einetal Alterode e.V. Freizeit 

Spielmannszug Alterode  Freizeit 

Geflügelzuchtverein 06543 Einetal Alterode e.V. Tierzucht 

Sportverein "Einetal" Alterode e.V. 
Unterstützung d. 
Verw./Freizeit 

Heimatstube Alterode Kultur/Brauchtum 

Heimat- und Brauchtumsverein Alterode e.V. Kultur/Brauchtum 

Förderverein FFW Alterode Unterstützung d. Verw. 

Arnstedt 

Sportverein "Edelweiß" Arnstedt e.V. 
Unterstützung der Ver-
waltung/Freizeit 

Schützenverein Arnstedt 1907 e.V. Freizeit 

Feuerwehrverein Arnstedt e.V. Unterstützung d. Verw. 

Arnstedter Heimatverein e.V. Kultur/Brauchtum 

Bräunrode 

Dorfclub Bräunrode e.V. Kultur/Brauchtum 

Sportverein Bräunrode  
Unterstützung d. Verw./ 
Freizeit 

Seniorenverein  
Interessensvertretung/ 
Freizeit 

Handarbeitstreff e.V. Freizeit 

Frauengruppe  Freizeit 

Sportfrauen Freizeit 

Angelverein Wippertal e.V. Ortsgruppe Bräunrode Freizeit 

Greifenhagen  Dorfclub Greifenhagen  Kultur/Brauchtum 
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Ortsteil Verein Ausrichtung 

Harkerode  

SV Arnstein 48 Harkerode e.V. 
Unterstützung d. Verw./ 
Freizeit 

Heimatverein Arnstein e.V. Kultur/Brauchtum 

Schützenverein Arnstein  Freizeit 

Jagdgenossenschaft Harkerode Freizeit 

Quenstedt 

Verein zur Förderung der FFW Quenstedt Unterstützung d. Verw. 

Sportverein Eintracht Quenstedt 
Unterstützung d. Verw./ 
Freizeit 

Quenstedter Chor "Frohsinn" Freizeit 

Quenstedter Karnevalsverein QCC Freizeit 

Handarbeitszirkel Freizeit 

Geflügelzuchtverein Quenstedt Tierzucht 

Stadt  
Sandersleben 
(Anhalt) 

Verein für Deutsche Schäferhunde, OG Sandersleben  Freizeit 

Geflügelzuchtverein Wippertal e.V. 1917 Sandersleben  Tierzucht/Freizeit 

Schützenverein 1801 e.V. Sandersleben  Freizeit 

SG Traktor Sandersleben  
Unterstützung d. Verw./ 
Freizeit 

Seniorenverein Sandersleben  Interessensvertretung 

Kultur-und Bibliotheksverein Sandersleben Kultur/Brauchtum 

Polizeisportverein 90 Hettstedt e.V.  
Abt. Judo Sandersleben  

Freizeit 

Kleingartensparte Sandersleben e.V.  Freizeit 

UWG Region Sandersleben e.V. Interessensvertretung 

Sandersleben Skatbuben e.V. Freizeit 

Traditionsverein Sandersleben  Kultur/Brauchtum 

Anglerverein "Wippertal" e.V. Freizeit 

Bauverein der Freunde der Stadtkirche St. Marien  Interessensvertretung 

Förderverein der FFW Sandersleben e.V. Unterstützung d. Verw. 

Pro Sandersleben e.V. Interessensvertretung 

Jagdgenossenschaft Sandersleben  Interessensvertretung 

Stangerode 

Spielmannszug Stangerode e.V. Freizeit 

Frauengruppe Stangerode  Freizeit 

Heimat-Kulturverein Stangerode Kultur/Brauchtum 

Sylda 

Heimatverein- und Kulturverein Sylda e.V. Kultur/Brauchtum 

Schützenverein Sylda 1819e.V. Freizeit 

Kleingärtner Sylda e.V. Freizeit 

Förderverein FFW Sylda Unterstützung d. Verw. 

Förderverein Kita Schwalbennest e.V. Unterstützung d. Verw. 

Ulzigerode  Förderverein Kirchenerhalt und Kultur zu Ulzigerode e.V. 
Interessensvertretung/ 
Kultur/Brauchtum 
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Ortsteil Verein Ausrichtung 

Welbsleben  

Förderverein "Grundschule" e.V. 
Interessensvertretung/ 
Unterstützung d. Verw. 

SV Welbsleben  Freizeit 

Schützengesellschaft 1818 e.V. Freizeit 

Ortsgruppe der Volkssolidarität  Interessensvertretung 

Rassekaninchenzuchtverein  Tierzucht 

Geflügelzuchtverein v. 1952 Tierzucht 

Blaskapelle "Einetaler Jäger" e.V. Freizeit 

Heimat-u. Kulturverein Welbsleben e.V. Kultur/Brauchtum 

Anglerverein  Freizeit 

Reit-und Fahrverein "Arnstein" e.V. Freizeit 

Gartensparte "Sonnenblick" Freizeit 

Jugendclub Welbsleben Freizeit 

Wiederstedt  

Verein zur Förderung der FFW Wiederstedt e.V. Unterstützung d. Verw. 

Gefl¿gelzuchtverein ĂGoldene Aue" Wiederstedt e.V. Tierzucht/Freizeit 

Männerchor Wiederstedt  Freizeit 

Trägerverein "Taufkirche Novalis" Kultur/Brauchtum 

Anglerverein "Wippertal" e.V. Freizeit 

Jagdgenossenschaft Wiederstedt Freizeit 

Quelle: Vereinsregister Stadt Arnstein (Stand: Juni 2015, aktualisiert: August 2017) 

Schon heute nehmen Vereine eine wichtige Aufgabe in der Entlastung der Stadt von 

Pflichtaufgaben, insbesondere in den Bereichen Sportstätten und Feuerwehr, wahr.  

Feuerwehrvereine (freiwillige Feuerwehr) entbinden die Stadt zur Aufrechterhaltung 

einer Berufsfeuerwehr, die aus Kostengründen in einer Flächengemeinde mit weni-

ger als 7000 Einwohnern nicht gestellt werden kann. Neben der Brandbekämpfung 

gestalten die den Ortsfeuerwehren angegliederten Fördervereine das Leben in den 

Ortschaften aktiv, z.B. durch Präventionsunterricht/Brandschutzerziehung in Kitas 

und Grundschulen, die Unterstützung von Dorffesten und das Führen von Tagen der 

offenen Tür, durch. 

Ebenso nehmen die Sportvereine in der Gestaltung des öffentlichen Lebens in den 

Ortschaften eine wichtige Rolle ein: Sie sind für die Instandhaltung der kommunalen 

Sportplätze und Sportlerheime verantwortlich und erhalten für dabei anfallende 

Sachaufwendungen eine Entschädigung von der Stadt. Ohne die Mithilfe der Vereine 

wäre die Sportinfrastruktur in der vorhandenen Dichte nicht aufrecht zu erhalten.  

In diesem Sinne wird auch das Waldbad in der Ortschaft Alterode eigenverantwort-

lich durch den gleichnamigen Förderverein betrieben, der sowohl das erforderliche 

Personal stellt, als auch kleinere Reparaturen am Becken und den Anlagen in Eigen-

regie durchführt. Auch hier erhält der Verein für Sachaufwendungen eine Entschädi-

gung durch die Stadt, die weiterhin Eigentümerin des Waldbades ist. 

Eine besondere Bedeutung nehmen Heimat- und Kulturvereine durch die Initiierung 

Veranstaltungen, wie z.B. Karneval, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsbaumverbren-
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nung, Osterfeuer, Lesungen, die Gestaltung von Rentnernachmittagen, Frauen- und 

Kindertagen, aber auch die Organisation von Arbeitseinsätzen zur Dorfverschöne-

rung bzw. den Frühjahrsputz, ein. 

Die Stadt Arnstein verfügt in den einzelnen Ortsteilen über ein vielfältiges Vereinsle-

ben mit Schwerpunkt im traditionellen Bereich der Freizeitgestaltung bzw. der Pflege 

von Kultur und Brauchtum. Aber auch zahlreiche Interessensvertretungen für Alters-

gruppen bzw. einzelne Anliegen sind vorhanden. Die Feuerwehrvereine nehmen ei-

nen Teil der Pflichtaufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr.  

1.6.2  Internetversorgung im Gebiet/Mobilfunknetze 

Eine adäquate Internetversorgung ist eine wichtige Voraussetzung zur Befriedung 

der Grundbedürfnisse privater und geschäftlicher Nutzer und zählt damit zu den 

wichtigen Standortfaktoren. Der Rückzug von Waren und Dienstleistungen aus der 

Fläche (Einzelhandelskonzentration) erhöht darüber hinaus die Bedeutung des Inter-

nets, um z.B. Online-Bestellungen (z.B. Bekleidung, Lebensmittel, Arznei) tätigen zu 

können. Von zunehmender Bedeutung kann zukünftig auch die medizinische Bera-

tung im Netz durch sogenannte E-Health gestützte Systeme werden.  

Vor diesem Hintergrund hat das Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2009 die ĂBreitband-

initiativeñ mit dem Ziel gestartet, die kabelgebundene Datenflussrate von 2 Megabit 

pro Sekunde (Mbit/s) als Grundversorgung im Land abzusichern. Bis zum Jahr 2020 

sollen die Haushalte nunmehr mit einem Internetzugang von 50 Mbit/s (Gewerbebe-

triebe bis 100 Mbit/s) ausgestattet werden (sog. High Speed Internet). Für den weite-

ren Ausbau des Breitbandnetzes, das beim High Speed Internet einen hohen Glasfa-

seranteil benötigt, werden EU-Fördermittel der Strukturfondsperiode 2014 ï 2020 in 

Höhe von 110 Mio. ú zur Verf¿gung gestellt.58 

Als Standardanschluss reicht eine Datenflussrate von sechs Mbit/s (DSL 6000) aus, 

um z.B. im Web zu surfen, Nachrichten zu lesen, E-Mails abzurufen, zu chatten, zu 

bloggen, Internetradio zu hören, Überweisungen mittels Online-Banking abzuwickeln, 

online zu shoppen und gelegentlich Musik oder kurze Videos herunterzuladen. Weit 

verbreitet sind heute Geschwindigkeiten von bis zu 16 Mbit/s, mit denen über das 

Internet telefoniert werden kann bzw. Filme abgerufen und Online-Spiele durchge-

führt werden können. VDSL-Anschlüsse erreichen Geschwindigkeiten von 25 bis 50 

Mbit/s und ermöglichen datenintensive Anwendungen wie z.B. Video on Demand 

oder Fernsehen in HD-Qualität. Von Bedeutung ist ein Internetanschluss mit 50 

Mbit/s dann, wenn Internet, Telefonieren und Fernsehen gemeinsam über einen An-

schluss abgewickelt werden (Triple Play).59 

Die Übertragungstechnik kann leitungsgebunden, per Signal (Mobilfunk) bzw. auch 

via Satellit erfolgen. Hierbei gibt es verschiedene Mobilfunkstandards mit unter-

                                                           
58

 http://www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/presse/nachrichten-iisa/2014/12/Breitbandausbau (Stand. 
10.08.2016). 
59

 http://www.billiger-telefonieren.de/dsl-geschwindigkeit/ (Eintrag vom 15.03.2017) 

http://www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/presse/nachrichten-iisa/2014/12/Breitbandausbau
http://www.billiger-telefonieren.de/dsl-geschwindigkeit/
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schiedlichen Downloadgeschwindigkeiten. Seit Anfang des Jahres 2011 gibt es das 

LTE-Internet (4G-Netz), wobei LTE für Long-Term-Evolution steht. Als Nachfolger der 

3G-Netzes (UMTS) sind im LTE-Internet schnelle Downloads von bis zu 300 Mbit/s 

möglich. Um den Empfang auch innerhalb von Gebäuden abzusichern, ist teilweise 

eine LTE-Antenne erforderlich. Bei Internetempfang über Mobilfunk ist jedoch zu be-

rücksichtigen, dass die Verbindung gedrosselt wird, sobald die vertraglich vereinbar-

ten Downloadkapazitäten überschritten werden.  

In der Stadt Arnstein wird eine Versorgung von mindestens 2 Mbit/s mit leitungsge-

bundener Technologie Flächendeckend für 50 bis 75 Prozent aller Haushalte erreicht 

(s.u.).  

Stadt Arnstein - Datenflussraten von Ó 2 Mbit / Sekunde (Leitungsgebunden) 

http://www.breitband.sachsen-anhalt.de/breitbandatlas/ (Eintrag vom 10.08.2015) 

Unter Verwendung aller Technologien (auch drahtlose Übertragung) haben hingegen 

über 95 Prozent aller Haushalte Zugang zur Grundversorgung von mindestens 2 

Mbit/s. Mit der beständigen Zunahme von Datenmengen ist die Versorgung von 2 

Mbit/s jedoch überholt und auf keinen Fall zukunftsfähig. Die folgende Abbildung aus 

dem Breitbandatlas zeigt daher die Versorgung mit Datenflussraten von Ó 6 Mbit/s 

an, wobei alle Technologien (leitungsgebunden und drahtlos) berücksichtigt werden. 
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Stadt Arnstein - Datenflussraten von Ó 6 Mbit / Sekunde (alle Technologien) 

http://www.breitband.sachsen-anhalt.de/breitbandatlas/ (Stand: 10.08.2015) 

Hiernach können 75 bis 95 Prozent aller Haushalte in der Stadt Arnstein Datenraten 

von mindestens 6 Mbit/s empfangen. Datenraten von mindestens 16 Mbit/s (schnel-

les Internet) können unter Betrachtung aller Technologien hingegen nur für 10 bis 50 

Prozent aller Haushalte empfangen werden. 

Stadt Arnstein - Datenflussraten von Ó 16 Mbit / Sekunde (alle Technologien) 

http://www.breitband.sachsen-anhalt.de/breitbandatlas/ (Stand: 10.08.2015) 

Aus den oben wiedergegebenen Ausschnitten des Breitbandatlas konnten lediglich 
Aussagen zu Datenflussraten auf gesamtstädtischer Ebene getroffen werden. Daher 
wird noch einmal die Situation auf Ortschafts-Ebene betrachtet und tabellarisch dar-
gestellt. Hierbei wird auf die NGA-Machbarkeitsuntersuchung für den Landkreis 
Mansfeld-Südharz aus dem Jahr 2014 Bezug genommen, da andere regionalisierte 
Daten nicht zur Verfügung stehen: 
  

http://www.breitband.sachsen-anhalt.de/breitbandatlas/
http://www.breitband.sachsen-anhalt.de/breitbandatlas/
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Stadt Arnstein ï Leitungsgebundener Versorgungsgrad der Ortschaften (2014) 

Ortschaft 
Unterversorgt 

< 6 Mbit/s 
Versorgt bis  

16 Mbit/s 
davon NGA-fähig 

Alterode 50 % 50 %  

Arnstedt 80 % 20 %  

Bräunrode 384 Kbit/s   

Greifenhagen  100 %  

Harkerode  100 %  

Quenstedt 30 % 60 %  

Stadt Sandersleben (Anhalt)  80 %  

Stangerode 384 Kbit/s   

Sylda 385 Kbit/s   

Ulzigerode 386 Kbit/s   

Welbsleben 387 Kbit/s   

Wiederstedt 388 Kbit/s   
Quelle: NGA-Machbarkeitsuntersuchung für den Landkreis Mansfeld-Südharz, S. 109 

Hierbei wird deutlich, dass eine wünschenswerte Internetversorgung mit Übertra-

gungsraten von mindestens 16 Mbit/s nur in einzelnen Ortschaften der Stadt Arnstein 

möglich ist und hier ggf. wiederum nur einzelne Grundstücke davon profitieren kön-

nen. Die Ortsteile Friedrichrode und Willerode hatten im Jahr 2014 keinerlei Internet-

versorgung. 

Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Arnstein eine Kooperationsvereinbarung mit 

dem Landkreis unterzeichnet, der die flächendeckende Errichtung eines schnellen 

Internets unter Nutzung von EU-Förderprogrammen für das Kreisgebiet steuert und 

die Fördermittelbeantragung und ïabrechnung mit dem Land vornimmt. Hierbei sol-

len zum Frühjahr 2019 Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s für die überwiegende Mehr-

zahl der Haushalte bzw. 100 Mbit/s für gewerbliche Nutzer innerhalb des Kreisgebie-

tes zur Verfügung stehen.60 Für Einzelgehöfte bzw. Siedlungsstreulagen kann die 

Glasfaserverlegung unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten nicht durchgeführt wer-

den, so dass nach Fertigstellung davon ausgegangen werden kann, dass ca. 97 Pro-

zent der Haushalte über einen Breitbandanschluss verfügen werden. Da sich die 

Stadt Arnstein in Haushaltskonsolidierung befindet, wird der Eigenanteil durch das 

Land mit übernommen.61 

Die unterschiedlichen Mobilfunkanbieter auf dem Markt sind nur teilweise in den 

Ortschaften verfügbar. Zwei bis drei Anbieter werden jedoch in allen Ortschaften 

                                                           
60

 http://www.mz-web.de/landkreis-mansfeld-suedharz/breitband-ausbau-mansfeld-suedharzer-muessen-
laenger-auf-schnelles-internet-warten-25667186 
61

 Telefonat mit Herrn Palfi (LK Mansfeld-Südharz, Kreisplanung/ÖPNV) vom 09.08.2016. 
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empfangen.62 Insofern ist eine gewisse Einschränkung in der Netzfreiheit gegeben, 

auf die die Stadt jedoch keinen Einfluss hat. 

Im Bestand (2014) ist die Stadt Arnstein auf vergleichsweise niedrigem Niveau mit 
dem Internet verbunden: Lediglich in den Ortschaften Greifenhagen und Harkerode 
wird eine Versorgung von bis zu 16 Mbit/s vollständig erreicht. Völlig unterversorgt 
sind die Ortschaften Bräunrode, Stangerode, Sylda, Ulzigerode, Welbsleben und 
Wiederstedt, in denen leitungsgebunden im Jahr 2014 nur eine Datenflussrate im 
Kilobit-Bereich erreicht wurde. Damit ist die Internetanbindung der Stadt Arnstein im 
Bestand nicht zufriedenstellend und nicht zukunftsfähig. Beispielhaft sei die flächen-
deckende Einführung des elektronischen Arztausweises (eArztausweis) bis Mitte 
2018 genannt, der schnelles Internet benötigt.63 Vor diesem Hintergrund ist die Lan-
desinitiative zur Förderung des schnellen Internets, die unter Leitung des Landkrei-
ses bis zum Frühjahr 2019 umgesetzt sein soll, äußerst zu begrüßen. Hinsichtlich der 
Mobilfunkanbieter gibt es Einschränkungen, die nicht untypisch für ländlich geprägte 
Räume sind, jedoch nicht der Einflusssphäre der Stadt unterliegen. 

  

                                                           
62

 Telefonat Herr Geppert, Stadt Arnstein, vom 06.04.2017 
63

 https://www.aerzteblatt-sachsen-anhalt.de/aktuelles/kammermitteilungen/344-kammermitteilungen-09-
2016/1501-elektronischer-arztausweis-geht-an-den-start.html (Stand:13.04.2017) 

https://www.aerzteblatt-sachsen-anhalt.de/aktuelles/kammermitteilungen/344-kammermitteilungen-09-2016/1501-elektronischer-arztausweis-geht-an-den-start.html
https://www.aerzteblatt-sachsen-anhalt.de/aktuelles/kammermitteilungen/344-kammermitteilungen-09-2016/1501-elektronischer-arztausweis-geht-an-den-start.html
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1.7. Räumliche Mobilität 

Räumliche Mobilität ist eine wichtige Voraussetzung, um die unterschiedlichen Da-

seinsgrundfunktionen, wie Wohnen, Arbeiten, Bilden, Besorgungen erledigen (Ein-

kaufen) und Freizeit (Erholung), miteinander in Verbindung zu bringen. Räumliche 

Mobilität ist damit eine wichtige Voraussetzung, um z.B. einen Wohn- bzw. Arbeits-

standort als solchen zu qualifizieren und zukunftsfähig zu gestalten, da in den we-

nigsten Fällen alle Daseinsgrundfunktionen in angemessener Zeit fußläufig vor Ort 

erreicht werden können. Zu den Daseinsgrundfunktionen zählt die Wohnung (Woh-

nen) zu den wichtigsten, um die sich der Weg zur Arbeit, zur Schule, zur Erledigung 

von Einkäufen/Besorgungen, zum Zwecke von Besuchen/Freizeitbeschäftigungen 

und Sonstigem anschließt. 

Hierbei wird der der Weg zwischen der Wohnung und dem Arbeitsplatz am häufigs-

ten nachgefragt, gefolgt vom Weg zwischen der Wohnung zu Freizeit- und Erho-

lungsaktivitäten. Die Wege zwischen der Wohnung und den sonstigen Daseinsgrund-

funktionen sind hingegen etwa gleich stark ausgeprägt. Wichtig ist weiterhin, dass die 

Wege zwischen den Daseinsgrundfunktionen, die nicht auf das Wohnen bezogen 

sind, von untergeordneter Bedeutung sind. Hieraus folgt, dass die Wohnung den Le-

bensmittelpunkt bildet, vom dem aus wir unsere Aktivitäten gestalten. Die tatsächlich 

nachgefragten Wege zwischen der Wohnung und anderen Daseinsgrundfunktionen 

können sich im Laufe von Lebensphasen, wenn z.B. die Kinder den Haushalt verlas-

sen oder ein Arbeitsplatzwechsel ansteht, ändern. Weiterhin ist die räumliche Mobili-

tät nicht nur von der Entfernung der Daseinsgrundfunktion Wohnen zu anderen Da-

seinsgrundfunktionen, sondern auch von der Wahl und Verfügbarkeit der Verkehrs-

mittel zur Überwindung der räumlichen Distanz abhängig. Während mit dem Privat-

Kfz zu jeder Zeit das Ziel auf direktem Wege angefahren werden kann, ergeben sich 

im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Einschränkungen durch den Fahrplan 

und die Fahrroute.  

1.7.1 Radverkehr 

Grundlage für alle landesbedeutsamen Maßnahmen zur Entwicklung des Radver-

kehrs sind der Nationale Radverkehrsplan (NRVP) und der Landesradverkehrsplan 

Sachsen-Anhalt (LRVP).64 Ein Kernziel des NRVP 2020 ist die Anhebung des Anteils 

der Radfahrer am Gesamtverkehrsraufkommen auf ca. 15 Prozent, in ländlichen 

Räumen auf 13 Prozent. Dafür sollen die entsprechenden Rahmenbedingungen ge-

schaffen werden. Für das Gebiet der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein kommt es vor 

allem auf eine bedarfsgerechte Vernetzung aus örtlichen Straßen, ländlichen Wegen, 

Radwanderwegen und straßenbegleitenden Radwegen an Bundes- und Landesstra-

ßen an, um die Anhebung des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen zu för-

dern. Auf die Lage der örtlichen und überörtlichen Wander- und Radwanderwege 

                                                           
64

 .ǳƴŘŜǎƳƛƴƛǎǘŜǊƛǳƳ ŦǸǊ ±ŜǊƪŜƘǊΣ .ŀǳ ǳƴŘ {ǘŀŘǘŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎΥ αbŀǘƛƻƴŀƭŜǊ wŀŘǾŜǊƪŜƘǊǎǇƭŀƴ нлнлάΣ .ŜǊƭƛƴ нлмнΦ 
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-!ƴƘŀƭǘΥ αwŀŘǾŜǊƪŜƘǊǎǇƭŀƴ ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎ {ŀŎƘǎŜƴ-Anhalt 
нлмлά όƛƴ CƻǊǘǎŎƘǊŜƛōǳƴƎύΦ 
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wird in Kap. 1.11 hingewiesen (s.u.). Diese werden durch wenig befahrene Gemein-

de- und Kreisstraßen sowie Wirtschaftswege ergänzt, die im Zuge von Flurbereini-

gungsverfahren erneuert bzw. neu hergestellt wurden. Im Zuge der Fortschreibung 

des LRVP (Entwurf) ist die Herstellung folgender straßenbegleitender Radwege ent-

halten, deren Dringlichkeit entsprechend der Priorität (Gesamtpunkte) gekennzeich-

net ist (Stand: 12/2015). 

Stadt Arnstein - Bedarfsplan straßenbegleitender Radwege an Bundes- und 

Landesstraßen 

Straße von bis 
Länge 
(km) 

Gesamt- 
punkte 

Baukosten 
(Mio. ú) 

Bedarf 

B 180 Walbeck Pfersdorf 1,17 - 0,30 VB/GV 

B 180 Pfersdorf Quenstedt 1,19 - 0,12 VB/GV 

L 228 Welbsleben Westdorf 2,67 3,80 0,52 WB 

L 72 Welfesholz OU Sandersleben 2,73 2,80 0,53 WB 

L 158 Meisberg Greifenhagen 2,75 2,60 0,53 WB 

L 152 Belleben,  
KN L 151/L 152 

Sandersleben,  
KN L72/L152 

4,48 2,30 0,83 WB 

Abkürzungen: VB/GV (vordringlicher Bedarf/gesetztes Vorhaben), WB (weiterer Bedarf) 

Quelle: https://mlv.sachsen-anhalt.de/themen/radverkehr/radwegebedarfsplaene/ (Stand:22.03.2017) 

Nach Fertigstellung der straßenbegleitenden Radwege an Bundes- und Landesstra-

ßen wird eine deutliche Verbesserung in der Erschließung des Gemeindegebietes für 

den Radverkehr erreicht. Dennoch ist die Anlage von straßenbegleitenden Geh- 

und Radwegen an allen Landes- und Bundesstraßen innerhalb des Gemeindege-

bietes wünschenswert, um Unfallgefahren zu verringern und dadurch die Akzeptanz 

des Radverkehrs weiter zu fördern. Zur Ergänzung und Förderung des Tourismus ist 

die Anlage von Rad- und Wanderwegen im Gemeindegebiet auf der Grundlage von 

(über)regional abgestimmten Konzepten mit den Nachbargemeinden und den Tou-

rismusverbänden erforderlich (s. Kap. 1.9). 

1.7.2 Öffentlicher Personennahverkehr und motorisierter Individualverkehr 

Die Stadt Arnstein wird im öffentlichen Personennahverkehr durch Schienenverkehr 

auf der Strecke Halle-Halberstadt-Goslar mit Halt in der Stadt Sandersleben (Anhalt) 

erschlossen. Der Regionalverkehr wird auf der Strecke durch die Deutsche Bahn und 

den Harz-Elbe-Express (HEX) bedient (Fahrplan 2015/16).  

Stadt Arnstein - Bahnverbindungen 

Kursbuchstrecke (KB)/Verbindung 
Zugpaare  

Montag-Freitag/ 
Bedienzeitraum 

Zugpaare  
Samstag, Sonntag/ 

Bedienzeitraum 

KB 330: Halle (Saale) ï Sandersleben 
ï Aschersleben ï Halberstadt - Werni-

gerode ï Vienenburg ï Goslar  
(RE 4 der Deutschen Bahn AG) 

9 Zugpaare 
05:00 ï 23:00 Uhr 

8 Zugpaare 
05:00 - 23:00 Uhr 

KB 330: Halle (Saale) ï Sandersleben 
ï Aschersleben ï Halberstadt - Werni-

gerode ï Vienenburg ï Goslar  
(HEX 21/HEX 44 mit Halt auf allen  

Unterwegsbahnhöfen) 

10 Zugpaare 
04:00 ï 23:00 Uhr 

10 Zugpaare 
04:00 ï 23:00 Uhr 

Quelle: www.bahn.de/kursbuch (Eintrag vom 10.08.2015)  

https://mlv.sachsen-anhalt.de/themen/radverkehr/radwegebedarfsplaene/
http://www.bahn.de/kursbuch
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Die als nicht elektrifizierte Hauptbahn ausgebaute Strecke stellt eine wichtige Verbin-

dung zwischen dem Großraum Halle/Leipzig und dem nördlichen Harzvorland dar. 

Montag bis Freitag verkehren 19 Zugpaare und Samstag/Sonntag ist die Bedienfre-

quenz der Strecke mit 18 Zugpaaren nicht erheblich schlechter. Hierbei machen alle 

durchlaufenden Züge auf dem Bahnhof Sandersleben (Anhalt) Halt, der als Umstei-

gebahnhof im Regionalverkehr nach Sangerhausen und Güsten fungiert. Damit ver-

fügt die Stadt Arnstein im Osten ihres Stadtgebietes über einen effektiven Anschluss 

an das Netz der Deutschen Bahn AG.  

Die anderen Ortschaften werden ausschließlich über Linien- und Schülerverkehr, 

der in den Linienverkehr integriert ist, der VGS Verkehrsgesellschaft Südharz mbH 

erschlossen.  

Eine Besonderheit stellt der Servicebus dar, der auf den Linien 411 und 412 am 

Mittwoch und Freitag verkehrt und eine Verbindung zwischen den Ortschaften und 

dem Grundzentrum Hettstedt, das der Stadt Arnstein zugeordnete Versorgungszent-

rum, herstellt. Der Servicebus ist ein moderner Kleinbus, der mit einer Rampe für 

Rollstuhlfahrer ausgestattet ist und insbesondere ein Dienstleistungsangebot für die 

ältere Bevölkerung z.B. für den Besuch von Freunden bzw. Arztbesuche darstellt. Zur 

Nutzung ist eine vorherige Anmeldung f¿r die Haltepunkte ĂUlzigerodeñ und ĂUlzi-

gerode, Schmiedestr.ñ (Linie 411) erforderlich. Bei einer Fr¿hfahrt ist f¿r die Linie 412 

ebenso eine Anmeldung f¿r die Haltepunkte ĂHettstedt, HELIOS Klinikñ, ĂHettstedt, 

Hettstedter Meileñ sowie ĂHettstedt, Gewerberingñ erforderlich. 
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Stadt Arnstein - Busverbindungen Montag-Freitag 

* Der Service Bus verkehrt Mittwoch und Freitag von Quenstedt-Bräunrode-Alterode-Schlackenmühle-Sylda-
Ulzigerode-Arnstein-Ritterode-Willerode-Meisberg-Stangerode-Harkerode-Walbeck-Pfersdorf-Greifenhagen nach Hett-
stedt und zurück 
** Der Schülerverkehr ist in den Linienverkehr integriert, so dass es sich bei allen aufgeführten Linien um Linienbusse 
handelt (Stellungnahme Landkreis Mansfeld-Südharz vom 01.06.2017) 
Quelle: VGS Verkehrsgesellschaft Südharz mbH, Fahrplan 2014/15, http://www.vgs-suedharzlinie.de/service/vgs-linien/ 
(Eintrag vom 10.08.2015) 

  

VGS 
Linie 

Verbindung 
Taktung 
× je Rich-

tung 

davon je Richtung Zugang zum 
Netz der DB  
am Bahnhof 

Linien-
bus 

Schul-
bus ** 

Ferien-
bus ** 

Service-
bus * 

410 

Eisleben-Hettstedt-
Pfersdorf-Quenstedt-
Aschersleben und zu-
rück 

15 / 15 15 / 15    

Lutherstadt 
Eisleben, 
Hettstedt, 

Aschersleben 

411 

Hettstedt-Pfersdorf-
Quenstedt-Sylda-
Arnstein-Harkerode-
Ulzigerode-Alterode-
Stangerode / Welbsle-
ben und zurück 

17 / 15 4 / 5 7 / 4 1 / 1 5 / 5 Hettstedt 

412 

Hettstedt-
Greifenhagen-
Bräunrode-Willerode 
und zurück 

11 / 10 3 / 3 3 / 3  5 / 4 Hettstedt 

413 

Mansfeld-
Friedrichrode- 
Greifenhagen-
Bräunrode-Willerode-
Sylda-Quenstedt-
Welbsleben-
Harkerode-Ulzigerode-
Alterode-Stangerode 
und zurück 

5 / 4  5 / 4    

414 

Hettstedt-Arnstedt-
Wiederstedt-
Sandersleben-Roda-
Quenstedt-
Welbsleben und zurück 

12 / 13 5 / 5 7 / 8   
Sandersleben 

(Anhalt) 

422 

Hettstedt-Willerode-
Bräunrode-
Greifenhagen-
Friedrichrode-Wippra 
und zurück 

3 / 2  3 / 2   Hettstedt 

430 

Eisleben-Polleben-
Gerbstedt-
Sandersleben-
Hettstedt und zurück 

8 / 8 8 / 8    

Lutherstadt 
Eisleben, 

Sandersleben 
(Anhalt),  
Hettstedt 

433 

Hettstedt-Gerbstedt-
Wiederstedt-
Sandersleben-Roda-
Siersleben-Helbra und 
zurück 

0 / 1  0 / 1   Hettstedt 

http://www.vgs-suedharzlinie.de/service/vgs-linien/
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Stadt Arnstein - Busverbindungen Samstag 

Quelle: VGS Verkehrsgesellschaft Südharz mbH, Fahrplan 2014/15, http://www.vgs-suedharzlinie.de/service/vgs-linien/ 
(Eintrag vom 10.08.2015) 

Stadt Arnstein - Busverbindungen Sonn- und Feiertag 

Quelle: VGS Verkehrsgesellschaft Südharz mbH, Fahrplan 2014/15, http://www.vgs-suedharzlinie.de/service/vgs-linien/ 
(Eintrag vom 10.08.2015) 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Linie 410, die zum Landesnetz gehört und ent-

lang der B 180 verkehrt, das ĂR¿ckgratñ im Busverkehr darstellt. Die Linie verkehrt 

montags bis freitags im Stundentakt und am Wochenende zweistündlich. In Hettstedt 

bestehen gute Übergänge von und zu den Zügen in/aus Richtung Halle (Saale). In 

Aschersleben können die Züge in/aus Richtung Dessau und Magdeburg gut erreicht 

werden. Damit ist die Ortschaft Quenstedt deutlich besser an das ÖPNV-Netz ange-

schlossen, als andere Ortschaften der Stadt Arnstein.  

Die Erreichbarkeitskriterien der Raumordnung und Landesplanung65 besagen, dass 

das nächstgelegene Grundzentrum aus dem Einzugsbereich in der Regel in 30 Minu-

ten Fahrtzeit mit dem ÖPNV erreicht werden soll (s. Kap. 1.2). Ergänzend wäre eine 

Erreichbarkeit mit dem Kraftfahrzeug (Kfz) in der Hälfte der Zeit (15 Minuten) bzw. 

mit dem Fahrrad in 45 Minuten wünschenswert.  

In der nachfolgenden Übersicht wurden die zu den einzelnen Ortschaften am nächs-

ten gelegenen zentralen Orte per Routenplaner ausgewählt, die durch den ÖPNV 

angefahren werden. Hierbei ergab sich ausnahmslos jeweils die zeitlich günstigste 

Verbindung zur Stadt Hettstedt (Grundzentrum), selbst wenn andere zentrale Orte 

eine kürzere geografische Entfernung zur jeweiligen Ortschaft aufweisen. 

  

                                                           
65

 Landesentwicklungsplan 2010, Begründung zu Ziffer5.2 (Zentralörtliche Gliederung) 

VGS 
Linie 

Verbindung 
Taktung 
× je 

Richtung 

davon je Richtung 
Zugang zur 

DB Linien-
bus 

Schul-
bus 

Ferien-
bus 

Service-
bus * 

410 

Eisleben-Hettstedt-
Pfersdorf-Quenstedt-
Aschersleben und zu-
rück 

6 / 4 6 / 4    

Lutherstadt 
Eisleben,  
Hettstedt, 

Aschersleben 

424 
Greifenhagen-
Biesenrode-Hettstedt  

6 6    Hettstedt 

VGS 
Linie 

Verbindung 
Taktung 
× je 

Richtung 

davon je Richtung 
Zugang zur 

DB Linien-
bus 

Schul-
bus 

Ferien-
bus 

Service-
bus * 

410 

Eisleben-Hettstedt-
Pfersdorf-Quenstedt-
Aschersleben und zu-
rück 

6 / 6 6 / 6    

Lutherstadt 
Eisleben,  
Hettstedt, 

Aschersleben 

424 
Greifenhagen-
Biesenrode-Hettstedt  

5 5    Hettstedt 

http://www.vgs-suedharzlinie.de/service/vgs-linien/
http://www.vgs-suedharzlinie.de/service/vgs-linien/
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Stadt Arnstein - Erreichbarkeit der Stadt Hettstedt (Grundzentrum) 

Fahrtdauer von der Ort-
schaft (é) in die Stadt Hett 
stedt (Grundzentrum mit 
bes. Versorgungsfunktion) 

ÖPNV  
Montag-
Freitag 

(Schulzeit) 

ÖPNV 
Samstag 

ÖPNV 
Sonn-/ 

Feiertag 

MIV 
(Kfz) 

Fahrrad 

Alterode - Hettstedt 0:41 ï 1:34 - - 0:15 0:40 

Arnstedt - Hettstedt 0:30 ï 0:40 - - 0:11 0:22 

Bräunrode - Hettstedt 0:36 ï 0:59 - - 0:11 0:26 

Greifenhagen - Hettstedt 0:16 ï 0:55 0:16 ï 0:41 0:16 ï 0:41 0:09 0:19 

Harkerode - Hettstedt 0:30 ï 1:22 - - 0:15 0:40 

Quenstedt - Hettstedt 0:23 0:26 0:26 0:17 0:35 

Sandersleben - Hettstedt 0:07 (Bahn) 0:07 (Bahn) 
0:07 

(Bahn) 
0:12 0:26 

Stangerode - Hettstedt 0:38 ï 1:35 - - 0:14 0:45 

Sylda - Hettstedt 0:29 ï 0:44 - - 0:12 0:27 

Ulzigerode - Hettstedt 0:34 ï 1:30 - - 0:16 0:46 

Welbsleben - Hettstedt 0:40 ï 1:47 - - 0:14 0:43 

Wiederstedt - Hettstedt 0:30 ï 0:40 - - 0:08 0:12 

 

 
Kriterien werden 

erreicht 
 

Kriterien werden 
gerade erreicht 

 
Kriterien werden 

nicht erreicht 
Quelle: Google Maps Routenplaner (www.google.de) | INSA (www.insa.de) 

Werktags, außerhalb der Schulferien, können die Vorgaben der Raumordnung und 

Landesplanung durch die Erschließung mit Bus und Bahn im Wesentlichen einge-

halten werden. Auch wenn die Fahrtdauer in Abhängigkeit von der Route teilweise 

unterschiedlich ist, wird das Erreichbarkeitskriterium von 30 Minuten in der Regel 

eingehalten. Samstags, sonntags und feiertags treten die Unterschiede in der Er-

reichbarkeit der einzelnen Ortschaften deutlich hervor: Während Quenstedt und Grei-

fenhagen durch die Buslinien 410 (Landesnetz) und 424 auch in diesem Zeitraum 

bedient werden, fällt in allen anderen Ortschaften der Busverkehr vollständig aus. 

Lediglich die Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) verfügt über den Anschluss zum 

Netz der Deutschen Bahn an allen Tagen im Jahr über eine hervorragende SPNV-

Verbindung nach Hettstedt. Die Fahrtdauer im motorisierten Individualverkehr 

(MIV) fällt erwartungsgemäß günstig aus: Das Grundzentrum Hettstedt, das für die 

Stadt Arnstein eine wichtige Versorgungsfunktion einnimmt, wird in der Regel in we-

niger als 15 Minuten erreicht. Auch mit dem Fahrrad wird die Stadt Hettstedt in bis zu 

45 Minuten erreicht. Alternativ wurde die Fahrtdauer mit dem ÖPNV von den einzel-

nen Ortschaften nach Quenstedt, wo sich der Sitz der Stadtverwaltung befindet, ge-

prüft. Hierbei wurden ausschließlich Bus-Verbindungen von Montag bis Freitag, also 

während der Öffnungszeiten der Verwaltung, betrachtet. Auch wenn die Ortschaft 

Quenstedt nicht als zentraler Ort ausgewiesen ist, sind angesichts der Verwaltungs-

http://www.insa.de/


Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept der Stadt Arnstein - IGEK Stadt Arnstein 2030 113 
Beschlossen durch den Stadtrat am 07.09.2017 

 
 

funktion die bereits oben dargelegten Erreichbarkeitskriterien der Raumordnung und 

Landesplanung analog anzuwenden.66  

Stadt Arnstein - Erreichbarkeit der Ortschaft Quenstedt  

Fahrtdauer von der Ortschaft (é) in 
die Ortschaft Quenstedt 
(Verwaltungssitz) 

ÖPNV  
Montag-
Freitag 

(Schulzeit) 

MIV 
(Kfz) 

Fahrrad 
zu 

Fuß 

Alterode - Quenstedt 0:31 ï 0:41 0:11 0:22 1:19 

Arnstedt - Quenstedt 0:06 0:03 0:09 0:38 

Bräunrode - Quenstedt 0:16 ï 0:43 0:09 0:31 1:47 

Greifenhagen - Quenstedt 0:20 ï 1:03 0:12 0:38 2:08 

Harkerode - Quenstedt 0:26 ï 0:44 0:09 0:18 1:06 

Sandersleben - Quenstedt 0:30 ï 1:17 0:12 0:33 2:05 

Stangerode - Quenstedt 0:37 ï 0:55 0:14 0:32 1:53 

Sylda - Quenstedt 0:28 ï 0:40 0:05 0:13 0:44 

Ulzigerode - Quenstedt 0:51 ï 1:17 0:12 0:31 1:40 

Welbsleben - Quenstedt 0:04 ï 1:20 0:05 0:10 0:34 

Wiederstedt - Quenstedt 0:10 ï 0:41 0:07 0:21 1:20 

 

 
Kriterien werden 

erreicht 
 

Kriterien werden 
gerade erreicht 

 
Kriterien werden 

nicht erreicht 
Quelle: Google Maps Routenplaner (www.google.de) | INSA (www.insa.de) 

Hiernach kann der Verwaltungssitz in Quenstedt in Abhängigkeit der gewählten Bus-

verbindung fast von allen Ortschaften aus in maximal 30 Minuten erreicht werden. 

Lediglich die Busverbindung Ulzigerode ï Quenstedt erfordert eine deutlich höhere 

Fahrtzeit. Mit dem Kraftfahrzeug ist Quenstedt von allen Ortschaften aus in weniger 

als 15 Minuten zu erreichen. Selbst mit dem Fahrrad kann Quenstedt von fast allen 

Ortschaften aus in weniger als 30 Minuten erreicht werden. Informativ wurde die Er-

reichbarkeit von Quenstedt auch zu Fuß geprüft, wobei Wegstrecken von 38 Minuten 

bis über zwei Stunden entstehen. Auf eine Bewertung wurde hier verzichtet. Insge-

samt ist die Erreichbarkeit von Quenstedt aus den Ortschaften somit gut. Lediglich 

die Busverbindung von Ulzigerode ist diesbezüglich verbesserungsfähig.  

Den Forderungen des § 8 Abs. 4 ÖPNVG LSA (Gesetz über den Öffentlichen Perso-

nennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt) folgend, erneuert die VGS Verkehrsgesell-

schaft Südharz mbH die Busflotte so, dass den Belangen von Menschen mit Mobili-

tätseinschränkungen weitestgehend entsprochen werden kann. Auf der Linie 410 

(Eisleben ï Hettstedt - Aschersleben) werden Niederflurfahrzeuge mit Mehrzweckab-

teil für Kinderwagen, Rollstuhl bzw. Fahrrad eingesetzt. Auch auf anderen Linien ist 

die kostenfreie Fahrradmitnahme möglich.   

                                                           
66

 Erreichbarkeitskriterien der Raumordnung und Landesplanung: ÖPNV ςmax. 30 Minuten, MIV ς max. 15 
Minuten 

http://www.insa.de/
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Richtiger Weise weist der Landkreis Mansfeld-Südharz darauf hin, dass barrierefrei 

gestaltete Fahrzeuge nur so lange barrierefrei sind, wie Haltestellten ebenfalls einen 

barrierefreien Zugang zum ÖPNV ermöglichen.67 Hier ist es anzustreben, mit Priorität 

in den größeren Ortschaften sowie im Verlauf der Linie 410 Bushaltestellen entspre-

chend umzugestalten. Grundlage dieser Forderung sind die §§ 8 Abs. 5 und 13 BGG 

(Behindertengleichstellungsgesetz). Hierzu fördert der Landkreis den barrierefreien 

Um- bzw. Neubau von Bushaltestellen zu 75 Prozent.68 

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Stadt Arnstein in jeder Ortschaft kurzfristig 

mindestens eine barrierefreie Bushaltestelle in jeder Fahrtrichtung zu errichten. Für 

die Ortschaften Harkerode und Welbsleben sind bereits entsprechende Förderanträ-

ge beim Landkreis bewilligt worden, so dass sich ein diesbezügliches Erfordernis für 

die verbleibenden neun Ortschaften ergibt. Hierbei soll aufgrund bisheriger Erfahrun-

gen von Gesamtkosten für den Neubau einer Haltestelle (in einer Richtung) in Höhe 

von 16.000 ú und f¿r den Umbau von 8.000 ú (Einbau sog. Kasseler Borde) ausge-

gangen werden, so dass ein Eigenanteil in Hºhe von 4.000 ú respektive 2.000 ú für 

die Stadt verbleibt. 

Stadt Arnstein ï Herstellung barrierefreier Bushaltestellen 

Ortschaft Umbau Neubau 
Gesamtkosten 
(2 Richtungen) 

Bemerkung 

Alterode  x 32.000 ú  

Arnstedt  x 32.000 ú  

Bräunrode x  16.000 ú  

Greifenhagen x  16.000 ú  

Harkerode    Förderantrag gestellt 

Quenstedt  x 32.000 ú  

Stadt Sandersleben (Anh.)  x 32.000 ú  

Stangerode  x 32.000 ú  

Sylda x  16.000 ú  

Ulzigerode x  16.000 ú  

Welbsleben    Förderantrag bewilligt 

Wiederstedt  x 32.000 ú  
Quelle: Stadt Arnstein 

Insgesamt ist festzustellen, dass die ÖPNV-Verbindungen derzeit für die meisten 

Ortschaften der Stadt Arnstein keine wirkliche Alternative zum eigenen Kraftfahrzeug 

darstellen. Lediglich Greifenhagen, Quenstedt und Sandersleben (Anhalt) verfügen 

auch außerhalb der Werktage (Montag bis Freitag) über ausreichenden ÖPNV-

Anschluss. Durch den Anschluss an das Netz der Deutschen Bahn AG hat Sanders-

leben (Anhalt) den besten ÖPNV-Zugang in der Stadt Arnstein, so dass das Mittel-

zentrum Aschersleben in ca. 7 Minuten und das Oberzentrum Halle (Saale) in weni-

ger als einer Stunde erreicht werden können. Mit dem Pkw und dem Fahrrad ist die 

Stadt Hettstedt in der Regel in 15 bzw. 45 Minuten zu erreichen. Angesichts einer 

alternden Einwohnerschaft kommen auf den ÖPNV somit neue Anforderungen zu. 
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 Landkreis Mansfeld-Südharz, Stellungnahme vom 26.01.2017 
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 Landkreis Mansfeld-Südharz, Stellungnahme vom 01.06.2017 
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Der Servicebus, der alle Ortschaften der Stadt Arnstein und die Stadt Hettstedt mitt-

wochs und freitags miteinander verbindet, stellt bereits modellhaft ein Element der 

zukünftigen ÖPNV-Versorgung dar. Dieses gilt es auszubauen, so dass alle Ortsteile 

bedarfsgerecht durch den Servicebus bedient werden können. Weiterhin ergibt sich 

für die Stadt Arnstein das Erfordernis, Haltestellen barrierefrei um- bzw. neuzubauen, 

so dass der barrierefreie Zugang zum ÖPNV wirksam hergestellt wird, indem neben 

den fahrzeugtechnischen Voraussetzungen (Aufgabe der Verkehrsgesellschaft) auch 

die baulichen Voraussetzungen an den Haltestellen (Aufgabe der Stadt) geschaffen 

werden. 
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1.8. Klimaschutz 

Neben dem demografischen Wandel (s. Kap. 2) gibt es weitere Faktoren, die Einfluss 

auf die Zukunftsfähigkeit der Region haben. Dazu gehört der Klimawandel. Zusam-

mengefasst wird für Sachsen-Anhalt eine Zunahme der Niederschläge im Winter er-

wartet, denen eine Abnahme im Sommer um 10 bis 30 Prozent gegenüber steht. 

Auch Extremereignisse, wie Hitze, Trockenheit, Überschwemmungen und Sturm 

werden zunehmen. Dies sind einzelne Aspekte aus der Vulnerabilitätsstudie, die 

das Land Sachsen-Anhalt beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in Auftrag 

gegeben hat.0F

69
P 

Die Stadt Arnstein mit ihren Ortschaften ist vor allem durch Überschwemmungen 

der Harz-Flüsse Wipper und Eine in Betroffenheit geraten. Ein wesentlicher Grund 

hierfür liegt in der Zunahme von Starkregenereignissen70, wodurch ein geregeltes 

Wassermanagement erschwert wird. Im Überschwemmungsbereich der Wipper lie-

gen Teile der bebauten Ortslagen der Ortschaften Stadt Sandersleben (Anhalt) und 

Wiederstedt. Teile der bebauten Ortslagen der Ortschaften Alterode, Harkerode, 

Stangerode und Welbsleben liegen im Überschwemmungsbereich der Eine.  

Die Überschwemmungsgebiete sind gemäß § 76 Abs. 2 WHG (Wasserhaushalts-

gesetz) festgesetzt. Paragraf 74 WHG schreibt vor, dass Flächen, die statistisch be-

trachtet einmal in 100 Jahren überschwemmt werden als Überschwemmungsgebiete 

in die Bauleitplanung zu übernehmen sind. Für diese Flächen gelten Einschränkun-

gen, die in § 101 WG LSA71 in Verbindung mit § 78 WHG geregelt sind. Hiernach ist 

z.B. die Ausweisung von neuen Baugebieten in Bauleitplänen und die Errichtung  

oder Erweiterung baulicher Anlagen nach §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB unzulässig. 

Eine Ausnahmegenehmigung kann durch die Untere Wasserbehörde erteilt werden, 

wenn im Einzelfall das Vorhaben die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwe-

sentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren gegangenem Rückhalteraum 

zeitgleich ausgeglichen wird, den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser 

nicht nachteilig verändert, den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt 

und hochwasserangepasst ausgeführt wird.72 

Weiterhin wird durch die Untere Wasserbehörde darauf hingewiesen, dass bei jegli-

chen Vorhaben im Gewässerbereich zunächst zu beachten ist, dass Anlagen nach § 

36 WHG (z.B. Gebäude, Brücken, Stege, Unterfrührungen, Anlegestellen, Leitungs-

anlagen) in, an, über und unter oberirdischen Gewässern so zu errichten, zu betrie-

ben, zu unterhalten und stillzulegen sind, dass keine schädlichen Gewässerverände-

rungen zu erwarten sind und die Gewässerunterhalten nicht unnötig erschwert wird. 

Darüber bedarf die Herstellung und/oder wesentliche Änderung von Anlagen (auch 

                                                           
69

 http://www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Elementbibliothek/Master-
Bibliothek/Landwirtschaft_und_Umwelt/K/Klimaschutz/Klimawandel/sachsen-anhalt-
studie_zusammenfassung_pik_26jan10.pdf 
70

 Starkregen (Definition): > 5 Liter pro m² pro 5 Minuten bis > 17 Liter pro m² pro Stunde. 
71

 Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 16.03.2011 
72

 Landkreis Mansfeld-Südharz, Stellungnahme vom 26.01.2017 
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von Aufschüttungen und Abgrabungen) in und an oberirdischen Gewässern der Ge-

nehmigung der Wasserbehörde (§ 49 WG LSA).73 

Im Sinne des vorbeugenden Hochwasserschutzes und der Ermöglichung einer Ge-

wässerunterhaltung, die zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Abflusses und somit 

dem Wohl der Allgemeinheit dient, empfiehlt der Landesbetrieb für Hochwasser-

schutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt die Berücksichtigung folgender Hinwei-

se:74 

¶ Dem Fluss möglichst wieder Raum geben (Überschwemmungsgebiete gehö-

ren zum Fluss bzw. stellen bei Hochwasser den Abflusskorridor dar). 

¶ Keine Bebauung in Überschwemmungsgebieten planen und / oder genehmi-

gen. 

¶ Brach fallende Gebäude und Hofstellen in Überschwemmungsgebieten sollten 

zurückgebaut werden und für eine Neubebauung nicht mehr zur Verfügung 

stehen. 

¶ Schaffung von Retentionsflächen. 

¶ Schutz bzw. Schaffung von unbebauten Gewässerrandstreifen, die gleichzeitig 

als Naherholungsgebiet der Bevölkerung dienen, sowie die Attraktivität und 

Lebensqualität der Ortschaften erhöhen. 

In der Stadt Arnstein sind in den oben genannten Ortschaften einzelne Siedlungsflä-

chen betroffen, die statistisch einmal in 100 Jahren überschwemmt werden und in 

den folgenden Ausschnitten aus den Hochwasserrisikokarten dargestellt sind. 

Hierbei sind die von der ¦berschwemmung betroffenen Wohnbauflªchen Ărotñ, die 

gewerblichen Bauflªchen Ăviolettñ, die Gr¿nflªchen Ăgr¿nñ und die sonstigen, land-

wirtschaftlich genutzten Flªchen Ăgelbñ dargestellt. 

  

                                                           
73

 Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde vom 28.01.2017). 
74

 Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW), Stellungnahme vom 25.01.2017 
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Auszüge aus der Hochwasserrisikokarte für die Ortslagen von  

Sandersleben (Anhalt) und Wiederstedt (Wipper, HQ-100) 

 

  

Quelle: LHW Hochwasserrisikokarte, http://www.geocms.com/webmap-lsa/de/hochwasserrisikokarte-hq100.html  

(Eintrag vom 13.08.2015) 

 

 

Auszüge aus der Hochwasserrisikokarte für die Ortslagen von  

Welbsleben und Harkerode (Eine, HQ-100) 

 

 

 

 

Quelle: LHW Hochwasserrisikokarte, http://www.geocms.com/webmap-lsa/de/hochwasserrisikokarte-hq100.html  

(Eintrag vom 13.08.2015) 

  

http://www.geocms.com/webmap-lsa/de/hochwasserrisikokarte-hq100.html
http://www.geocms.com/webmap-lsa/de/hochwasserrisikokarte-hq100.html
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Auszüge aus der Hochwasserrisikokarte für die Ortslagen von 

Alterode und Stangerode (Eine, HQ-100) 

 

 

Quelle: LHW Hochwasserrisikokarte, http://www.geocms.com/webmap-lsa/de/hochwasserrisikokarte-hq100.html  

(Eintrag vom 13.08.2015) 

Durch den Bau eines grünen Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) bei Wippra sol-

len die Auswirkungen von Starkregenereignissen besser gepuffert werden. Hierzu 

wird westlich der Ortslage ein Staudamm errichtet, der bei Hochwasser das aus der 

Wipper und der Schmalen Wipper anfallende Wasser aufnehmen soll. Von dieser 

Maßnahme sollen insgesamt 21 Ortschaften in der Region vor Fluten geschützt wer-

den. 

Grünes Hochwasserrückhaltebecken bei Wippra (Baustelle) 

 
Quelle: http://www.rueckhaltebecken-lsa.de/hrb-wippra/ (Stand: 04.08.2016)   

http://www.geocms.com/webmap-lsa/de/hochwasserrisikokarte-hq100.html
http://www.rueckhaltebecken-lsa.de/hrb-wippra/
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Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass die Überschwemmungsbereiche des 100-

jährigen Hochwassers in den betroffenen Ortslagen von Sandersleben und Wie-

derstedt deutlich zurückgehen werden. Nach entsprechender Änderung der Hoch-

wasserrisikokarten werden bebaute Bereiche zukünftig aus der HQ-100-Linie heraus-

fallen, so dass in den Innenbereichen der Ortschaften von Sandersleben und Wie-

derstedt eine weitere Bebauung nach § 34 BauGB möglich wird. Eine Verbesserung 

für die an der Eine gelegenen bebauten Ortslagen von Alterode, Harkerode, Stange-

rode und Welbsleben wird durch den Bau des HRB bei Wippra jedoch nicht erreicht, 

da die Eine erst bei Aschersleben in die Wipper mündet.  

Darüber hinaus weist die Untere Wasserbehörde darauf hin, dass gem. § 50 Was-

sergesetz (WG LSA) ein Gewässerrandstreifen im Außenbereich beidseitig von 10 m 

bzw. 5 Breite (Gewässer 1. Und 2. Ordnung) ab Böschungsoberkante festgesetzt ist. 

In diesen Bereichen ist es verboten, nicht standortgebundene bauliche Anlagen, We-

ge und Plätze zu errichten. 

Der Unterhaltungsverband ĂWipperïWeidañ weist auf erforderliche Reparaturarbeiten 

an Ufermauern/-befestigungen innerhalb der Ortslagen Welbsleben (Langetalsbach), 

Quenstedt (Quenstedter Bach/Reesbach), Sandersleben (Mühlgraben) und Stange-

rode (Leine) hin.75 Nach Rücksprache mit dem Verband besteht hinsichtlich des Zu-

stands der Ufermauern/-befestigungen keine Gefahr im Verzug, jedoch sollte mittel- 

bis langfristig eine Sanierung angedacht werden. Hierbei sind die Kosten in der Re-

gel durch denjenigen zu tragen, der aus der Sanierung Nutzen zieht. So sollte z.B. in 

Verbindung mit dem grundhaften Ausbau einer Straße entlang eines der Gewässer 

durch den Baulastträger auch die Uferbefestigung mit saniert werden.76  

Mit Stellungnahme vom 17.05.2017 unterstreicht und konkretisiert der Landesbetrieb 

für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) diese Aussage: ĂUfermauern, als 

Anlagen Dritter am Gewässer, sind vom Eigentümer, Errichter bzw. Nutznießer zu 

unterhalten. Die Kosten der Unterhaltung bzw. Sanierung sind durch denjenigen zu 

tragen, der aus der Unterhaltung bzw. Sanierung einen Nutzen zieht. Da der LHW für 

Ufermauern, ausgenommen gewidmete Hochwasserschutzwände, weder Errichter 

noch Nutznießer ist, sollten diese z.B. in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau 

von gewässerbegleitenden Straßen, Wegen und Randbebauungen durch den Bau-

lasttrªger und NutznieÇer saniert werdenñ.77 

Weitere Ereignisse, die in Verbindung mit dem Klimawandel stehen, umfasst im Jahr 

1997 eine Schlammlawine aus Richtung der Ortschaft Belleben (Stadt Könnern), die 

bis auf den Marktplatz der Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt) reichte. Darüber 

hinaus informiert die Untere Bodenschutzbehörde über vermehrte Bodenerosion auf 

ackerbaulich genutzten Flächen in den vergangenen Jahren. Insgesamt sind in der 

Stadt Arnstein zehn nachgewiesene Erosionsflächen in der Datei schädlicher Boden-
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 LHW, Stellungnahme vom 17.05.2017. 
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veränderungen und Altlasten des Landes Sachsen-Anhalt registriert, die insbesonde-

re die Ortschaften Alterode, Bräunrode, Harkerode, Stadt Sandersleben (Anhalt), 

Stangerode, Welbsleben und Wiederstedt betreffen. 

 
Erosionsflächen sind schraffiert dargestellt 

Quelle: Landkreis Mansfeld-Südharz, Untere Bodenschutzbehörde (E-Mail vom 07.03.2017) 

Durch die Untere Bodenschutzbehörde wurden in der Stellungnahme vom 

26.01.2017 sowie im Rahmen der Zuarbeit vom 07.03.2017 allerdings keine weiteren 

Handlungserfordernisse zur Sicherung/Stabilisierung der Flächen (z.B. Durchführung 

eines Flurbereinigungsverfahrens) benannt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass 

der Erosion dieser Flächen durch eine angepasste ackerbauliche Nutzung i.S. des § 

17 BBodSchG vorgebeugt werden kann.78 
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 Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde vom 01.06.2017 
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1.9 Wirtschaftsförderung/Stärkung der Wirtschaftskraft 

Zur Sicherung des Einkommens und damit der Lebensqualität treten in der Stadt 

Arnstein im Primärsektor vor allem die Land- und Forstwirtschaft, im Sekundärsektor 

das Handwerk und im Tertiärsektor das Dienstleistungsgewerbe sowie mit zuneh-

mender Tendenz der Tourismus als potenzielle Arbeitgeber vor Ort auf. Der quartäre 

Sektor, unter den alle Branchen, die sich mit Erstellung, Verarbeitung und Verkauf 

von Informationen (Daten und Wissen) beschäftigen subsummiert werden, spielt für 

die lokale Wirtschaft der Stadt Arnstein keine Bedeutung. 

Primärsektor 

Die Bedeutung der landwirtschaftlichen Produktion ergibt sich bereits aus den Zielen 

der Landes- und Regionalplanung, wonach im Regionalen Entwicklungsplan (REP) 

die Mansfelder Platte als Vorranggebiet für Landwirtschaft festgelegt ist. In diesem 

Vorranggebiet liegt die Ortschaft Stadt Sandersleben (Anhalt). Als Vorbehaltsgebiete 

für Landwirtschaft sind die Gebiete des Mansfelder Berglandes sowie Gebiete des 

östlichen Harzvorlandes mit den Ortschaften Arnstedt, Bräunrode, Greifenhagen, 

Quenstedt, Sandersleben, Sylda, Welbsleben, Wiederstedt festgelegt worden. Somit 

befinden sich fast alle Ortschaften mit Ausnahme der westlich gelegenen Ortschaften 

Alterode, Harkerode, Stangerode und Ulzigerode in Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebie-

ten für die Landwirtschaft. In der Stadt Arnstein gibt es insgesamt sieben landwirt-

schaftliche Betriebe/Genossenschaften. Die Anzahl der Mitarbeiter ist nicht be-

kannt.79 Darüber hinaus befindet sich in der Ortschaft Welbsleben und Quenstedt der 

Legebetrieb einer Geflügelfarm mit ca. 30 Mitarbeitern.  

Als Vorranggebiet für Forstwirtschaft sind u.a. die Waldgebiete des Harzvorlandes 

im Regionalen Entwicklungsplan festgelegt worden. Diese umfassen innerhalb der 

Stadt Arnstein die Ortschaften Alterode, Bräunrode, Greifenhagen und Stangerode.  

Sekundärsektor 

In der Stadt Arnstein gibt es nur wenige gewerbliche Bauflächen, was vor allem mit 

der geringen Größe der Ortschaften und deren ursprünglichen Ausrichtung auf den 

Primärsektor zusammen hängt. So verfügt lediglich die Ortschaft Stadt Sandersleben 

(Anhalt) über größere gewerbliche Bauflächen im Bestand. Hierbei handelt es sich 

um das Gewerbegebiet am südlichen Ortsausgang mit einer Größe von 7,5 ha und 

das Gewerbegebiet im westlichen Bahnanlagenbereich/Bahnhofstraße mit 5,2 ha.80 

Auf dem Gewerbegebiet am südlichen Ortsausgang ist eine Firma ist im Bereich des 

Stahlanlagenbaus im Maschinenbau mit etwa 160 Arbeitnehmern ansässig, wobei 

die Firmengeschichte an diesem Standort auf in das Jahr 1861 zurückgeht.81 Ein 
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weiteres Gewerbegebiet ĂSandersleben Nord-Ostñ mit einer Flªche von 4,8 ha ist im 

Flächennutzungsplan als geplante Baufläche dargestellt.82 Außerhalb der Ortschaft 

Stadt Sandersleben (Anhalt) gibt es noch in der Ortschaft Stangerode eine gewerbli-

che Baufläche mit einer Fläche von 1,1 ha, auf der traditionell ein Sägewerk ansässig 

ist sowie eine Baufläche von 0,66 ha in der Ortschaft Wiederstedt, auf der sich eine 

Aufbereitungsanlage für Altholz und Grünschnitt befindet.83 Insgesamt stehen in der 

Stadt Arnstein somit etwa 14,5 ha gewerblicher Baufläche im Bestand sowie eine 

Erweiterungsfläche von knapp fünf Hektar zur Verfügung. 

Arbeitsplatzdichten (Beschäftigte pro ha) 

Nebenfunktion/ 
Hauptfunktion 

Produktion Transport büroorientierte 
Dienstleistungen 

Produktion 30 ï 100 20 ï 80 50 - 100 

Transport  15 ï 20  

büroorientierte 
Dienstleistungen 

 100 

Quelle: http://www.dr-frank-schroeter.de/planungsrichtwerte.htm (Eintrag vom 16.09.2015) 

Wird für die gewerblichen Bauflächen im Schnitt von 30 Beschäftigten pro Hektar 

ausgegangen, können im Bestand etwa 435 Arbeitsplätze im gewerblichen Sektor 

ermittelt werden.84 Da nicht alle Flächen vollständig belegt sind, ist etwa von 350 Ar-

beitsplätzen auszugehen. Hinzu kommen verschiedene ansässige Handwerksbetrie-

be, durch die weitere Arbeitsplätze bereitgestellt werden (s.u.). Unter Berücksichti-

gung bauplanungsrechtlich gesicherter gewerblicher Bauflächen von knapp 5 ha, 

können je nach Branche noch einmal 100 bis 150 Arbeitsplätze vor Ort geschaffen 

werden.  

Durch das Fehlen größerer zusammenhängender gewerblicher Bauflächen für das 

produzierende und verarbeitende Gewerbe, kommt dem Handwerk als Arbeitgeber 

im Sekundärsektor eine hohe Bedeutung zu, die charakteristisch für ländlich gepräg-

te Kommunen ist. Eine Konzentration von Handwerksbetrieben ist in den Bereichen 

des Bau- und Ausbaugewerbes (z.B. Dachdecker, Trockenbau, Fußbodenbau, Flie-

sen-/Estricharbeiten, Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS), Tapezier- und Malerarbeiten, 

Mauer, Fassadenbau, Tischler, Elektrotechnik) in den Ortschaften Quenstedt, Welbs-

leben, Wiederstedt, Stadt Sandersleben (Anhalt) und Ulzigerode feststellbar. 

Zur Wirtschaft im Sekundärsektor zählt auch die lokale Energieerzeugung, die in 

der Stadt Arnstein in Form von Biogas- und Windkraftanlagen vertreten ist. In den 

Ortschaften Alterode, Quenstedt, Welbsleben und Wiederstedt stehen größere Bio-

gasanlagen, wobei das gewonnene Biogas in einem Blockheizkraftwerk verstromt 

und in das Netz eingespeist wird. Entsprechend der Ziele der Landes- und Regional-

planung gibt es zwei Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie verbunden mit 
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der Wirkung von Eignungsgebieten in den Ortschaften Quenstedt und Sylda. Insge-

samt befinden sich 43 Windkraftanlagen innerhalb des Gebietes der Stadt Arnstein. 

Stadt Arnstein ï Lage der Windkraftanlagen  

 
Quelle: Stadt Arnstein, Bauverwaltung (2017) 

Tertiärsektor 

Im Tertiärsektor spielen Handel- und Dienstleistungseinrichtungen eine gewisse 

Bedeutung. Aufgrund der fehlenden zentralörtlichen Ausweisung innerhalb der Stadt 

Arnstein ist hier mit einer Steigerung jedoch nicht zu rechnen. Im Gegenteil ist davon 

auszugehen, dass bei einer abnehmenden Einwohnerschaft auch Handels- und 

Dienstleistungseinrichtungen sich aus der Fläche weiter zurückziehen werden, wie 

dies z.B. durch die Schließung eines Discounters in der Ortschaft Stadt Sandersle-

ben (Anhalt) sichtbar geworden ist. Wachstumspotenzial im Tertiärsektor kann somit 

nur durch Nachfrage von außen generiert werden.  

In diesem Zusammenhang wird dem Tourismus im Harzvorland in gewissem Maße 

ein noch ausbaufähiges Potenzial zugesprochen. Diese Entwicklung steht in Über-

einstimmung mit den Zielen der Landes- und Regionalplanung, wonach die westli-

chen Ortschaften Alterode, Harkerode und Stangerode als Vorbehaltsgebiete für 

Tourismus und Erholung im Gebiet des Harzvorlandes festgelegt wurden (s. Kap. 

1.2.2.).   


